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Haushaltssatzung 2025/2026  
Blatt 5 von 5 

 
 
Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 SächsGemO: 
 
Sollte diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sein, gilt sie ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 

3. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in Satz 1 benannten Frist 

 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 

 b) die Verletzung der Verfahrens- oder der Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
 schriftlich geltend gemacht worden ist. 

 
Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Jahresfrist jedermann diese 
Verletzung geltend machen. 
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Wirtschaftsplanung 2025/2026
der Eigenbetriebe
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Wirtschaftsplanung Eigenbetriebe 2025/2026  
Blatt 4 von 5 

 
 2025  2026  

(7) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes IT- Dienstleistungen Dresden     
      

im Erfolgsplan mit - Gesamterträgen von 35.631.000 EUR 35.390.000 EUR 
 - Gesamtaufwendungen von 35.600.000 EUR 35.375.000 EUR 
 - einem Überschuss von 31.000 EUR 15.000 EUR 
      

im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von 0 EUR 0 EUR 
     

mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen (Kreditermächtigung) von 0 EUR 0 EUR 
     

mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0 EUR 0 EUR 
     

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen 
werden darf, wird für den Eigenbetrieb IT- Dienstleistungen Dresden festgesetzt auf 1.000.000 

 
EUR 1.000.000 

 
EUR 

 
 
Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden 2026 2027 2028 2029 
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 38.800.000 EUR 24.600.000 EUR 1.600.000 EUR 0 EUR 
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2026 0 EUR 21.300.000 EUR 23.200.000 EUR 8.600.000 EUR 
davon voraussichtlich fällige Auszahlungen  38.800.000 EUR 45.900.000 EUR 24.800.000 EUR 8.600.000 EUR 
     
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden      
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 20.000.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2026 0 EUR 18.000.000 EUR 0 EUR 0 EUR 
davon voraussichtlich fällige Auszahlungen  0 EUR 0EUR 0 EUR 0 EUR 
     
Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden      
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2026 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 
davon voraussichtlich fällige Auszahlungen  0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 
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Hinweis 

Die im Vorbericht ausgewiesenen Zahlen können Rundungsdifferenzen 
aufweisen. 
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Vorwort 

 

Der Vorbericht zum Doppelhaushalt 2025/2026 gibt einen Überblick über 
den Stand und die Entwicklung der gesamten Haushaltswirtschaft der Lan-
deshauptstadt Dresden. 

Die gesetzlichen Grundlagen des Sächsischen Haushalts- und Rechnungswe-
sens finden sich in der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächs-
GemO), in der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) 
und der dazugehörenden Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssys-
tematik (VwV KomHSys) sowie in der Sächsischen Kommunalen Kassen- und 
Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 

Die Gliederung des Gesamthaushaltes erfolgt gemäß Beschluss des Stadtra-
tes vom 30. Januar 2014 (V2646/13) in acht Teilhaushalte nach der örtlichen 
Organisation entsprechend den Geschäftsbereichen in der Landeshauptstadt 
Dresden. 

Im Teilhaushalt OB werden neben einzelnen Ämtern auch der Produktbe-
reich Allgemeine Finanzwirtschaft und das Beteiligungsmanagement mit sei-
nen Produkten separat dargestellt. 

Die Teilhaushalte werden wie folgt untersetzt: 

 Daten des Ergebnishaushaltes pro Geschäftsbereich (Teilhaushalt) und 
Ämter mit den einzelnen Produkten, 

 Daten des investiven Finanzhaushaltes pro Geschäftsbereich (Teilhaus-
halt) und Ämter mit den einzelnen Investitionsmaßnahmen. 

Teilhaushalt Organisationsbereich 

OB Oberbürgermeister 

GB 2 Geschäftsbereich Bildung, Jugend und Sport 

GB 3 Geschäftsbereich Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit 

GB 4 Geschäftsbereich Kultur, Wissenschaft und Tourismus 

GB 5 Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen 

GB 6 Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften 

GB 7 Geschäftsbereich Umwelt und Klima, Recht und Ordnung 

Tabelle 1: Gliederung des Haushaltsplanes 2025/2026 

Die Landeshauptstadt Dresden hat in der Haushaltssatzung 2025/2026 alle 
beplanten Produkte dargestellt und die Schlüsselprodukte erläutert. 
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Das Haushaltsjahr 2022 

 

1 Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2022 

Die Haushaltssatzung und der Doppelhaushalt 2021/2022 wurden am 17. De-
zember 2020 mit folgenden wesentlichen Eckdaten vom Stadtrat beschlos-
sen (V0561/20): 

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 1.905.242.250,87  EUR 

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen -1.895.319.409,04 EUR 

ordentliches Ergebnis 9.922.841,83 EUR 

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 1.178.200,00 EUR 

Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen -2.148.200,00 EUR 

Sonderergebnis -970.000,00 EUR 

Gesamtergebnis 8.952.841,83 EUR 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.484.635,00 EUR 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  -146.752.935,00 EUR 

Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag im Haushaltsjahr -122.268.300,00 EUR 

Tabelle 2: Gesamtüberblick über die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2022 

Nach der Beschlussfassung durch den Stadtrat wurde die Haushaltssatzung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO der Landesdirektion Sachsen zur Prü-
fung übergeben. Nach Abschluss dieser Prüfung wurde die Haushaltssatzung 
ausgelegt und veröffentlicht. Erst nach Ende der Auslegungsfrist und der öf-
fentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021/2022 erlangte diese 
Rechtswirksamkeit.  

Die Haushaltssatzung für die Jahre 2021 und 2022 wurde mit dem Bescheid 
der Landesdirektion Sachsen vom 23. März 2021 bestätigt. 

Gemäß § 88 Abs. 2 und § 88c SächsGemO in Verbindung mit den §§ 47-54 
SächsKomHVO vom 10. Dezember 2013 wurde der doppische Jahresab-
schluss 2022 fristgemäß bis zum 30. Juni 2023 aufgestellt und dem Rech-
nungsprüfungsamt der Landeshauptstadt Dresden übergeben. 

Nach Abschluss der Prüfung empfahl das Rechnungsprüfungsamt am 3. No-
vember 2023 den Jahresabschluss 2022 einschließlich des Anhangs mit allen 
Anlagen und des Rechenschaftsberichtes dem Stadtrat zur Feststellung vor-
zulegen. Am 29. Februar 2024 hat der Stadtrat die Jahresabschlussergebnisse 
2022 festgestellt.
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Haushaltsergebnisse  
(Angaben in EUR) 

Ansatz 2022 Fortgeschriebener  
Ansatz 2022 

Ergebnis 2022 Abweichung zum 
 Fortgeschriebenen  

Ansatz 

Ergebnishaushalt         

ordentliche Erträge 1.905.242.250,87 2.054.868.747,05 2.033.987.387,56 -20.881.359,49 

ordentliche Aufwendungen -1.895.319.409,04 -2.044.315.374,09 -2.074.233.675,75 -29.918.301,66 

ordentliches Ergebnis 9.922.841,83 10.553.372,96 -40.246.288,19 -50.799.661,15 

außerordentliche Erträge 1.178.200,00 4.717.314,00 26.431.691,50 21.714.377,50 

außerordentliche Aufwendungen -2.148.200,00 -7.185.050,21 -14.685.006,44 -7.499.956,23 

Sonderergebnis -970.000,00 -2.467.736,21 11.746.685,06 14.214.421,27 

Gesamtergebnis 8.952.841,83 8.085.636,75 -28.499.603,13 -36.585.239,88 

Finanzhaushalt         

Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit  1.732.185.050,00 1.888.075.439,68 1.889.987.694,41 1.912.254,73 

Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit -1.707.700.415,00 -1.926.732.002,13 -1.797.533.086,11 129.198.916,02 

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.484.635,00 -38.656.562,45 92.454.608,30 131.111.170,75 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 123.613.550,00 244.280.052,75 133.445.833,64 -110.834.219,11 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit -270.366.485,00 -637.963.436,37 -316.303.007,07 321.660.429,30 

Saldo aus der Investitionstätigkeit -146.752.935,00 -393.683.383,62 -182.857.173,43 210.826.210,19 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit -633.800,00 -633.800,00 -633.766,04 33,96 

Änderung des Finanzmittelbestandes -122.902.100,00 -432.973.746,07 -91.036.331,17 341.937.414,90 

Tabelle 3: Erwirtschaftetes Gesamtergebnis 2022 
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2 Ergebnisrechnung 2022 

Mit den abgerechneten ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.034,0 Mio. EUR 
und den abgerechneten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 
2.074,2 Mio. EUR wurden in 2022 ein Aufwandsdeckungsgrad im ordentli-
chen Ergebnis von 98,1 Prozent und ein negatives ordentliches Ergebnis in 
Höhe von 40,2 Mio. EUR erreicht. 

Mit außerordentlichen Erträgen in Höhe von 26,4 Mio. EUR und außeror-
dentlichen Aufwendungen in Höhe von 14,7 Mio. EUR wurde im Sonderer-
gebnis 2022 ein Überschuss in Höhe von 11,7 Mio. EUR erwirtschaftet. 

Damit schließt der Jahresabschluss 2022 für die Landeshauptstadt Dresden 
erstmalig seit Einführung der Doppik in 2011 mit einem negativen Gesamter-
gebnis in Höhe von 28,5 Mio. EUR ab. 

Auf die Anwendung der Wahlrechte zum Haushaltsausgleich gemäß den ge-
setzlichen Regelungen nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO in Verbindung mit 
§ 24 Abs. 2 und 3 SächsKomHVO wurde für das Haushaltsjahr 2022 verzich-
tet. 

Insgesamt ergab sich ein Gesamtverlust in der Ergebnisrechnung in Höhe von 
28,5 Mio. EUR. Der Verlust aus dem ordentlichen Ergebnis wurde der Rück-
lage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen, der Über-
schuss im außerordentlichen Ergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen 
des Sonderergebnisses zugeführt. 

Ausführliche Erläuterungen zu den verschiedenen Positionen der Ergebnis-
rechnung 2022 enthalten der Rechenschaftsbericht sowie der Anhang zum 
Jahresabschluss 2022. Insoweit wird auf diese Dokumente verwiesen. 
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2.1 Erträge 2022 

 
Abbildung 1: Erträge 2022 

Ertragsposition  
(Angaben in EUR) 

Ansatz 2022 Fortgeschriebener  
Ansatz 2022 

Ergebnis 2022 Abweichung zum Fort-
geschriebenen Ansatz 

Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten 672.565.600,00 748.191.309,00 835.297.603,10 87.106.294,10 
Zuweisungen, Umlagen nach Arten, aufgelöste Sonderposten 806.408.856,87 823.241.644,05 781.030.113,29 -42.211.530,76 
sonstige Transfererträge 9.391.100,00 10.898.100,00 10.592.359,13 -305.740,87 
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 136.356.122,00 140.661.142,00 142.886.600,80 2.225.458,80 
privatrechtliche Leistungsentgelte 43.610.920,00 46.470.640,00 45.300.270,49 -1.170.369,51 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 99.673.450,00 148.252.710,00 139.331.225,21 -8.921.484,79 
Zinsen und sonstige Finanzerträge  1.408.300,00 1.263.300,00 3.006.143,28 1.742.843,28 
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 4.247.800,00 4.247.800,00 4.191.806,19 -55.993,81 
sonstige ordentliche Erträge 131.580.102,00 131.642.102,00 72.351.266,07 -59.290.835,93 
ordentliche Erträge 1.905.242.250,87 2.054.868.747,05 2.033.987.387,56 -20.881.359,49 
außerordentliche Erträge 1.178.200,00 4.717.314,00 26.431.691,50 21.714.377,50 
Erträge gesamt 1.906.420.450,87 2.059.586.061,05 2.060.419.079,06 833.018,01 

Tabelle 4: Entwicklung der Erträge 2022 
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2.2 Aufwendungen 2022 

 
Abbildung 2: Aufwendungen 2022 

Aufwandsposition 
(Angaben in EUR) 

Ansatz 2022 Fortgeschriebener  
Ansatz 2022 

Ergebnis 2022 Veränderung zum Fort-
geschriebenen Ansatz 

Personalaufwendungen -463.988.050,00 -467.620.401,80 -470.996.327,58 -3.375.925,78 
Versorgungsaufwendungen -27.650,00 -27.650,00 0,00 27.650,00 
Sach- und Dienstleistungen -229.875.850,00 -278.944.985,95 -270.409.122,53 8.535.863,42 
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -157.574.268,04 -157.574.268,04 -216.268.554,79 -58.694.286,75 
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -5.950.750,00 -5.836.850,00 -6.326.233,02 -489.383,02 
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete  
Investitionsförderungsmaßnahmen 

-753.652.526,00 -842.027.264,03 -826.503.621,08 15.523.642,95 

sonstige ordentliche Aufwendungen -284.250.315,00 -292.283.954,27 -283.729.816,75 8.554.137,52 
ordentliche Aufwendungen -1.895.319.409,04 -2.044.315.374,09 -2.074.233.675,75 -29.918.301,66 
außerordentliche Aufwendungen -2.148.200,00 -7.185.050,21 -14.685.006,44 -7.499.956,23 
Aufwendungen gesamt -1.897.467.609,04 -2.051.500.424,30 -2.088.918.682,19 -37.418.257,89 

Tabelle 5: Entwicklung der Aufwendungen 2022 
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3 Finanzrechnung 2022 

Mit dem Jahresabschluss 2022 wurden in der Finanzrechnung in der Verwal-
tungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 92,5 Mio. EUR, in 
der Investitionstätigkeit ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 
182,9 Mio. EUR und in der Finanzierungstätigkeit ein Zahlungsmittelbedarf in 
Höhe von 0,6 Mio. EUR abgerechnet.  

Ausführliche Erläuterungen zu den verschiedenen Positionen der Finanzrech-
nung 2022 enthalten der Rechenschaftsbericht sowie der Anhang zum Jah-
resabschluss 2022. Insoweit wird auf diese Dokumente verwiesen. 

Die einzelnen Zahlungsflüsse der Finanzrechnung stellten sich für das Jahr 
2022 wie folgt dar: 
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Finanzrechnung 2022 
(Angaben in EUR) 

Ansatz 2022 Fortgeschriebener  
Ansatz 2022 

Ergebnis 2022 Abweichung zum Fortge-
schriebenen Ansatz 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.732.185.050,00 1.888.075.439,68 1.889.987.694,41 1.912.254,73 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.707.700.415,00 -1.926.732.002,13 -1.797.533.086,11 129.198.916,02 

Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.484.635,00 -38.656.562,45 92.454.608,30 131.111.170,75 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit  123.613.550,00 244.280.052,75 133.445.833,64 -110.834.219,11 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit -270.366.485,00 -637.963.436,37 -316.303.007,07 321.660.429,30 

Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit -146.752.935,00 -393.683.383,62 -182.857.173,43 210.826.210,19 

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden 
Rechtsgeschäften für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 

Auszahlungen für Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden  
Rechtsgeschäften für Investitionen 

-633.800,00 -633.800,00 -633.766,04 33,96 

Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit -633.800,00 -633.800,00 -633.766,04 33,96 

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr  -122.902.100,00 -432.973.746,07 -91.036.331,17 341.937.414,90 

Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen und Liquiditätsverbund 100.000.000,00 111.000.000,00 215.654.820,80 104.654.820,80 

Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen und Liquiditätsverbund 0,00 -30.700.000,00 -161.200.000,00 -130.500.000,00 

Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 0,00 0,00 422.807.507,41 422.807.507,41 

Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 0,00 0,00 -422.251.226,26 -422.251.226,26 

Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 100.000.000,00 80.300.000,00 55.011.101,95 -25.288.898,05 

Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr  -22.902.100,00 -352.673.746,07 -36.025.229,22 316.648.516,85 

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln      433.320.608,82   

Kumulierter Endbestand an Zahlungsmitteln     397.295.379,60   

Tabelle 6: Ergebnisse der Finanzrechnung 2022 
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3.1 Investitionsrechnung 2022 

Auszahlungen für Investitionen tätigte die Landeshauptstadt Dresden im 
Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 316,3 Mio. EUR. Vom fortgeschriebenen An-
satz in Höhe von 638,0 Mio. EUR wurden damit rund 49,6 Prozent (Vorjahr 
39,2 Prozent) umgesetzt. Demgegenüber standen Einzahlungen für die In-
vestitionstätigkeit in Höhe von 133,4 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anteil 
von 54,6 Prozent (Vorjahr 49,5 Prozent) vom fortgeschriebenen Ansatz in 
Höhe von 244,3 Mio. EUR. 

Der fortgeschriebene Ansatz des Jahres 2022 setzte sich zusammen aus dem 
ursprünglichen Ansatz des Jahres, den übertragenen Ansätzen aus dem Jahr 
2021 und den unterjährigen Veränderungen, die sich vor allem aufgrund der 
Durchführung einer Finanzplanfortschreibung im Jahr 2022 (Beschlussvor-
lage V1471/22 - Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2022 durch 
Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2023 
bis 2025) ergeben haben, bei der im Jahr 2022 nicht abfließende Mittel in die 
Folgejahre umverteilt wurden. 

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz fiel der Saldo aus der Investiti-
onstätigkeit um 210,8 Mio. EUR (Vorjahr 228,3 Mio. EUR) geringer aus. Be-
gründet ist die Abweichung insbesondere durch niedrigere Auszahlungen in 
Höhe von 321,7 Mio. EUR (Vorjahr 361,8 Mio. EUR), die sich aufgrund von 
Verzögerungen in der Maßnahmenumsetzung ergeben haben und durch 
Mindereinzahlungen in Höhe von 110,8 Mio. EUR (Vorjahr 133,5 Mio. EUR). 

Der mit 393,7 Mio. EUR (Vorjahr 330,4 Mio. EUR) in der Planfortschreibung 
angesetzte negative Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit sollte 
vollständig aus dem Überschuss des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Ver-
waltungstätigkeit und aus dem Liquiditätsbestand gedeckt werden. Die  
Deckung war nur mit 182,9 Mio. EUR (Vorjahr 102,1 Mio. EUR) erforderlich. 

Es wurden investive Einzahlungsreste in Höhe von 91,9 Mio. EUR (Vorjahr 
104,5 Mio. EUR) und investive Auszahlungsreste in Höhe von 341,0 Mio. EUR 
(Vorjahr 350,5 Mio. EUR) zur Übertragung in das Jahr 2023 beantragt. 
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3.1.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2022 

 
Abbildung 3: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2022 

Einzahlungsposition  
(Angaben in EUR) 

Ansatz 2022 Fortgeschriebener  
Ansatz 2022 

Ergebnis 2022 Abweichung zum  
Fortgeschriebenen  

Ansatz  
Investitionszuwendungen 116.173.050,00 217.900.970,50 112.299.157,52 -105.601.812,98 

darunter investive Schlüsselzuweisungen 40.719.000,00 40.719.000,00 39.570.421,00 -1.148.579,00 

Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit 2.115.000,00 9.626.509,37 5.245.363,50 -4.381.145,87 

Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 

Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 5.035.000,00 13.966.470,90 13.146.999,69 -819.471,21 

Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 290.500,00 374.484,98 442.695,93 68.210,95 

Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 

sonstige Investitionstätigkeit 0,00 2.411.617,00 2.311.617,00 -100.000,00 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 123.613.550,00 244.280.052,75 133.445.833,64 -110.834.219,11 

Tabelle 7: Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionen 2022 
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3.1.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2022 

 
Abbildung 4: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2022 

Auszahlungsposition  
(Angaben in EUR) 

Ansatz 2022 Fortgeschriebener 
Ansatz 2022 

Ergebnis 2022 Veränderung zum 
Fortgeschriebenen 

Ansatz 
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -6.111.400,00 -10.697.776,25 -1.172.249,09 9.525.527,16 

Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -9.875.200,00 -25.120.744,82 -3.358.361,05 21.762.383,77 

Auszahlungen für Baumaßnahmen -198.727.500,00 -417.271.145,74 -195.704.787,08 221.566.358,66 

Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -22.209.400,00 -54.970.401,42 -22.408.737,46 32.561.663,96 

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens -2.213.935,00 -29.809.647,36 -56.806.920,00 -26.997.272,64 

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -31.229.050,00 -100.093.720,78 -36.851.952,39 63.241.768,39 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit -270.366.485,00 -637.963.436,37 -316.303.007,07 321.660.429,30 

Tabelle 8: Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen 2022 
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4 Vermögensrechnung 2022 

Im Folgenden werden die wesentlichsten Positionen der Vermögensrech-
nung 2022 erläutert. Die ausführliche Erläuterung zur Vermögensrechnung 
2022 wurde im Rechenschaftsbericht sowie im Anhang zum Jahresabschluss 
2022 vorgenommen. Insoweit wird auf diese Dokumente verwiesen. 

4.1 Aktiva 2022 

Die Vermögensrechnung (Bilanz) 2022 der Landeshauptstadt Dresden weist 
zum Stichtag 31. Dezember 2022 ein Vermögen im Wert von 
6.028,1 Mio. EUR aus. Damit wird im Vergleich zum Vorjahresstichtag 31. De-
zember 2021 (6.032,5 Mio. EUR) eine Minderung des Vermögens um 
4,4 Mio. EUR ausgewiesen. 

Auf der Aktivseite der Bilanz wurde mit einem Anteil von 83,8 Prozent das 
langfristig gebundene Anlagevermögen ausgewiesen. Die Summe des Sach-
anlagevermögens nach Abschreibungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 
95,0 Mio. EUR und bestand zu 49,3 Prozent aus bebauten und unbebauten 
Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten sowie zu 
35,5 Prozent aus Infrastrukturvermögen. 

Zum 31. Dezember 2022 betrug die durchschnittliche Nutzungsdauer des ab-
nutzbaren Anlagevermögens 32,4 Jahre. 

Die Finanzanlagen in Höhe von 1.789,4 Mio. EUR (Vorjahr 1.783,8 Mio. EUR) 
stellten 29,7 Prozent des Vermögens dar. 

Das Umlaufvermögen war in der Vermögensrechnung zum Stichtag 31. De-
zember 2022 mit 958,2 Mio. EUR (Vorjahr 1.069,6 Mio. EUR) ausgewiesen 
und damit um 111,4 Mio. EUR gesunken. Der Anteil am Vermögen betrug 
15,9 Prozent, darunter resultierten 6,6 Prozent aus liquiden Mitteln. 
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Bilanzposition 
(Angaben in EUR) 

Stand 
31.12.2021 

Stand 
31.12.2022 

Veränderung  
zum Vorjahr 

Entwicklung  
zum Vorjahr 

Anteilsquote  
Bilanzsumme 

Immaterielles Vermögen 5.849.083,50 5.055.875,60 -793.207,90 -13,6% 0,1% 

Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 163.459.927,48 168.372.765,26 4.912.837,78 3,0% 2,8% 

Sachanlagevermögen 2.992.299.815,22 3.087.308.090,96 95.008.275,74 3,2% 51,2% 

Finanzanlagevermögen 1.783.753.486,39 1.789.362.711,53 5.609.225,14 0,3% 29,7% 

Summe Anlagevermögen 4.945.362.312,59 5.050.099.443,35 104.737.130,76 2,1% 83,8% 

Vorräte 8.688.099,49 7.476.525,27 -1.211.574,22 -13,9% 0,1% 

Öffentlich-rechtliche Forderungen 303.997.858,81 304.552.396,80 554.537,99 0,2% 5,1% 

Privatrechtliche Forderungen/Wertpapiere des Umlaufvermögens 323.514.725,94 248.826.696,64 -74.688.029,30 -23,1% 4,1% 

Liquide Mittel  433.371.684,83 397.348.385,28 -36.023.299,55 -8,3% 6,6% 

Summe Umlaufvermögen 1.069.572.369,07 958.204.003,99 -111.368.365,08 -10,4% 15,9% 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 17.573.828,07 19.820.004,52 2.246.176,45 12,8% 0,3% 

Bilanzsumme 6.032.508.509,73 6.028.123.451,86 -4.385.057,87 -0,1%   

Tabelle 9: Entwicklung des Vermögens 2022 
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4.2 Passiva 2022 

Die Vermögensrechnung (Bilanz) 2022 der Landeshauptstadt Dresden weist 
zum Stichtag 31. Dezember 2022 ein Kapital (Bilanzsumme) im Wert von 
6.028,1 Mio. EUR (Vorjahr 6.032,5 Mio. EUR) aus. Damit ist die Kapitalseite 
analog der Vermögensseite zum Stichtag um 4,4 Mio. EUR gesunken. 

Das Eigenkapital wurde in der Vermögensrechnung 2022 in der Kapitalposi-
tion mit 3.988,1 Mio. EUR (Vorjahr 4.016,6 Mio. EUR) ausgewiesen und be-
steht aus dem Basiskapital und den Rücklagen. Die Eigenkapitalquote betrug 
66,2 Prozent (Vorjahr 66,6 Prozent). 

Die passiven Sonderposten wurden insgesamt in Höhe von 1.315,8 Mio. EUR 
(Vorjahr 1.274,1 Mio. EUR) ausgewiesen. Damit sind diese um 41,7 Mio. EUR 
gegenüber dem Vorjahr angestiegen. 

Die Sonderposten der Vermögensrechnung resultieren vorwiegend aus emp-
fangenen zweckentsprechend verwendeten Investitionszuwendungen und 
investiven Schlüsselzuweisungen. Diese gehören im weitesten Sinne zum Ei-
genkapital. Es handelt sich um investiv verwendete und abgerechnete För-
dermittel, investive Spenden bzw. zweckgebundene Mittel Dritter. 

Die Verbindlichkeiten stellten 9,8 Prozent der Bilanzsumme dar und sind ins-
gesamt in Höhe von 592,6 Mio. EUR (Vorjahr 609,7 Mio. EUR) im Bestand. 
Diese fallen im Vergleich zum Vorjahr um 17,1 Mio. EUR niedriger aus. 

Haushaltsplan 2025/2026 | Landeshauptstadt Dresden

39 | Band I



Kapitalstruktur  
(Angaben in EUR) 

Stand  
31.12.2021 

Stand 
31.12.2022 

Veränderung  
zum Vorjahr 

Entwicklung 
zum Vorjahr 

Anteilsquote 
Bilanzsumme 

Kapitalposition (Eigenkapital) -4.016.569.202,96 -3.988.069.599,83 -28.499.603,13 -0,7% 66,2% 

Sonderposten -1.274.111.290,82 -1.315.848.819,57 41.737.528,75 3,3% 21,8% 

Rückstellungen -120.605.032,95 -118.361.145,10 -2.243.887,85 -1,9% 2,0% 

Verbindlichkeiten -609.683.636,84 -592.557.978,39 -17.125.658,45 -2,8% 9,8% 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten -11.539.346,16 -13.285.908,97 1.746.562,81 15,1% 0,2% 

Summe Passiva -6.032.508.509,73 -6.028.123.451,86 -4.385.057,87 -0,1% 100,0% 

Summe Eigenkapital (EK) -4.016.569.202,96 -3.988.069.599,83 -28.499.603,13 -0,7% 66,2% 

Summe Sonderposten (EK im weitesten Sinn) -1.274.111.290,82 -1.315.848.819,57 41.737.528,75 3,3% 21,8% 

Summe Fremdkapital -741.828.015,95 -724.205.032,46 -17.622.983,49 -2,4% 12,0% 

Tabelle 10: Entwicklung der Kapitalstruktur 2022 
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Das Haushaltsjahr 2023 

1 Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2023 

Der Stadtrat hat am 15. Dezember 2022 den Doppelhaushalt 2023/2024 ein-
schließlich Finanzplanung 2025 bis 2027 mit folgenden wesentlichen Daten 
beschlossen: 

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 2.057.102.53,56 EUR 

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen -2.160.274.620,95 EUR 

Ordentliches Ergebnis -103.172.088,39 EUR 

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 1.208.300,00 EUR 

Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen -2.178.300,00 EUR 

Sonderergebnis -970.000,00 EUR 

Gesamtergebnis -104.142.088,39 EUR 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -430.020,00 EUR 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -253.356.015,00 EUR 

Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag im Haushaltsjahr -253.786.035,00 EUR 

Tabelle 11: Gesamtüberblick über die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2023 

Grundlage für den Jahresabschluss 2023 bildete der Doppelhaushalt 
2023/2024. Die Gliederung des Gesamthaushaltes erfolgte gemäß Beschluss 
des Stadtrates vom 30. Januar 2014 (V2646/13 - Gliederung des Gesamt-
haushaltes in acht Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation in der Lan-
deshauptstadt Dresden gemäß § 4 Sächsische Kommunalhaushaltsverord-
nung-Doppik) in acht Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation entspre-
chend der Geschäftsbereiche (GB) in der Landeshauptstadt Dresden. Gemäß 
der Organisationsverfügung Nr. 86 vom 12. Juli 2016 wurde die Gliederung 
wie folgt festgelegt: 

Teilhaushalt Organisationsbereich 

OB Oberbürgermeister 

GB 1 Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht 

GB 2 Geschäftsbereich Bildung und Jugend 

GB 3 Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit 

GB 4 Geschäftsbereich Kultur und Tourismus 

GB 5 Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen 

GB 6 Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften 

GB 7 Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft 

Tabelle 12: Gliederung des Haushaltplanes 2023/2024 
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Im Teilhaushalt GB 1 werden neben den einzelnen Ämtern des Geschäftsbe-
reiches Finanzen, Personal und Recht auch der Produktbereich Allgemeine 
Finanzwirtschaft und das Beteiligungsmanagement mit seinen Produkten se-
parat dargestellt. 

Mit Beschluss des Stadtrates vom 26. Januar 2023 zu V1939/22 (Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden) wurden die Ge-
schäftskreise wie folgt neu festgelegt: 

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 

Geschäftskreis Bildung, Jugend und Sport 

Geschäftskreis Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit 

Geschäftskreis Kultur, Wissenschaft- und Tourismus 

Geschäftskreis Arbeit, Gesundheit, Soziales und Wohnen 

Geschäftskreis Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Liegenschaften 

Geschäftskreis Umwelt und Klima, Recht und Ordnung 

Tabelle 13: Geschäftsbereiche ab 1. Januar 2023 

Die haushalterische Umsetzung wirkt auf den 1. Januar 2023 zurück. Damit 
ergaben sich im Haushaltsvollzug 2023 gegenüber der Planung zum Doppel-
haushalt 2023/2024 Änderungen. 

Gemäß § 88 Abs. 2 und § 88c der Sächsischen Gemeindeordnung (Sächs-
GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Januar 2023 und in Ver-
bindung mit den §§ 47-54 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung 
(SächsKomHVO) in der Fassung vom 12. April 2022, wurde der doppische 
Jahresabschluss 2023 fristgemäß bis zum 30. Juni 2024 aufgestellt. 

Nach Abschluss der Prüfung empfahl das Rechnungsprüfungsamt am 1. No-
vember 2024 unter Berücksichtigung verschiedener Feststellungen über Be-
anstandungen den Jahresabschluss 2023 einschließlich des Anhangs mit allen 
Anlagen und den Rechenschaftsbericht dem Stadtrat zur Feststellung vorzu-
legen. Am 23. Januar 2025 hat der Stadtrat die Jahresabschlussergebnisse 
2023 festgestellt. 
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Haushaltsergebnisse 
(Angaben in EUR) 

Ansatz 2023 Fortgeschriebener 
Ansatz 2023 

Ergebnis 2023 Abweichung zum 
 Fortgeschriebenen  

Ansatz 

Ergebnisrechnung         

ordentliche Erträge 2.057.102.532,56 2.195.381.024,89 2.232.902.504,56 37.521.479,67 

ordentliche Aufwendungen -2.160.274.620,95 -2.312.536.157,29 -2.299.484.241,77 13.051.915,52 

ordentliches Ergebnis -103.172.088,39 -117.155.132,40 -66.581.737,21 50.573.395,19 

außerordentliche Erträge 1.208.300,00 4.869.091,21 36.209.449,85 31.340.358,64 

außerordentliche Aufwendungen -2.178.300,00 -2.592.703,00 -12.320.607,34 -9.727.904,34 

Sonderergebnis -970.000,00 2.276.388,21 23.888.842,51 21.612.454,30 

Gesamtergebnis -104.142.088,39 -114.878.744,19 -42.692.894,70 72.185.849,49 

Finanzrechnung         

Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit  1.947.303.840,00 2.084.105.473,54 2.067.621.915,93 -16.483.557,61 

Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit -1.947.733.860,00 -2.157.250.955,63 -2.027.729.381,25 129.521.574,38 

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -430.020,00 -73.145.482,09 39.892.534,68 113.038.016,77 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 171.343.150,00 265.998.631,59 172.516.265,58 -93.482.366,01 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit -424.699.165,00 -653.418.890,20 -295.102.045,31 358.316.844,89 

Saldo aus der Investitionstätigkeit -253.356.015,00 -387.420.258,61 -122.585.779,73 264.834.478,88 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit -662.000,00 -662.000,00 -661.968,53 31,47 

Änderung des Finanzmittelbestandes -254.448.035,00 -461.227.740,70 -83.355.213,58 377.872.527,12 

Tabelle 14: Erwirtschaftetes Gesamtergebnis 2023 
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2 Ergebnisrechnung 2023 

Mit den abgerechneten ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.232,9 Mio. EUR 
und den abgerechneten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 
2.299,5 Mio. EUR wurden in 2023 ein Aufwandsdeckungsgrad im ordentli-
chen Ergebnis von 97,1 Prozent und ein negatives ordentliches Ergebnis in 
Höhe von 66,6 Mio. EUR (Vorjahr 40,2 Mio. EUR) erreicht. 

Mit außerordentlichen Erträgen in Höhe von 36,2 Mio. EUR und außeror-
dentlichen Aufwendungen in Höhe von 12,3 Mio. EUR wurde im Sonderer-
gebnis 2023 ein Überschuss in Höhe von 23,9 Mio. EUR (Vorjahr 
11,7 Mio. EUR) erwirtschaftet. 

Damit schließt der Jahresabschluss 2023 für die Landeshauptstadt Dresden 
mit einem negativen Gesamtergebnis in Höhe von 42,7 Mio. EUR (Vorjahr 
28,5 Mio. EUR) ab. 

Auf die Anwendung der Wahlrechte zum Haushaltsausgleich gemäß den ge-
setzlichen Regelungen nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO in Verbindung mit 
§ 24 Abs. 2 und 3 SächsKomHVO wurde für das Haushaltsjahr 2023 verzich-
tet. 

Insgesamt ergab sich ein Gesamtverlust in der Ergebnisrechnung in Höhe von 
42,7 Mio. EUR (Vorjahr 28,5 Mio. EUR). Der Verlust aus dem ordentlichen Er-
gebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 
entnommen, der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis wurde der 
Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis zugeführt. 
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2.1 Erträge 2023 

 
Abbildung 5: Erträge 2023 

Ertragsposition  
(Angaben in EUR) 

Ansatz 2023 Fortgeschriebener  
Ansatz 2023 

Ergebnis 2023 Abweichung zum 
 Fortgeschriebenen  

Ansatz 
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten 816.494.000,00 853.872.215,00 901.034.719,48 47.162.504,48 
Zuweisungen, Umlagen nach Arten, aufgelöste Sonderposten 834.625.965,56 889.015.333,00 905.891.773,04 16.876.440,04 
sonstige Transfererträge 12.638.140,00 14.593.140,00 13.828.419,94 -764.720,06 
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 152.598.950,00 156.568.033,00 136.060.448,98 -20.507.584,02 
privatrechtliche Leistungsentgelte 45.899.450,00 49.073.220,80 47.472.520,67 -1.600.700,13 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 127.125.750,00 157.094.506,09 139.449.126,16 -17.645.379,93 
Zinsen und sonstige Finanzerträge  1.478.300,00 5.845.300,00 12.748.629,43 6.903.329,43 
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 4.162.423,00 4.162.423,00 4.621.055,33 458.632,33 
sonstige ordentliche Erträge 62.079.554,00 65.156.854,00 71.795.811,53 6.638.957,53 
ordentliche Erträge 2.057.102.532,56 2.195.381.024,89 2.232.902.504,56 37.521.479,67 
außerordentliche Erträge 1.208.300,00 4.869.091,21 36.209.449,85 31.340.358,64 
Erträge gesamt 2.058.310.832,56 2.200.250.116,10 2.269.111.954,41 68.861.838,31 

Tabelle 15: Entwicklung der Erträge 2023 
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2.2 Aufwendungen 2023 

 
Abbildung 6: Aufwendungen 2023 

Aufwandsposition 
(Angaben in EUR) 

Ansatz 2023 Fortgeschriebener 
Ansatz 2023 

Ergebnis 
2023 

Veränderung zum 
Fortgeschriebenen 

Ansatz 
Personalaufwendungen -509.032.700,00 -509.405.191,96 -506.408.569,82 2.996.622,14 
Versorgungsaufwendungen -27.650,00 -27.650,00 0,00 27.650,00 
Sach- und Dienstleistungen -272.341.090,00 -321.559.192,76 -309.654.218,67 11.904.974,09 
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -176.291.373,95 -176.291.373,95 -216.832.134,52 -40.540.760,57 
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -4.359.200,00 -4.609.200,00 -2.337.567,26 2.271.632,74 
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete  
Investitionsförderungsmaßnahmen 

-891.878.327,00 -978.782.487,08 -956.621.205,01 22.161.282,07 

sonstige ordentliche Aufwendungen -306.344.280,00 -321.861.061,54 -307.630.546,49 14.230.515,05 
ordentliche Aufwendungen -2.160.274.620,95 -2.312.536.157,29 -2.299.484.241,77 13.051.915,52 
außerordentliche Aufwendungen -2.178.300,00 -2.592.703,00 -12.320.607,34 -9.727.904,34 
Aufwendungen gesamt -2.162.452.920,95 -2.315.128.860,29 -2.311.804.849,11 3.324.011,18 

Tabelle 16: Entwicklung der Aufwendungen 2023 
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3 Finanzrechnung 2023 

Finanzrechnung 2023 
(Angaben in EUR) 

Ansatz 2023 Fortgeschriebener 
Ansatz 2023 

Ergebnis 
2023 

Veränderung zum 
Fortgeschriebe-

nen Ansatz 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.947.303.840,00 2.084.105.473,54 2.067.621.915,93 -16.483.557,61 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.947.733.860,00 -2.157.250.955,63 -2.027.729.381,25 129.521.574,38 

Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -430.020,00 -73.145.482,09 39.892.534,68 113.038.016,77 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit  171.343.150,00 265.998.631,59 172.516.265,58 -93.482.366,01 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit -424.699.165,00 -653.418.890,20 -295.102.045,31 358.316.844,89 

Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit -253.356.015,00 -387.420.258,61 -122.585.779,73 264.834.478,88 

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden  
Rechtsgeschäften für Investitionen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Auszahlungen für Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für 
Investitionen 

-662.000,00 -662.000,00 -661.968,53 31,47 

Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit -662.000,00 -662.000,00 -661.968,53 31,47 

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr  -254.448.035,00 -461.227.740,70 -83.355.213,58 377.872.527,12 

Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen und Liquiditätsverbund 365.200,00 106.765.200,00 285.009.079,35 178.243.879,35 

Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen und Liquiditätsverbund -16.738.000,00 -17.938.000,00 -274.988.000,00 -257.050.000,00 

Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 0,00 0,00 392.939.765,48 392.939.765,48 

Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 0,00 0,00 -397.097.494,86 -397.097.494,86 

Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen -16.372.800,00 88.827.200,00 5.863.349,97 -82.963.850,03 

Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr  -270.820.835,00 -372.400.540,70 -77.491.863,61 294.908.677,09 

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln      397.295.379,60   

Kumulierter Endbestand an Zahlungsmitteln     319.803.515,99   

Tabelle 17: Ergebnisse der Finanzrechnung 2023 
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3.1 Investitionsrechnung 2023 

Auszahlungen für Investitionen tätigte die Landeshauptstadt Dresden im 
Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 295,1 Mio. EUR. Vom fortgeschriebenen An-
satz in Höhe von 653,4 Mio. EUR wurden damit rund 45,2 Prozent (Vorjahr 
49,6 Prozent) umgesetzt. Demgegenüber standen Einzahlungen für die In-
vestitionstätigkeit in Höhe von 172,5 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anteil 
von 64,9 Prozent (Vorjahr 54,6 Prozent) vom fortgeschriebenen Ansatz in 
Höhe von 266,0 Mio. EUR. 

Der fortgeschriebene Ansatz des Jahres 2023 setzte sich zusammen aus dem 
ursprünglichen Ansatz des Jahres, den übertragenen Ansätzen aus dem Jahr 
2022 und den unterjährigen Veränderungen, die sich vor allem aufgrund der 
Durchführung einer Finanzplanfortschreibung im Jahr 2023 (Beschlussvor-
lage V2332/23 - Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2023 durch 
Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2024 
bis 2027) ergeben haben, bei der im Jahr 2023 nicht abfließende Mittel in die 
Folgejahre umverteilt wurden. 

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz fiel der Saldo aus der Investiti-
onstätigkeit um 264,8 Mio. EUR (Vorjahr 210,8 Mio. EUR) geringer aus. Be-
gründet ist die Abweichung insbesondere durch niedrigere Auszahlungen in 
Höhe von 358,3 Mio. EUR (Vorjahr 321,7 Mio. EUR), die sich aufgrund von 
Verzögerungen in der Maßnahmenumsetzung ergeben haben und durch 
Mindereinzahlungen in Höhe von 93,5 Mio. EUR (Vorjahr 110,8 Mio. EUR). 

Der mit 387,4 Mio. EUR (Vorjahr 393,7 Mio. EUR) in der Planfortschreibung 
angesetzte negative Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit sollte 
vollständig aus dem Überschuss des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Ver-
waltungstätigkeit und aus dem Liquiditätsbestand gedeckt werden. Die De-
ckung war nur mit 122,6 Mio. EUR (Vorjahr 182,9 Mio. EUR) erforderlich. 

Es wurden investive Einzahlungsreste in Höhe von 86,3 Mio. EUR (Vorjahr 
91,9 Mio. EUR) und investive Auszahlungsreste in Höhe von 340,0 Mio. EUR 
(Vorjahr 341,0 Mio. EUR) zur Übertragung in das Jahr 2024 beantragt. 
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3.1.1 Einzahlungen für Investitionen 2023 

 
Abbildung 7: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2023 

Einzahlungsposition  
(Angaben in EUR) 

Ansatz 2023 Fortgeschriebener  
Ansatz 2023 

Ergebnis 2023 Abweichung zum  
fortgeschriebenen  

Ansatz  
Investitionszuwendungen 159.671.150,00 238.035.036,75 153.834.546,37 -84.200.490,38 

darunter investive Schlüsselzuweisungen 88.659.000,00 88.659.000,00 88.902.700,00 243.700,00 

Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit 7.212.000,00 11.830.359,43 4.362.291,93 -7.468.067,50 

Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 

Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 4.035.000,00 13.370.408,59 13.107.564,02 -262.844,57 

Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 425.000,00 526.362,00 139.025,05 -387.336,95 

Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 

sonstige Investitionstätigkeit 0,00 2.236.464,82 1.072.838,21 -1.163.626,61 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 171.343.150,00 265.998.631,59 172.516.265,58 -93.482.366,01 

Tabelle 18: Entwicklung der Einzahlungen für Investitionszuwendungen 2023 
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3.1.2 Auszahlungen für Investitionen 2023 

 
Abbildung 8: Auszahlungen für Investitionen 2023 

Auszahlungsposition  
(Angaben in EUR) 

Ansatz 2023 Fortgeschriebe-
ner Ansatz 2023 

Ergebnis 
 2023 

Veränderung zum 
Fortgeschriebe-

nen Ansatz 
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -12.536.150,00 -11.052.539,76 -1.405.489,39 9.647.050,37 

Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -20.173.050,00 -32.448.884,29 -8.113.290,36 24.335.593,93 

Auszahlungen für Baumaßnahmen -275.368.865,00 -395.398.747,45 -211.521.841,43 183.876.906,02 

Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -18.556.150,00 -37.677.036,42 -19.063.709,68 18.613.326,74 

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens -21.329.700,00 -44.795.655,36 -19.506.512,09 25.289.143,27 

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen -76.735.250,00 -132.046.026,92 -35.491.202,36 96.554.824,56 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit -424.699.165,00 -653.418.890,20 -295.102.045,31 358.316.844,89 

Tabelle 19: Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen 
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4 Vermögensrechnung 2023 

Im Folgenden werden die wesentlichsten Positionen der Vermögensrech-
nung 2023 erläutert. 

4.1 Aktiva 2023 

Die Vermögensrechnung (Bilanz) 2023 der Landeshauptstadt Dresden weist 
zum Stichtag 31. Dezember 2023 ein Vermögen im Wert von 
6.031,8 Mio. EUR aus. Damit wird im Vergleich zum Vorjahresstichtag 31. De-
zember 2022 (6.028,1 Mio. EUR) eine Mehrung des Vermögens um 
3,7 Mio. EUR ausgewiesen. 

Auf der Aktivseite der Bilanz wurde mit einem Anteil von 84,2 Prozent das 
langfristig gebundene Anlagevermögen ausgewiesen. 

Die Summe des Sachanlagevermögens nach Abschreibungen stieg im Ver-
gleich zum Vorjahr um 97,9 Mio. EUR und bestand zu 47,9 Prozent aus be-
bauten und unbebauten Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgleichen 
Rechten sowie zu 34,4 Prozent aus Infrastrukturvermögen. 

Zum 31. Dezember 2023 betrug die durchschnittliche Nutzungsdauer des ab-
nutzbaren Anlagevermögens 33,0 Jahre. 

Die Finanzanlagen in Höhe von 1.711,0 Mio. EUR (Vorjahr 1.789,4 Mio. EUR) 
stellten 28,4 Prozent des Vermögens dar. 

Das Umlaufvermögen war in der Vermögensrechnung zum Stichtag 31. De-
zember 2023 mit 928,2 Mio. EUR (Vorjahr 958,2 Mio. EUR) ausgewiesen und 
damit um 30,1 Mio. EUR gesunken. Der Anteil am Vermögen betrug 15,4 Pro-
zent, darunter resultierten 5,3 Prozent aus liquiden Mitteln. 
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Bilanzposition  
(Angaben in EUR) 

Stand 
31.12.2022 

Stand  
31.12.2023 

Veränderung  
zum Vorjahr 

Entwicklung 
zum Vorjahr 

Anteilsquote 
Bilanzsumme 

Immaterielles Vermögen 5.055.875,60 6.271.045,35 1.215.169,75 24,0% 0,1% 

Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 168.372.765,26 177.825.542,74 9.452.777,48 5,6% 2,9% 

Sachanlagevermögen 3.087.308.090,96 3.185.176.139,33 97.868.048,37 3,2% 52,8% 

Finanzanlagevermögen 1.789.362.711,53 1.710.971.879,27 -78.390.832,26 -4,4% 28,4% 

Summe Anlagevermögen 5.050.099.443,35 5.080.244.606,69 30.145.163,34 0,6% 84,2% 

Vorräte 7.476.525,27 7.399.966,26 -76.559,01 -1,0% 0,1% 

Öffentlich-rechtliche Forderungen 304.552.396,80 281.456.957,59 -23.095.439,21 -7,6% 4,7% 

Privatrechtliche Forderungen/Wertpapiere des Umlaufvermögens 248.826.696,64 319.412.220,18 70.585.523,54 28,4% 5,3% 

Liquide Mittel  397.348.385,28 319.883.578,34 -77.464.806,94 -19,5% 5,3% 

Summe Umlaufvermögen 958.204.003,99 928.152.722,37 -30.051.281,62 -3,1% 15,4% 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 19.820.004,52 23.424.781,88 3.604.777,36 18,2% 0,4% 

Bilanzsumme 6.028.123.451,86 6.031.822.110,94 3.698.659,08 0,1%   

Tabelle 20: Entwicklung des Vermögens 2023 
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4.2 Passiva 2023 

Die Vermögensrechnung (Bilanz) 2023 der Landeshauptstadt Dresden weist 
zum Stichtag 31. Dezember 2023 ein Kapital (Bilanzsumme) im Wert von 
6.031,8 Mio. EUR (Vorjahr 6.028,1 Mio. EUR) aus. Damit ist die Kapitalseite 
analog der Vermögensseite zum Stichtag um 3,7 Mio. EUR gestiegen. 

Das Eigenkapital wurde in der Vermögensrechnung 2023 in der Kapitalposi-
tion mit 3.945,4 Mio. EUR (Vorjahr 3.988,1 Mio. EUR) ausgewiesen und be-
steht aus dem Basiskapital und den Rücklagen. Die Eigenkapitalquote betrug 
65,4 Prozent (Vorjahr 66,2 Prozent). 

Die passiven Sonderposten wurden insgesamt in Höhe von 1.320,9 Mio. EUR 
(Vorjahr 1.315,8 Mio. EUR) ausgewiesen. Damit sind diese um 5,1 Mio. EUR 
gegenüber dem Vorjahr angestiegen. 

Die Sonderposten der Vermögensrechnung resultieren vorwiegend aus emp-
fangenen zweckentsprechend verwendeten Investitionszuwendungen und 
investiven Schlüsselzuweisungen. Diese gehören im weitesten Sinne zum Ei-
genkapital. Es handelt sich um investiv verwendete und abgerechnete För-
dermittel, investive Spenden bzw. zweckgebundene Mittel Dritter. 

Die Verbindlichkeiten haben einen Anteil von 10,4 Prozent an der Bilanz-
summe und werden in Höhe von 628,9 Mio. EUR (Vorjahr 592,6 Mio. EUR) im 
Bestand ausgewiesen. Diese fallen im Vergleich zum Vorjahr um 
36,3 Mio. EUR höher aus. 
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Kapitalstruktur 
(Angaben in EUR) 

Stand 
31.12.2022 

Stand 
31.12.2023 

Veränderung  
zum Vorjahr 

Entwicklung 
zum Vorjahr 

Anteilsquote 
Bilanzsumme 

Kapitalposition (Eigenkapital) -3.988.069.599,83 -3.945.376.705,13 -42.692.894,70 -1,1% 65,4% 

Sonderposten -1.315.848.819,57 -1.320.913.017,94 5.064.198,37 0,4% 21,9% 

Rückstellungen -118.361.145,10 -124.747.515,02 6.386.369,92 5,4% 2,1% 

Verbindlichkeiten -592.557.978,39 -628.856.447,23 36.298.468,84 6,1% 10,4% 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten -13.285.908,97 -11.928.425,62 -1.357.483,35 -10,2% 0,2% 

Summe Passiva -6.028.123.451,86 -6.031.822.110,94 3.698.659,08 0,1% 100,0% 

Summe Eigenkapital (EK) -3.988.069.599,83 -3.945.376.705,13 -42.692.894,70 -1,1% 65,4% 

Summe Sonderposten (EK im weitesten Sinn) -1.315.848.819,57 -1.320.913.017,94 5.064.198,37 0,4% 21,9% 

Summe Fremdkapital -724.205.032,46 -765.532.387,87 41.327.355,41 5,7% 12,7% 

Tabelle 21: Entwicklung der Kapitalstruktur 2023 
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Das Haushaltsjahr 2024

1 Gesamtsicht zum Haushalt 2024 

Der Stadtrat hat am 15. Dezember 2022 den Doppelhaushalt 2023/2024 ein-
schließlich Finanzplanung 2025 bis 2027 unter teilweiser Berücksichtigung 
des Änderungsantrages des Oberbürgermeisters vom 10. November 2022 
und unter Beachtung der vom Stadtrat vorgeschlagenen Begleitbeschlüsse 
beschlossen (V1710/22).  

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023/2024 sowie die mittelfristige Fi-
nanzplanung bis 2027 erfolgten wiederum unter dem Eindruck globaler Kri-
sen. Aufgrund der hohen Dynamik der Entwicklung war es zum Zeitpunkt der 
Haushaltsplanung sehr schwierig, belastbare Prognosen für die Planjahre 
2023/2024 und für den Finanzplanzeitraum abzugeben. 

 

 

 

 

 

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge  2.111.151.633 EUR 

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen -2.213.859.974 EUR 

ordentliches Ergebnis -102.708.342 EUR 

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 1.208.300 EUR 

Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen -2.208.300 EUR 

Sonderergebnis -1.000.000 EUR 

Gesamtergebnis  -103.708.342 EUR 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -912.575 EUR 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
einschließlich Finanzierungstätigkeit 

-221.077.450 EUR 

Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag im Haushaltsjahr -221.990.025 EUR 

Tabelle 22: Gesamtüberblick über die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2024  
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2 Haushaltssituation Gesamtergebnishaushalt 
2024 

Die nachfolgenden Ausführungen beinhalten aufgrund des noch ausstehen-
den Jahresabschlusses 2024 im Wesentlichen den Sachstand des Finanzzwis-
chenberichtes 2024 zum Zeitpunkt 30. Juni 2024 (V2934/24).  

Die wirtschaftlichen Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine entfalteten 
auch im Jahr 2024 auf den Haushalt der Landeshauptstadt Dresden erhebli-
che finanzielle Auswirkungen.  

Unabweisbare Ausgaben in den Bereichen Personalaufwand (Tarifsteigerun-
gen), Hilfen zur Erziehung, Sozialausgaben, Kosten für die Unterbringung ge-
flüchteter Menschen und Aufwendungen für den Kommunalen Sozialver-
band Sachsen stiegen aktuell mit besonderer Dynamik an. Diese Ausgaben 
haben einen Großteil des Ergebnishaushaltes gebunden und gefährdeten 
akut den Haushaltsausgleich. Besonders problematisch war, dass die Kosten-
erstattung von Bund und Freistaat Sachsen nicht mehr auskömmlich war. 

Darüber hinaus wirkten die Energiepreissteigerungen und inflationsbeding-
ten Mehraufwendungen haushaltsbelastend. 

Die Einnahmeerwartungen aus Steuern wurden durch Korrekturen in der 
Konjunkturerwartung deutlich eingetrübt. Im ersten Halbjahr 2024 wurde 
vermehrt deutlich, dass gegenwärtig für die Kommunen auf der Ausgabe-
seite wachsende Herausforderungen in Folge der Inflation, der stark anstei-
genden Bedarfe in den sozialen Leistungen sowie bei der Unterbringung von 
Geflüchteten zu bewältigen sind und die Haushalte stark belastet werden. 
Entlastungen von Bund oder Land decken die Finanzbedarfe nur teilweise.  

Eine nennenswerte Entlastung von Seiten des Bundes oder des Freistaates 
Sachsen war nicht absehbar. In Folge dessen waren und sind Maßnahmen 
zur Gegensteuerung der Landeshauptstadt Dresden notwendig.   

Im Ergebnis der Fortschreibung der Prognosen des Haushaltsjahres 2023, be-
reits bekannter Mehrbedarfe sowie quantifizierbarer Risiken für 2024 wurde 
zum Jahresende 2023 abgeschätzt, dass im Ergebnishaushalt im Haushalts-
vollzug 2024 mit rund 151,2 Mio. EUR Mehraufwand zu rechnen sei, dem 
rund 84 Mio. EUR Mehrerträge und Minderaufwendungen entgegenstehen 
würden. Daraus ergab sich ein rechnerischer Fehlbetrag von rund 
68 Mio. EUR im Jahr 2024. 

Angesichts der zeitlichen Nähe der zu diesem Zeitpunkt anstehenden No-
vembersteuerschätzung 2023 wurde seitens der Verwaltungsspitze entschie-
den, die Ergebnisse dieser Steuerschätzung für die dann zu ergreifenden 
Maßnahmen in der weiteren Haushaltsbewirtschaftung – sowohl für 2023 als 
auch für 2024 – abzuwarten. 

Aufgrund der sich abzeichnenden Steuerentwicklung als auch der potenziel-
len Haushaltsrisiken wurde im November 2023 seitens des Oberbürgermeis-
ters in Abstimmung mit den Beigeordneten aller Geschäftsbereiche ein Maß-
nahmenkatalog zur Haushaltssteuerung entworfen und im Haushaltsvollzug 
2024 nicht alle Ansätze freigegeben. Dies sollte sicherstellen, dass im Rah-
men des laufenden Haushaltsvollzuges 2024 der Fehlbetrag ausgeglichen 
werden kann. Mit der Vorlage V2629/23 „Information über die Haushaltsbe-
wirtschaftung 2024" vom 19. Dezember 2023 wurde der Stadtrat über die 
Haushaltsbewirtschaftung 2024 informiert. 
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Der Haushaltsplan 2024 wurde weitgehend zur uneingeschränkten Bewirt-
schaftung der Ämter (z. B. Personalkosten, Förderung freier Träger, Sportför-
derung) sowie die uneingeschränkte Bewirtschaftung der Budgets der Sach-
kosten in Höhe von 80 Prozent freigegeben. 

Die sich daraus ergebenden haushalterischen Entwicklungen sowie darüber 
hinaus mögliche weitere Einsparpotenziale waren nunmehr seitens der Ge-
schäftsbereiche mit dem Finanzzwischenbericht aufzuzeigen.  

Unter Berücksichtigung der zum 30. Juni 2024 bekannten Veränderungen 
wurde ein negatives Ergebnis im Haushaltsvollzug 2024 in Höhe von 
151,1 Mio. EUR prognostiziert. Das bedeutete eine voraussichtliche Ver-
schlechterung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz (Stand 31. Mai 
2024) in Höhe von 87,6 Mio. EUR. 

Die Prognose des Gesamtergebnisses stellte sich im Finanzzwischenbericht 
für den Haushaltsvollzug 2024 wie folgt dar: 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamtergebnis   

Beschlossener Ansatz 2024; ordentliches Ergebnis -102.708.342  EUR 

Beschlossener Ansatz 2024; Sonderergebnis -1.000.000  EUR 

Beschlossener Ansatz 2024; Gesamtergebnis -103.708.342 EUR 

Fortgeschriebener Ansatz 2024 zum 31.05.2024;  
ordentliches Ergebnis -90.077.397 EUR 

Prognose GBs zum 31.12.2024; ordentliches Ergebnis -154.095.673 EUR 

Abweichung Fortgeschriebener Ansatz zu Prognose -64.018.276 EUR 

Prognose GBs zum 31.12.2024; Abweichung Sonderergebnis  3.946.564 EUR 

Prognose GBs zum 31.12.2024; Abweichung Personalkosten -27.507.550 EUR 

Prognose GBs zum 31.12.2024; Abweichung Gesamt -87.579.262 EUR 

Anpassung Prognose Stadtkämmerei 9.932.788  EUR 

Prognose zum 31.12.2024; bereinigte Abweichung -77.646.500  EUR 

Tabelle 23: Prognose des Gesamtergebnisses für das Jahr 2024 
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3 Gesamtfinanzhaushalt 2024 

Finanzhaushalt 
(Angaben in EUR) 

Beschlossener 
Haushaltsplan 

2024 

Fortgeschriebener 
Ansatz zum 
31.05.2024 

Ist-Ergebnis per 
30.06.2024 

Prognose zum 
31.12.2024 

Abweichung 
Prognose ./.  

Fortgeschriebener 
Ansatz 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.996.317.590 2.019.616.876 959.887.153 2.223.436.254 203.819.378 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.997.230.165 -2.080.155.804 -1.053.256.995 -2.371.554.444 -291.398.640 

Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit  
(inkl. Auszahlermächtigungen aus Rückstellungen) -912.575 -60.538.928 -93.369.842 -148.118.190 -87.579.262 

Anpassung Prognose Stadtkämmerei    9.932.788 9.932.788 

bereinigter Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit    -138.185.402 -77.646.474 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit  162.635.300 245.515.172 85.351.610 235.538.827 -9.976.345 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit  -383.712.750 -684.725.003 -181.498.436 -589.771.562 94.953.441 

voraussichtliche investive Einzahlungsreste zum Übertrag nach 2025    17.351.345 17.351.345 

voraussichtliche investive Auszahlungsreste zum Übertrag nach 2025    -99.058.941 -99.058.941 

Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (bereinigt) -221.077.450 -439.209.831 -96.146.826 -435.940.331 3.269.500 

Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -221.990.025 -499.748.759 -189.516.668 -574.125.733 -74.376.974 

Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (kreditähnliche Rechtsgeschäfte) 0 0 0 0 0 

Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Darlehen, durchlaufende Gelder) 1.368.300 6.618.300 -24.600.000 1.313.872 -5.304.428 

Darlehensreste zum Übertrag nach 2025    5.304.428 5.304.428 

Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr -220.621.725 -493.130.459 -214.116.668 -567.507.433 -74.376.974 

zzgl. aus dem Jahresergebnis 2023 zusätzlich erwirtschaftete Liquidität    29.534.802 29.534.802 

voraussichtlicher zusätzlicher Zahlungsmittelbedarf         -44.842.172 

Tabelle 24: Prognose Gesamtfinanzhaushalt 2024 
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Im Gesamtfinanzhaushalt wurden im Ergebnis der Prognose Abweichungen 
zum Fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 44,8 Mio. EUR (zusätzlicher Zah-
lungsmittelbedarf) erwartet. Der ausgewiesene Zahlungsmittelbedarf hat 
seine Hauptursache im Ergebnishaushalt.  

Im Rahmen der Erstellung des Verwaltungsentwurfes zum Doppelhaushalt 
2025/2026 wurden in der Liquiditätsrechnung prognostizierte Fehlbeträge 
aus dem Jahr 2024 (Stand Maisteuerschätzung) in Höhe von 15,1 Mio. EUR 
vorgetragen. Damit verblieb prognostisch im Gesamtfinanzhaushalt 2024 ein 
ungedeckter Fehlbetrag von 29,7 Mio. EUR. Die zu Beginn des Jahres 2024 
festgelegte Bewirtschaftung der Budgets bis zu einer Höhe von 80 Prozent 
(V2629/23 „Information über die Haushaltsbewirtschaftung 2024") redu-
zierte den Zahlungsmittelfehlbedarf am Ende des Jahres und konnte ihn ver-
hindern. Um unter Beachtung der unabweisbaren Mehraufwendungen im 
Haushaltsvollzug 2024 die fiskalische Leistungsfähigkeit der Landeshaupt-
stadt Dresden aufrecht erhalten zu können, war deshalb eine konsequente 
Einhaltung der Budgets der Geschäftsbereiche unabdingbar.  

Für den Haushaltsvollzug in 2024 waren aufgrund der Regelungen im kom-
munalen Finanzausgleich des Freistaates Sachsen noch keine größeren un-
mittelbaren Auswirkungen zu erwarten. Diese werden erst mit den Jahren 
2025/2026 folgend eintreten. 

So konnte zumindest für die Steuereinnahmen der Landeshauptstadt Dres-
den davon ausgegangen werden, dass diese in 2024 sich zwar innerhalb der 
Gewerbesteuer sehr dynamisch entwickeln, aber im Ergebnis stabil bleiben. 

Hinsichtlich der Schlüsselzuweisungen des Freistaates Sachsen für die Lan-
deshauptstadt Dresden ergab sich eine Prognoseunsicherheit von rund 
10 Mio. EUR, trotz bereits vorliegenden Bescheides. 

Aufgrund der veränderten Einwohnerzahlen als Ergebnis des Zensus, ergibt 
sich für die Landeshauptstadt Dresden ein höherer Verteilungsschlüssel aus 
den Zuweisungen der Schlüsselzuweisungen als bisher erfolgt. Diese  
Differenz beträgt rund 10 Mio. EUR. Seitens des Freistaates Sachsen wurde 
eine sofortige Änderung des Verteilungsschlüssels durch Bescheid abgelehnt. 
Dagegen wurde seitens der Landeshauptstadt Dresden Wiederspruch erho-
ben. Ein Ergebnis steht noch aus. 

Aktuell ist von einem planmäßigen Haushaltsvollzug 2024 auszugehen. Das 
mit dem Finanzzwischenbericht prognostizierte Defizit wird nicht eintreten. 

Es zeichnet sich jedoch ab, dass sich aufgrund der steigenden Kosten, vor al-
lem im Personal- und Sozialbereich, die angespannte Haushaltssituation der 
Landeshauptstadt Dresden in den kommenden Jahren verstetigen wird. Dazu 
trägt maßgeblich bei, dass aufgrund der sinkenden Steuereinnahmen in Bund 
und Ländern und der ebenfalls schwierigen Haushaltslage im Freistaat Sach-
sen mit sinkenden Zuweisungen zu rechnen ist. 
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Planung für die Jahre 2025/2026

1 Wesentliche Ziele, Strategien und  
Änderungen 2025/2026 

Die Erstellung des Haushaltsplanes 2025/2026 sowie der mittelfristigen Fi-
nanzplanung bis 2029 der Landeshauptstadt Dresden erfolgt in einer äußerst 
angespannten Haushaltslage. Diese ist gekennzeichnet von erheblichen Kos-
tensteigerungen in Folge der Inflation und den jüngsten Tarifabschlüssen. 
Diese Umstände wirken auch auf die Planungen der kommenden Jahre. 
Hinzu kommt, dass aufgrund der anhaltenden Konjunkturschwäche in 
Deutschland die Deckungsmittel aus Steuern und Schlüsselzuweisungen 
nicht im gleichen Maße steigen wie die Ausgaben.  

Vor allem die Ausgabendynamik der öffentlichen Haushalte hat sich in den 
letzten Jahren massiv erhöht. Das betrifft in erster Linie die extrem angestie-
genen Sozialkosten, die Asylunterbringung sowie die Personalkosten. Inso-
fern ist es fiskalische Aufgabe des Haushaltes, das Gleichgewicht zwischen 
Einnahmen und Ausgaben wieder so auszutarieren, dass die Landeshaupt-
stadt Dresden in den kommenden Jahren einerseits handlungsfähig bleibt, 
andererseits aber auch weiter in Schulen, verkehrliche Infrastruktur sowie 
den Klimaschutz investieren kann.  

Diese Aufgabe kann nicht allein von der Landeshauptstadt Dresden bewältigt 
werden. Bund und Freistaat Sachsen sind gefordert, für politische Entschei-
dungen und ausreichende Finanzierung in den an die Kommunen übertrage-
nen Aufgaben wie Kindertagesbetreuung, Asylunterbringung und andere so-
ziale Leistungen wie aus dem Bundesteilhabegesetz zu sorgen. 

Die zunehmenden Herausforderungen der Digitalisierung und deren Trans-
formation in die Verwaltung bleiben eine Kernaufgabe der Landeshauptstadt 
Dresden.  

Vor dem Hintergrund der knapper werdenden Mittel sind Investitionsent-
scheidungen stärker zu gewichten. Vor allem der Einsturz der Carolabrücke 
und die Notwendigkeit einer schnellen Wiederherstellung der für Dresden so 
wichtigen Verkehrsader wird weiteren Druck auf den Investitionshaushalt 
ausüben. Aber auch der städtebauliche Ansatz einer klimaresilienten Stadt, 
die Investitionen in Bildung und Infrastruktur sowie der Ausbau des Dresdner 
Chip-Standortes bleiben wesentliche Ziele für die Zukunft. 

Insofern ist der vorliegende beschlossene Haushalt eine wichtige Weichen-
stellung für die künftige strategische Entwicklung der Landeshauptstadt 
Dresden. 
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Steuern und Schlüsselzuweisungen 

Insbesondere die Maisteuerschätzung 2024, aber auch die Novembersteuer-
schätzung 2024, haben im Gegensatz zu den Vorjahren den veränderten kon-
junkturellen Rahmenbedingungen Rechnung tragen müssen. Das bedeutet, 
dass in den kommenden Jahren sowohl auf der Seite der kommunalen Steu-
ern als auch bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen  
des kommunalen Finanzausgleichs im Freistaat Sachsen mit teils erheblichen 
Reduzierungen zu rechnen ist.   

In den Kommunen und auch in den kommunalen Spitzenverbänden werden 
die Prognosen mit wachsender Sorge betrachtet. Aus heutiger Sicht muss da-
von ausgegangen werden, dass es sich hierbei nicht um einen konjunkturel-
len Einmaleffekt handelt, sondern im Gegenteil, dass sich die Entwicklung zu 
Ungunsten der Kommunen verstetigen könnte.   

Auch hier sind die weiterführenden Erläuterungen im Risikoteil des Vorbe-
richtes unter Kapitel 10 Haushaltsrisiken 2025/2026 zu beachten. 

2 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der 
Ergebnisrücklagen 2025/2026 

Die Beurteilung der jährlichen finanzwirtschaftlichen Situation der Landes-
hauptstadt Dresden erfolgt neben dem Ausgleich im Finanzhaushalt anhand 
des Haushaltsausgleiches des Ergebnishaushalts. Der Ergebnishaushalt muss 
in jedem Jahr ausgeglichen sein (§ 72 Abs. 3 SächsGemO). Er ist ausgeglichen, 
wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen 
unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Er-
gebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt.  

Der Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt Dresden ist in den Haushaltsjah-
ren 2025/2026 durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen ausgeglichen. 

Die Ergebnisrücklagen haben zum Stichtag 31. Dezember 2023 folgenden 
Stand: 

Bestand der Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis zum 31.12.2023 675.393.636 EUR 

Bestand der Rücklagen aus dem Sonderergebnis zum 31.12.2023 1.856.941.522 EUR 

Tabelle 25: Stand der Ergebnisrücklagen 2023 

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Ergebnisrücklagen ab 2023 
sind in folgender Tabelle dargestellt: 
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Position  
(Angaben in EUR) 

Ergebnis 2023 Fortgeschriebener 
Ansatz zum 
31.12.2024 

Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 

Ordentlicher Ertrag 2.232.902.505 2.371.246.054 2.427.063.476 2.453.483.067 2.435.760.758 2.482.688.904 2.533.947.073 

Ordentlicher Aufwand -2.299.484.242 -2.498.042.359 -2.449.902.263 -2.538.706.834 -2.465.397.391 -2.480.716.001 -2.494.508.164 

Summe ordentliches Ergebnis -66.581.737 -126.796.305 -22.838.786 -85.223.767 -29.636.632 1.972.904 39.438.909 

außerordentlicher Ertrag 36.209.450 5.473.134 1.258.200 1.289.700 1.289.700 1.289.700 1.289.700 

außerordentlicher Aufwand -12.320.607 -2.492.374 -2.248.200 -2.284.700 -2.284.700 -2.284.700 -2.284.700 

Summe Sonderergebnis 23.888.843 2.980.760 -990.000 -995.000 -995.000 -995.000 -995.000 

Gesamtergebnis -42.692.895 -123.815.545 -23.828.786 -86.218.767 -30.631.632 977.904 38.443.909 

Bestand Rücklagen ordentliches Ergebnis  
jeweils zum 31.12. 675.393.636 548.597.331 525.758.545 440.534.778 410.898.146 412.871.050 452.309.959 

Bestand Rücklagen Sonderergebnis  
jeweils zum 31.12. 1.856.941.522 1.859.922.282 1.858.932.282 1.857.937.282 1.856.942.282 1.855.947.282 1.854.952.282 

Tabelle 26: Entwicklung des ordentlichen und des Gesamtergebnisses sowie Entwicklung der Ergebnisrücklage 2023 bis 2029  
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3 Entwicklung Finanzierungsmittel und liquide 
Mittel 2025/2026 

Nach § 9 Abs. 4 SächsKomHVO soll der voraussichtliche Bestand an liquiden 
Mitteln in den einzelnen Jahren nicht negativ sein. 

Die Landeshauptstadt Dresden plant im Zeitraum des Haushaltsplanes 
2025/2026 sowie im Investitionsprogramm zahlreiche Investitionsprojekte 
umzusetzen, welche hinsichtlich des Mittelabflusses und des jährlichen posi-
tiven Bestandes an liquiden Mitteln im Planungszeitraum genau zu prüfen 
waren. Es ist seit Jahren ein hoher Betrag (330-375 Mio. EUR) an zu übertra-
genden investiven Auszahlungsresten festzustellen. Vor diesem Hintergrund 
wurde analog der letzten Doppelhaushalte das Vorgehen für die investive 
Planung des Doppelhaushaltes 2025/2026 erneut angewandt.  

Im ersten Schritt erfolgte die Überprüfung des fortgeschriebenen Planansat-
zes 2024 mit dem Ziel, wesentliche zeitliche und finanzielle Veränderungen 
zu ermitteln. Verwaltungsintern wurden deshalb mit den investitionsstarken 
Ämtern Abstimmungen zu aktuellen Mittelabflüssen in 2024 und den Folge-
jahren (2025 bis 2027) für alle Maßnahmen geführt. Daraufhin wurden unter 
Berücksichtigung des Baufortschritts eine Aktualisierung des fortgeschriebe-
nen Ansatzes in 2024 und eine Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung 
2025 bis 2027 vorgenommen.  

Bei den ausgewählten Projekten werden insgesamt investive Auszahlungsan-
sätze in Höhe von 97,6 Mio. EUR und investive Einzahlungsansätze in Höhe 
von 9,6 Mio. EUR aus dem Haushaltsjahr 2024 auf die Folgejahre 2025 bis 
2027 umverteilt (V2797/24). 

Die so fortgeschriebene Finanzplanung war Grundlage für die Budgetvorgabe 
2025 bis 2029 im Investitionshaushalt. 

Aus den Erfahrungen der letzten Haushaltsjahre in der Landeshauptstadt 
Dresden beträgt das realistisch umsetzbare Investitionsvolumen maximal bis 
300 Mio. EUR im Jahr. Um einen realistischen investiven Mittelabfluss darzu-
stellen und die investiven Haushaltsreste weiter zu reduzieren, wurden in ei-
ner internen zweiten Planungsrunde (nach Rücklauf der Budgetuntersetzun-
gen der einzelnen Organisationseinheiten) bei den investitionsstärkeren Äm-
tern im Jahr 2024 Mittel bei ausgewählten Projekten gesperrt, die nicht bzw. 
erst ab 2026 ff. zur Auszahlung kommen (41,1 Mio. EUR - siehe Anlage 4). 
Diese Mittel wurden in der Regel ab dem Jahr 2026 wieder neu veranschlagt. 
Weiterhin wurden die in der ersten Planungsrunde veranschlagten Mittel des 
Jahres 2025 ff. nochmalig auf einen realistischen investiven Mittelabfluss 
überprüft und teilweise auf die Planjahre 2026 ff. umverteilt.  

Wie in Tabelle 27: Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes 2027 bis 2029 
ersichtlich, beginnt die Darstellung der Finanzplanung mit dem Bestand an 
liquiden Mitteln zum 31. Dezember 2023 in Höhe von 319,8 Mio. EUR. Unter 
Berücksichtigung des Finanzbedarfes des Jahres 2024 (unter Beachtung in-
vestiv gesperrter Mittel) und dem Saldo der bilanziell gebundenen Mittel ein-
schließlich offener wertberichtigter Forderungen sowie unter Beachtung der 
Beleihung langfristiger Rückstellungen für Darlehen wird die Landeshaupt-
stadt Dresden somit am Jahresanfang 2025 (siehe Übersicht Gesamtfinanz-
haushalt Zeile 54) über einen Bestand an liquiden Mitteln von rund 
80,3 Mio. EUR verfügen. Dieser Bestand wird zur Deckung des Finanzmittel-
bedarfes, welcher nicht aus dem Saldo der Verwaltungstätigkeit/Investitions-
tätigkeit gedeckt werden kann, verwendet. 

Haushaltsplan 2025/2026 | Landeshauptstadt Dresden

63 | Band I



Der Zahlungsmittelsaldo der Investitionstätigkeit ist in den Jahren 2025 bis 
2028 negativ und kann nur teilweise mit den Überschüssen aus dem Zah-
lungsmittelsaldo aus der Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden.  

In den Jahren 2025 bis 2028 wird rein rechnerisch ein negativer Bestand an 
liquiden Mitteln erwartet.  

Im Ergebnis werden die planerisch ausgewiesenen negativen Ergebnisse der 
Finanzrechnung jedoch regelmäßig nicht realisiert. So ist zum jetzigen Zeit-
punkt erkennbar, dass erhebliche investive Planansätze in 2024 nicht veraus-
gabt wurden und als Reste nach 2025 überragen werden. Aufgrund von Ver-
schiebungen der Zahlungsströme zwischen den einzelnen Jahresscheiben so-
wie der investiven Budgetreste wird erfahrungsgemäß in den Jahresab-
schlüssen kein negativer Zahlungsmittelbestand ausgewiesen. Eine ständige 
Analyse der Entwicklung der liquiden Mittel im Rahmen der Haushaltsüber-
wachung ist jedoch zwingend geboten, um den positiven Saldo am Ende des 
Finanzplanzeitraumes und damit zukünftig die Schuldenfreiheit des Kern-
haushaltes der Landeshauptstadt Dresden zu erhalten. 

Am Ende des Finanzplanzeitraumes im Jahr 2029 wird wieder ein positiver 
Bestand an liquiden Mitteln ausgewiesen werden. 

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Finanzierungsmittel-
bestandes dargestellt. 
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Position 
(Angaben in EUR) 

Ergebnis 
31.12.2023 

Fortgeschriebe-
ner Ansatz zum 

31.12.2024 

Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 

Einzahlungen Verwaltungstätigkeit  2.067.621.916 2.260.026.846 2.302.026.640 2.336.631.990 2.310.976.100 2.357.379.650 2.408.508.800 

Auszahlungen Verwaltungstätigkeit  -2.027.729.381 -2.358.980.639 -2.253.091.490 -2.294.866.240 -2.244.035.652 -2.257.908.902 -2.273.781.698 

Zahlungsmittelsaldo Verwaltungstätigkeit 39.892.535 -98.953.793 48.935.150 41.765.750 66.940.448 99.470.748 134.727.102 

Einzahlungen Investitionstätigkeit 172.516.266 267.267.702 63.419.983 109.415.675 220.288.500 183.190.900 177.851.550 

Auszahlungen Investitionstätigkeit -295.102.045 -715.035.187 -255.427.356 -360.629.864 -331.660.946 -266.991.818 -231.171.857 

Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit -122.585.780 -447.767.486 -192.007.373 -251.214.189 -111.372.446 -83.800.918 -53.320.307 

veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 
(Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) -82.693.245 -546.721.278 -143.072.223 -209.448.439 -44.431.998 15.669.830 81.406.795 

Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit -661.969 0 0 0 92.128.800 39.277.600 68.498.800 

Änderung Finanzmittelbestand -83.355.214 -546.721.278 -143.072.223 -209.448.439 47.696.802 54.947.430 149.905.595 

Saldo haushaltsunwirksamer Vorgänge 5.863.350 4.998.300 32.534.000 1.194.100 454.000 454.000 454.000 

Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln -77.491.864 -541.722.978 -110.538.223 -208.254.339 48.150.802 55.401.430 150.359.595 

voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn 
des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokor-
rentverbindlichkeiten) 

397.295.380 319.803.516 80.343.945 -30.648.278 -239.356.617 -191.659.815 -136.712.385 

Berücksichtigung der in 2024 für die Folgejahre gesperrten 
Mittel im Investitionshaushalt  41.115.754      

Berücksichtigung bilanziell bereits gebundener Mittel 
(Rückstellungen, Sonderposten Gebührenhaushalt,  
Verbindlichkeiten, gefasste Beschlüsse mit Deckung) und 
offener wertberichtigter Forderungen einschließlich des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses 2024 

 262.147.653      

Beleihung langfristige Rückstellungen für Darlehen  -1.000.000 -454.000 -454.000 -454.000 -454.000 -454.000 

Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende 
des Haushaltsjahres 319.803.516 80.343.945 -30.648.278 -239.356.617 -191.659.815 -136.712.385 13.193.210 

Tabelle 27: Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes 2027 bis 2029 
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Ausblick auf die Jahre nach 2029 

Ausgehend von der Entwicklung der Jahre 2028/2029 wird ab dem Haus-
haltsjahr 2030 ff. weiter von einem positiven Zahlungsmittelsaldo aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit von mindestens 100 Mio. EUR auszugehen 
sein. Insofern stehen dann für weiterführende Investitionen ab 2030 wei-
tere Mittel zur Verfügung.  

Die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für 2030 im Straßen- und 
Tiefbauamt in Höhe von 57,7 Mio. EUR bei den Projekten TI.30715 „B0001 
- Brücke Blaues Wunder“ und TI.22013 „Stadtbahn 2020“ wären mit diesen 
Mitteln finanziell abgesichert.  

4 Entwicklung des Basiskapitals 2025/2026 

Die Kapitalposition (Eigenkapital) besteht aus dem Basiskapital und den 
Rücklagen (Ergebnisrücklagen und sonstige Rücklagen) und wird in der Bi-
lanz der Landeshauptstadt Dresden zum Stichtag 31. Dezember ausgewie-
sen. Im aufgestellten Jahresabschluss 2023 beträgt das Basiskapi-
tal 1.412,0 Mio. EUR. 

Mit den Regelungen zum Haushaltsausgleich nach § 72 SächsGemO in Ver-
bindung mit § 24 SächsKomHVO ist seit dem Jahr 2018 eine Fehlbetragsver-
rechnung sowie eine Verrechnung von Restbuchwerten aus der Umgliede-
rung von Altvermögen in Neuvermögen gegen das Basiskapital möglich. Ein 
Sockelbetrag in Höhe von einem Drittel des am 31. Dezember 2017 festge-
stellten Basiskapitals gilt als nicht verrechnungsfähig, ist gesondert auszu-
weisen und beträgt in der Landeshauptstadt Dresden 887,9 Mio. EUR. 

Positionen 
(Angaben in EUR) 

Stand  
31.12.2021 

Stand 
31.12.2022 

Stand 
31.12.2023 

Basiskapital 1.412.018.746,13 1.412.018.746,13 1.412.018.746,13 

  darunter: Sockelbetrag 887.934.010,14 887.934.010,14 887.934.010,14 

Rücklagen 2.604.550.456,83 2.576.050.853,70 2.533.357.959,00  

Kapitalposition 4.016.569.202,96 3.988.069.599,83 3.945.376.705,13 

Tabelle 28: Entwicklung der Kapitalposition 2021 bis 2023 

Die Rücklagen in Höhe von insgesamt 2.533,4 Mio. EUR (Stand 31. Dezem-
ber 2023) enthalten die im Rahmen der doppischen Jahresabschlüsse 2011 
bis 2023 zugeführten Überschüsse bzw. Entnahmen aus dem ordentlichen 
Ergebnis und dem Sonderergebnis. Daneben ist eine zweckgebundene In-
vestitionsrücklage, die mit der Eröffnungsbilanz gebildet wurde, in Höhe 
von 1,0 Mio. EUR im Bestand. 

5 Demografische Entwicklung 2025/2026 laut 
Bevölkerungsstatistik 

Das Statistische Landesamt Sachsen ermittelte auf Basis der Bevölkerungs-
fortschreibung der Zensusdaten vom 9. Mai 2011 die Zahl der am Ort der 
Hauptwohnung gemeldeten Einwohnerinnen und Einwohner für die Lan-
deshauptstadt Dresden zum Stichtag 31. Dezember: 
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Abbildung 9: Amtliche Einwohnerzahlen für die Landeshauptstadt Dresden zum Stichtag  
31. Dezember [Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen] 

Die Daten zeigen, dass Dresden nach einer leichten Stagnation der Bevöl-
kerungszahlen in den Jahren 2020/2021 seit 2022/2023 wieder gewachsen 
ist. Mit dem Gesamteinwohnerbestand steht Dresden an zwölfter Stelle 
der Städte in der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Stadt kann auch 2023 einen positiven Wanderungssaldo verzeichnen. 
30.513 Fortzügen standen 35.405 Zuzüge entgegen, was einem Wande-
rungsüberschuss von 4.892 Personen entspricht. Nach den Jahren 2006 bis 
2019, in denen Dresden stets einen Geburtenüberschuss erzielte, starben 

seit 2020 das vierte Jahr in Folge wieder mehr Menschen als geboren wur-
den. In 2023 standen 6.028 Gestorbenen 4.285 Geburten gegenüber. Da-
mit gab es 1.743 mehr Sterbefälle als Geburten. Das Durchschnittsalter der 
Stadt lag im gewichteten Mittel bei 43,29 Jahren.  
[Quelle: Kommunale Statistikstelle] 

6 Verfahren und Aufstellung des  
Planentwurfes 2025/2026 

Der Terminplan der Haushaltsplanung 2025/2026 (V2573/23) wurde am 
9. Januar 2024 in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters bestätigt. 
Wie im Terminplan zur Haushaltsplanung 2025/2026 vorgesehen, erfolgte 
bis Ende März 2024 die Abschätzung der Gesamtsituation zum Haushalt. 

Vor dem Hintergrund der anstehenden Kommunalwahl für die Landes-
hauptstadt Dresden war die Einbringung der Haushaltssatzung für den 
Doppelhaushalt 2025/2026 für den 12. September 2024 und die Beschluss-
fassung für den 12. Dezember 2024 vorgesehen. 

Mit der Informationsvorlage V2806/24 zu den Budgetvorgaben erfolgte der 
offizielle Beginn für die doppische Haushaltsplanung 2025/2026 sowie der 
Fortschreibung der Finanzplanung bis zum Jahr 2029 der Landeshauptstadt 
Dresden. Die Budgetvorgaben wurden in der Dienstberatung des Oberbür-
germeisters am 9. April 2024 bestätigt und an die Geschäftsbereiche über-
geben. Fachspezifische Schwerpunkte mit finanz- und kommunalpoliti-
scher Bedeutung wurden separat betrachtet und der Höhe nach verbind-
lich festgeschrieben. Mit dem in den Budgetvorgaben zugewiesenen Fi-
nanzrahmen sollten die Geschäftsbereiche und Ämter sämtliche durch den 

543.825
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551.072
554.649 556.780 556.227 555.351

563.311 566.222

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Einwohnerinnen und Einwohner in der Landeshauptstadt Dresden
zum Stichtag 31. Dezember
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Stadtrat bestätigten Leistungen auf Basis der Produkte erbringen, insbe-
sondere die zu erfüllenden Pflichtaufgaben.  

Die Prioritätensetzung im Rahmen der Budgetuntersetzung oblag den Ge-
schäftsbereichen. 

Die Maisteuerschätzung und Reduzierung der Erwartungen in den Schlüs-
selzuweisungen für 2025/2026 sowie Folgejahre bei gleichzeitig extremen 
Anstieg der für 2025 ff. prognostizierten Mehraufwendungen (u. a. soziale 
Leistungen, Anstieg der Personalkosten) hatten zur Folge, dass die Eck-
werte der Budgetvorgaben nach unten korrigiert werden mussten 

Der Abschluss der ersten Planungsrunde erfolgte zum 30. April 2024. Im 
Anschluss daran wurde mit den jeweiligen Bürgermeisterinnen und Bürger-
meistern im Rahmen mehrerer Haushaltsklausuren anhand einer „Pro-
zessanalyse“ über nachhaltige Einsparmaßnahmen bzw. Einnahmesteige-
rungen im Ergebnishaushalt beraten, um entsprechend sowohl die Zusatz-
aufwendungen als auch den nötigen Haushaltsausgleich realisieren zu kön-
nen. Zusatzaufwendungen wurden dabei konkret benannt, priorisiert und 
über deren Einordnung entschieden. Aufgrund der angespannten Haus-
haltssituation zog sich dieser Prozess bis Anfang September 2024. 

Informationen zum Entwurf des Doppelhaushaltes 2025/2026 sowie der Fi-
nanzplanung 2027 bis 2029 wurden dem Ausschuss für Finanzen durch den 
Oberbürgermeister am 23. September 2024 übermittelt. Der Verwaltungs-
entwurf wurde zur Beratung am 21. November 2024 vom Oberbürgermeis-
ter im Stadtrat eingebracht und an die Gremien zur Beratung überwiesen.  

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025/2026 wurde ab dem 22. November 
2024 elektronisch auf der Internetseite der Landeshauptstadt Dresden 

(www.dresden.de/haushalt) zur Verfügung gestellt. Bis einschließlich 
11. Dezember 2024 konnten Einwohnerinnen und Einwohner 
(§ 10 Abs. 1 SächsGemO) und Abgabepflichtige (§ 10 Abs. 3 SächsGemO) 
Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2025/2026 erhe-
ben. In den ersten drei Monaten des Jahres 2025 erfolgten intensive De-
batten in den verschiedenen Ausschüssen und in den Fraktionen um den 
Haushalt zur Beschlussfähigkeit zu führen. In der Stadtratssondersitzung 
am 31. März 2025 wurde dann der Haushaltsplan 2025/2026 nebst Anlagen 
durch den Stadtrat in Form eines Ersetzungsantrages (eingebracht durch 
den Oberbürgermeister) beschlossen. 

7 Ergebnishaushalt 2025/2026 

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Im Ergeb-
nishaushalt werden die Ressourcenverbräuche vollständig und perioden-
gerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem: einschließlich der bilanziellen 
Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belas-
tungen (z. B. Aufwand für Rückstellungen). Periodengerecht bedeutet, dass 
nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr ent-
scheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcen-
verbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnis-
haushalt werden sowohl zahlungswirksame sowie nicht zahlungswirksame 
Erträge und Aufwendungen geplant. 

Im Gesamtergebnishaushalt werden sich für die Jahre 2025/2026 die Ge-
samterträge (einschließlich außerordentlicher Erträge) gegenüber dem 
Haushaltsplan 2024 von 2.112,4 Mio. EUR in 2025 auf 2.428,3 Mio. EUR 
und in 2026 auf 2.454,8 Mio. EUR erhöhen.  
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Bei den Gesamtaufwendungen (einschließlich außerordentlicher Aufwen-
dungen) wird davon ausgegangen, dass sich diese gegenüber dem Haus-
haltsplan 2024 von 2.216,1 Mio. EUR in 2025 auf 2.452,2 Mio. EUR und in 
2026 auf 2.541,0 Mio. EUR erhöhen. 

Somit ergibt sich für die Landeshauptstadt Dresden für das Jahr 2025 im 
Gesamtergebnishaushalt ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 
23,8 Mio. EUR und für das Jahr 2026 ein Fehlbetrag in Höhe von 
86,2 Mio. EUR. Diese können jedoch durch die bestehenden Rücklagen 
vollständig ausgeglichen werden, siehe dazu auch Tabelle 26 Entwicklung 
des ordentlichen und des Gesamtergebnisses sowie Entwicklung der Ergeb-
nisrücklage 2023 bis 2029.  
 
Die geplanten Erträge für die Jahre 2025/2026 stellen sich wie folgt dar: 
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7.1 Erträge 2025/2026 

 
Abbildung 10: Geplante Erträge 2025/2026 

Position (Angaben in EUR) Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 

Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten 901.034.719 841.525.000 888.700.000 921.600.000 
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 905.891.773 841.592.648 1.027.013.575 1.010.139.581 
sonstige Transferträge 13.828.420 12.738.140 13.528.650 13.647.050 
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 136.060.449 163.077.850 183.591.750 186.525.538 
privatrechtliche Leistungsentgelte 47.472.521 46.321.850 50.220.300 49.495.800 
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 139.449.126 130.103.100 177.926.440 193.561.990 
Zinsen und sonstige Finanzerträge 12.748.629 5.611.300 8.976.500 9.056.500 
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 4.621.055 4.162.423 4.046.000 4.046.000 
sonstige ordentliche Erträge 71.795.812 66.019.322 73.060.261 65.410.608 

darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen 3.885.468 10.038.874 9.926.650 1.678.900 
außerordentliche Erträge 36.209.450 1.208.300 1.258.200 1.289.700 
Gesamt 2.269.111.954 2.112.359.933 2.428.321.676 2.454.772.767 

Tabelle 29: Ertragspositionen im Ergebnishaushalt für die Jahre 2023 bis 2026 
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7.1.1 Steuern und Abgaben 2025/2026 

In den Haushaltsjahren 2025/2026 stellt die Position Steuern und Abgaben 
eine der beiden wesentlichen Ertragsposten im Ergebnishaushalt dar. Zur Si-
cherung der aufkommensneutralen Gestaltung der Grundsteuerreform 
wurde am 24. Oktober 2025 vom Stadtrat mit der Vorlage V2983/24 „Sat-
zung zur Festsetzung der Grundsteuerhebesätze 2025 der Landeshauptstadt 
Dresden“ der Hebesatz für 2025 gegenüber den Vorjahren reduziert festge-
setzt. In der mittelfristigen Finanzplanung ab 2027 wird unterstellt, dass der 
Hebesatz für die Grundsteuer angehoben wird. Näheres dazu unter Punkt 10 
Haushaltsrisiken 2025/2026 dieses Vorberichtes. 

Aufgrund der gegenwärtig schwierigen konjunkturellen Entwicklung werden 
sich die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen degressiv entwickeln. Die zu 
erwartenden Steuereinnahmen sowohl die Gewerbesteuer als auch die an-
deren drei Hauptsteuerarten werden mit leichten Steigerungen unterstellt. 
Die Gründe und weiteren Annahmen im Finanzplanzeitraum sind ebenfalls 
unter Punkt 10 Haushaltsrisiken 2025/2026 ausführlich besprochen. 
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Abbildung 11: Geplante Steuereinnahmen für die Jahre 2025/2026 

Position (Angaben in EUR) Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 

Grundsteuer A und B 85.624.635 83.180.000 85.200.000 85.200.000 
Gewerbesteuer 501.670.238 412.603.000 443.400.000 463.100.000 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 227.023.046 236.996.000 261.700.000 271.400.000 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 59.008.874 61.500.000 64.300.000 66.000.000 
Vergnügungssteuer 2.546.351 2.300.000 2.500.000 3.100.000 
Hundesteuer 1.811.323 1.700.000 1.800.000 1.800.000 
Zweitwohnungssteuer 1.345.115 1.200.000 1.300.000 2.000.000 
Beherbergungssteuer 13.288.852 14.000.000 19.500.000 20.000.000 
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Landesmittel KdU) 8.716.285 28.046.000 9.000.000 9.000.000 
Gesamt 901.034.719 841.525.000 888.700.000 921.600.000 
Tabelle 30: Erträge aus Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2026 
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Lastenausgleich/Leistungsbeteiligung Land (Bürgergeld) 

Die Landesmittel zum Lastenausgleich/Leistungsbeteiligung Land (Bürger-
geld) werden unter der Position Steuern und Abgaben, die Bundesmittel un-
ter der Position Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten dar-
gestellt. Die Aufwendungen der Landeshauptstadt Dresden werden in den 
sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt. 

Die Leistungsbeteiligung des Landes stellt die Beteiligung des Freistaates 
Sachsen an den Kosten der Unterkunft nach SGB II dar. Von den veranschlag-
ten 9 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2025 und Haushaltsjahr 2026 entfallen je-
weils in beiden Jahren 6 Mio. EUR auf die Weiterreichung von eingespartem 
Wohngeld und 3 Mio. EUR auf Zahlungen aus dem Sonderlastenausgleich. Im 
Vergleich zum Vorjahr sinken die Erträge aus Landesmitteln für Kosten der 
Unterkunft nach SGB II um 19 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2025 und 2026, 
während die Erträge aus Bundesmitteln gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 
um 21,7 Mio. EUR steigen. 

Die im Haushaltsplan 2025/2026 unterstellten Erstattungserträge für Kosten 
der Unterkunft für Langzeitarbeitslose nach SGB II sind in folgender Tabelle 
dargestellt: 

Erstattungserträge (Angaben in EUR) Ansatz 2025 Ansatz 2026 

Landesmittel 9.000.000 9.000.000 

Bundesmittel 89.596.000 89.596.000 

Gesamt 98.596.000 98.596.000 

Tabelle 31: Erstattungserträge für Kosten der Unterkunft nach SGB II für die Jahre 2025/2026 

Damit steigen in Summe die Erträge für die Kosten der Unterkunft nach SGB II 
aus Landes- und Bundesmitteln im Vergleich zum Planwert 2024 um 
2,7 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2025 und 2026. 

7.1.2 Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten 
2025/2026 

In dieser Position sind enthalten: 

 Zuweisungen von öffentlichen Trägern (u. a. Schlüsselzuweisungen des 
Freistaates Sachsen, allgemeine Zuweisungen, Auflösung von Sonder-
posten), 

 Zuschüsse von privaten Trägern,  

 aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistungen 
nach dem SGB II.  

Die Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen ist der nachfolgen-
den Übersicht zu entnehmen. 
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Jahr Position Schlüsselzuweisungen 

2023 Ergebnis 503.781.965 EUR 

2024 Ansatz 517.327.000 EUR 

2025 Ansatz 629.147.000 EUR 

2026 Ansatz 615.421.000 EUR 

2027 Finanzplan 533.875.000 EUR 

2028 Finanzplan 541.045.000 EUR 

2029 Finanzplan 559.766.000 EUR 

Tabelle 32: Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2023 bis 2029 

Als Besonderheit für die Schlüsselzuweisungen der Jahre 2025/2026 ist her-
vorzuheben, dass in beiden Jahren auf Basis einer Eckpunktevereinbarung 
zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Sächsischen Staats-
ministerium für Finanzen, die Investitionsbindung der investiven Schlüsselzu-
weisung aufgehoben und diese Finanzmasse den allgemeinen Schlüsselzu-
weisungen zugeordnet wurde. Insofern können Vergleiche hinsichtlich dieser 
Zuweisungen zu den Vorjahren nur eingeschränkt und wenn dann als Summe 
der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisung vorgenommen werden. 
Teil der Vereinbarung ist zudem, dass die eigentlich in 2025/2026 zulasten 
der Kommunen aufgelaufenen negativen Abrechnungsbeträge bis 2027 ff. 
gestundet werden. 

7.1.3 Sonstige Transfererträge 2025/2026 

Die sonstigen Transfererträge mit 13,5 Mio. EUR in 2025 und 13,6 Mio. EUR 
in 2026 beinhalten Ersatzleistungen und Erstattungen von Sozialleistungsträ-
gern, Rentenversicherungsträgern und Unterhaltspflichtigen für gewährte 

Grundversorgung, Hilfen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Einglie-
derungshilfen und Unterhaltsvorschussleistungen. 

7.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2025/2026 

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stellen mit 183,6 Mio. EUR in 
2025 bzw. 186,5 Mio. EUR in 2026 den drittgrößten Posten dar und beinhal-
ten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung 
des Sonderpostens für Gebührenausgleich im Bereich der Abfallwirtschaft. 

7.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2025/2026 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 50,2 Mio. EUR für das 
Jahr 2025 und 49,5 Mio. EUR für das Jahr 2026 beinhalten Erträge aus Mie-
ten, Pachten, Erbbauzinsen und Erträgen aus Vermögensverkäufen des Um-
laufvermögens. 

7.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2025/2026 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden in Höhe von 177,9 Mio. EUR 
in 2025 und in Höhe von 193,6 Mio. EUR in 2026 veranschlagt und beinhalten 
die Erstattungen von Bund, Ländern, Gemeinden, Gemeindeverbänden und 
Privaten sowie Erstattungen im Rahmen der Leistungsverrechnung der Äm-
ter mit Gesellschaften, Zweckverbänden und Eigenbetrieben (insbesondere 
für Leistungen des Personalmanagements, Versicherungsleistungen, Leistun-
gen des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung, Prüfungsleistungen).  
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Hier wirkt auch die Kostenerstattungspauschale nach dem Sächsischen 
Flüchtlingsaufnahmegesetz, welche im Rahmen der Gesetzgebung einer im-
mer wiederkehrenden Neubewertung unterliegt. 

7.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge 2025/2026 

Die Finanzerträge, wie Zinsen und Erträge aus Beteiligungen, resultieren u. a. 
aus geplanten Zinseinnahmen der Geldanlagen, Zinserträge für Gesellschaf-
terdarlehen sowie aus den im Rahmen des Liquiditätsverbundes der Landes-
hauptstadt Dresden angelegten liquiden Mitteln. Kurzfristig und mittelfristig 
nicht benötigte liquide Mittel werden angelegt. 

7.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 
2025/2026 

Die aktivierten Eigenleistungen beinhalten die Eigenleistungen der Ämter zur 
Herstellung von Vermögen und bewirken im doppischen Haushalt Erträge 
aus der Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen. 
Insbesondere in den Bereichen Hochbau, Straßenbau und Bereitstellung von 
Verkehrs- und Grünflächen führen Eigenleistungen zur Einsparung fremder 
Leistungen. 

7.1.9 Sonstige ordentliche Erträge 2025/2026 

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 73,1 Mio. EUR in 2025 bzw. 
65,4 Mio. EUR in 2026 beinhalten Erträge aus Konzessionsabgaben, Buß- und 
Zwangsgelder, Verwarn- und Ordnungsgelder sowie Säumniszuschläge. 

Hier wirken insbesondere auch die Erträge aus der Zuschreibung der Finanz-
anlagen in Höhe von 9,9 Mio. EUR in 2025 und 1,7 Mio. EUR in 2026. Diese 
sind aufgrund gesetzlicher Vorgaben im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.  

Grundlage der Planung der Zu- und Abschreibungen der Finanzanlagen 2025 
und 2026 sind die Wirtschaftspläne 2024 der Unternehmen und die darüber 
hinaus bereits bekannten Veränderungen. Die Zuschreibungen auf die Fi-
nanzanlagen beinhalten im Wesentlichen die geplanten Jahresüberschüsse 
der Unternehmen sowie Eigenkapitalzuführungen der Landeshauptstadt 
Dresden an die Kommunale Immobilien Dresden GmbH in Zusammenhang 
mit der Errichtung des Stadtforums. 

7.1.10 Außerordentliche Erträge 2025/2026 

Außerordentliche Erträge entstehen in der Regel aus unvorhergesehenen Er-
eignissen und Geschäftsvorfällen. Sie fallen außerhalb der gewöhnlichen Ver-
waltungstätigkeit an und sind daher nicht regelmäßig wiederkehrend.  

Dies sind beispielsweise Erträge aus der Veräußerung des unbeweglichen 
und des beweglichen Vermögens, bei denen ein höherer Erlös als der Buch-
wert erzielt wurde oder aus Erstattungen im Zusammenhang mit Schadens-
ereignissen. 
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7.2 Aufwendungen 2025/2026 

 
Abbildung 12: Geplante Aufwendungen 2025/2026 

Position (Angaben in EUR) Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 

Personalaufwendungen -506.408.570 -528.102.000 -565.942.350 -573.437.900 
Versorgungsaufwendungen 0 -27.650 -27.650 -27.650 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -309.654.219 -272.150.390 -325.477.050 -334.056.150 
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -216.832.135 -178.712.504 -155.049.379 -200.578.529 

darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen -40.032.617 -22.200.005 -11.373.600 -56.706.850 
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.337.567 -4.345.200 -2.863.500 -2.863.500 
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -956.621.205 -915.971.495 -1.062.402.533 -1.080.260.905 
sonstige ordentliche Aufwendungen -307.630.546 -314.550.735 -338.139.800 -347.482.200 
außerordentliche Aufwendungen -12.320.607 -2.208.300 -2.248.200 -2.284.700 
Gesamt -2.311.804.849 -2.216.068.274 -2.452.150.462 -2.540.991.534 

Tabelle 33: Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt für die Jahre 2023 bis 2026 
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7.2.1 Personalaufwendungen 2025/2026 

Die Personalaufwendungen setzen sich aus zwei Komponenten zusammen: 

 zentral (durch das Haupt- und Personalamt) geplante und bewirtschaf-
tete Personalaufwendungen, 

 dezentral (durch die Fachämter) geplante und bewirtschaftete Perso-
nalaufwendungen (z. B. Honorare). 

Weiterhin gibt es Personalnebenaufwendungen, die jedoch nicht in den Zei-
len 11 (Personalaufwendungen) und 12 (Versorgungsaufwendungen) des 
Haushaltsplanes geführt werden, sondern der Zeile 17 (sonstige ordentliche 
Aufwendungen) zuzuordnen sind. 

Die Haushaltsplanung des städtischen Haushaltes 2025/2026 zuzüglich der 
mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 basiert - wie die vorherigen Haushalt-
planungen - auf der Annahme, dass die Personalkosten in Summe nicht kon-
stant gehalten werden können. So führen Tarif- und Besoldungserhöhungen 
sowie Änderungen hinsichtlich der Umlagen und Sozialabgaben - bekannte 
wie auch prognostizierte - zu Personalkostensteigerungen. 

Die Entwicklung der Personalkosten geht mit den Aufgabenzuwächsen sowie 
einer zunehmenden Pluralität von Erwartungshaltungen an die Verwaltung 
einher. Diesem Anspruch wurde in den letzten Jahren mit einem erheblichen 
Aufwuchs an Stellen im Stellenplan sowie den entsprechenden Steigerungen 
beim Personaleinsatz Rechnung getragen. Für die kommenden Jahre kann 
jedoch weder von einem Aufwuchs hinsichtlich des Stellenplanes noch von 
einer Erhöhung des Personalbestandes ausgegangen werden. 

Gemäß Finanzzwischenbericht 2024 beliefen sich die zentral geplanten und 
gebuchten Personalaufwendungen für 2024 voraussichtlich auf 
542,1 Mio. EUR, gemäß vorläufigem Ergebnis 2024 wird mit 537,2 Mio. EUR 
gerechnet. 

In die Berechnung der Personalkosten für die Jahre 2025 und 2026 flossen 
einerseits die bekannten Steigerungen hinsichtlich der Entgelte und Besol-
dungen, Stufensteigerungen und Höhergruppierungen sowie Erhöhungen 
der Arbeitgeberanteile durch Steigerungen der Beitragsbemessungsgrenzen 
im Rahmen der gesetzlichen Sozial- und Rentenversicherung ein. Weiterhin 
wurden Annahmen für die kommenden Tarif- und Besoldungserhöhungen 
getroffen (2 Prozent jährlich), ebenso hinsichtlich der zukünftigen Entwick-
lung der Umlage- und Sozialabgabensätze. 

Um im Rahmen des mit der Planung vorgegebenen Personalkostenbudgets 
zu bleiben, sind entsprechende Stellenplan-/Personalbewirtschaftungsmaß-
nahmen unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen erforder-
lich, um einen weiteren Anstieg der Personalaufwendungen zu verhindern. 
Hierbei müssen auch Prozessabläufe, Organisationsstrukturen und die der-
zeitige Stellenbemessung auf den Prüfstand gestellt werden. 

Im Haushaltsjahr 2026 wurden mit dem Ersetzungsantrag zum Haushalt 
2025/2026 (V0068/24) Einsparungen von 5 Mio. EUR in 2026, ab dem Haus-
haltsjahr 2027 Einsparungen in Höhe von mindestens 10 Mio. EUR jährlich als 
globale Minderaufwendungen im Produkt 10.100.11.1.2.05 Zentraler Perso-
nalhaushalt dargestellt. Im Haushaltsvollzug 2025 ff. ist zu untersetzen, in-
wieweit und in welcher Größenordnung dies durch eine Reduktion von Per-
sonalstellen erzielt werden kann. Dabei ist entsprechend Beschluss zum 
Haushalt 2025/2026 eine Zielgröße von mittelfristig 5 Prozent anzustreben. 
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Seit 2023 überwiegen die Rückstellungsinanspruchnahmen für Altersteilzeit, 
da keine neuen Altersteilzeitverträge in der Landeshauptstadt Dresden abge-
schlossen werden können. Ab 2026 ist keine Bildung von Rückstellungen im 
Rahmen von Altersteilzeit mehr erforderlich. 

In der vorliegenden Haushaltssatzung ist ein Budget für die zentral geplanten 
Personalkosten inklusive Personalnebenaufwendungen (in den Zeilen 11, 12, 
17 des Haushaltsplanes) wie folgt abgebildet: 

 2025 in Höhe von ca. 554,5 Mio. EUR und 

 2026 in Höhe von ca. 562,1 Mio. EUR. 

Angesichts des nach wie vor hohen inaktiven Stellenbesetzungsstandes, der 
weiterhin notwendigen Stellenbesetzungen einerseits wie auch der Einspa-
rerfordernisse andererseits wird auch in den kommenden Jahren das Moni-
toring der Personalkosten zur Überwachung des Personalkostenbudgets 
fortzuführen sein, um gegebenenfalls rechtzeitig die notwendigen Maßnah-
men zur Einhaltung des Personalkostenbudgets ergreifen zu können. 

 
Abbildung 13: Gegenüberstellung der Gesamtpersonalaufwendungen (Zeile 11 im Gesamter-

gebnishaushalt) und -auszahlungen (Zeile 10 im Gesamtfinanzhaushalt) aller 
Fachämter für die Jahre 2022 bis 2026  

Diese Entwicklung der Personalaufwendungen (ohne Personalnebenaufwen-
dungen) stellt sich wie folgt dar:
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Position (Angaben in EUR) Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 

Personalaufwendungen gesamt -506.408.570 -528.102.000 -565.942.350 -573.437.900 

davon in Bewirtschaftung der Fachämter -12.502.126 -13.781.750 -11.734.250 -11.665.650 

davon unter Bewirtschaftung durch Haupt- und Personalamt -493.906.444 -514.320.250 -554.218.100 -561.772.250 

darunter Aufwand aus Saldo für Rückstellungsbildung/-auflösung -4.580.449 2.785.100 3.942.550 2.295.100 

Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 0 0 

Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 0 0 

Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger 0 0 0 0 

Auflösung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger 0 0 0 0 

Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen -3.161.496 -349.000 -221.400 0 

Auflösung/Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen 4.408.362 3.070.500 4.198.750 2.332.300 

Sonstige Rückstellungen -5.827.316 63.600 -34.800 -37.200 

Anteil an Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt in Prozent 21,9 % 23,8 % 23,1 % 22,6 % 

Versorgungsaufwendungen 0 -27.650 -27.650 -27.650 

Tabelle 34: Entwicklung der Personalaufwendungen von 2023 bis 2026 
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Die Entwicklung der zentralen und dezentralen Personalaufwendungen ist 
nachfolgend dargestellt: 

 
Abbildung 14: Entwicklung der Personalaufwendungen für die Jahre 2022 bis 2029 

7.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2025/2026 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwen-
dungen für: 

 Unterhaltung von Grundstücken, Anlagen und Gebäuden, 

 Inanspruchnahme von Leistungen Dritter für Instandhaltung, 

 Schadensbeseitigung, Reinigung, Versicherungsleistungen, 

 Betriebskosten, 

 Dienst- und Schutzbekleidung, 

 Aufwendungen für Messen etc.  

Im Vergleich zum Vorjahr 2024 (272,2 Mio. EUR) erhöhen sich die geplanten 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 325,5 Mio. EUR im Jahr 
2025 und 334,1 Mio. EUR im Jahr 2026.  

Das Budget für Instandhaltungsmaßnahmen wird zweckgebunden für die 
Substanzerhaltung des Anlagevermögens in den nachfolgenden Ämtern vor-
gesehen: 

 Amt für Schulen, 

 Brand- und Katastrophenschutzamt, 

 Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung, 

 Straßen- und Tiefbauamt und 

 Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft. 
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7.2.3 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 2025/2026 

Die Aufwendungen für Abschreibungen wurden auf Grundlage aller beste-
henden Anlagegüter sowie geplanter Investitionen, welche im Planungszeit-
raum zu aktivieren sind, veranschlagt. Darüber hinaus wirken bei den Ab-
schreibungen im ordentlichen Ergebnis im Haushaltsplan 2025/2026 die Auf-
wendungen aus der Abschreibung der Finanzanlagen in Höhe von 
11,4 Mio. EUR in 2025 und 56,7 Mio. EUR in 2026. 

Grundlage der Planung der Zu- und Abschreibungen der Finanzanlagen 2025 
und 2026 sind die Wirtschaftspläne 2024 der Unternehmen und die darüber 
hinaus bereits bekannten Veränderungen. Die Abschreibungen auf die Fi-
nanzanlagen resultieren aus den geplanten Jahresverlusten der Unterneh-
men.  

Insgesamt sind für Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 155,0 Mio. EUR 
im Haushaltsjahr 2025 und 200,6 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2026 veran-
schlagt. 

7.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2025/2026 

Hier sind die durch das Steuer- und Stadtkassenamt zu übernehmenden Er-
stattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung enthalten. Durch die ab 2027 
vorgesehene Kreditaufnahme für den Dresdner Brückenfond werden die 
Zinsaufwendungen ab 2028 deutlich ansteigen. 

7.2.5 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten 
für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 2025/2026 

Mit geplanten Transferaufwendungen von 1.062,4 Mio. EUR im Jahr 2025 
und 1.080,3 Mio. EUR im Jahr 2026 sind gegenüber dem Vorjahr 2024 
(916,0 Mio. EUR) Steigerungen in Höhe von rund 146,4 Mio. EUR im Haus-
haltsjahr 2025 und in Höhe von rund 164,3 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2026 
eingeplant. In dieser Position sind auch die nicht zahlungswirksamen Ab-
schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaß-
nahmen in Höhe von 39,7 Mio. EUR im Jahr 2025 und 40,8 Mio. EUR im Jahr 
2026 enthalten.  

Darüber hinaus beinhalten die Transferaufwendungen alle Leistungen der 
Landeshauptstadt Dresden, die sie ohne Gegenleistung als nicht investive Zu-
schüsse und Zuweisungen und Subventionen erbringt. Insbesondere gehören 
hierzu Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte (darunter an freie Träger der 
Jugendhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege, Dresden Pass, Behinderten-
fahrdienst), Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (insbesondere SGB XII-
Leistungen einschließlich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung, Asylbewerberleistungsgesetz, Unterbringung von Obdachlosen, Aus-
siedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen, Hilfen zur Erziehung und Unter-
haltsvorschussgesetz), Gewerbesteuer- und Kulturumlage. 

Aufwendungen für soziale Leistungen 

Die Sachaufwendungen im Sozial-, Jugend- und Gesundheitsbereich wurden 
im Haushaltsjahr 2024 (unter Berücksichtigung der Aufwendungen für Ge-
bäudemanagement zur Unterbringung von Asylbewerbern und Asylbewer-
berinnen im Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung) mit insgesamt 
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587,2 Mio. EUR geplant. Im Doppelhaushalt 2025/2026 werden dafür insge-
samt 698,6 Mio. EUR für 2025 und 723,9 Mio. EUR für 2026 veranschlagt. Die 
Aufwendungen für soziale Leistungen wurden somit im Vergleich zum Vor-
jahr (im Saldo von Mehr- und Minderaufwendungen) um 111,3 Mio. EUR in 
2025 und um 136,6 Mio. EUR im Jahr 2026 erhöht.   

Wesentliche Sozialaufwendungen werden nachfolgend begründet und in Ta-
belle 35 Aufwendungen für soziale Leistungen für die Jahre 2024 bis 2026 (alle 
betroffenen Kontengruppen) dargestellt. 

Die Sozialumlage dient zum Ausgleich der nicht durch eigene Einnahmen ge-
deckten Aufwendungen des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen und ist 
von allen Mitgliedskörperschaften des Verbandes zu zahlen. Die veranschlag-
ten Beträge in Höhe von 126,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2025 und 
135,8 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2026 wurden auf Basis der Finanzplanung 
des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen sowie unter Anwendung der Um-
lagegrundlagen für das Jahr 2024 mit Stand 18. Dezember 2023 ermittelt. Die 
Umlagegrundlagen werden vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen 
(SMF) für jedes Jahr neu ermittelt, sodass erst bei Vorliegen der endgültigen 
Umlagegrundlagen für das jeweilige Jahr der tatsächliche Zahlbetrag für jede 
Kommune feststeht. In die Berechnungen zur Höhe der Sozialumlage sind 
seitens des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen die prognostizierten Fall-
zahl- und Kostensatzerhöhungen eingeflossen. Erwartete Kostensteigerun-
gen infolge der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sind durch 
Zuweisungsbeträge des Freistaates Sachsen direkt im Haushalt des Kommu-
nalen Sozialverbandes Sachsen auszugleichen.  

Aufgrund der aktualisierten Umlagegrundlagen 2024 mit Stand 24. Septem-
ber 2024 ergeben sich gegenüber dem Stand vom 18. Dezember 2023 erheb-
liche Mehraufwendungen im Planungszeitraum 2025/2026 gegenüber dem 

Verwaltungsentwurf. Diese stellen ein erhebliches Haushaltsrisiko dar  
(2025: 15,1 Mio. EUR und 2026: 18,9 Mio. EUR).  

Für laufende Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II wird eine Erhöhung 
der Aufwendungen auf 117,3 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2025 und 2026 er-
wartet. Im Vergleich zum Planansatz 2024 ist dies eine Steigerung  
um 21,4 Mio. EUR. Es wird grundsätzlich mit stagnierenden bzw. rückläufigen 
Zahlen für Bedarfsgemeinschaften gerechnet. Dabei wird insgesamt  
von 22.250 Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2025 und 2026  
ausgegangen. Es werden durchschnittliche monatliche Unterkunftskosten 
für Bedarfsgemeinschaften in Höhe von 438 EUR im Jahr 2025 und 2026 zu-
grunde gelegt. Die tatsächliche Entwicklung der Kosten der Unterkunft ist ge-
nerell von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, darunter insbesondere auch 
von der erfolgreichen Integration in den Arbeitsmarkt sowie von künftigen 
Zuweisungszahlen im Bereich Asyl und deren Übergang in den Rechtskreis 
SGB II. Entscheidend für die Kostenentwicklung ist darüber hinaus, wie 
schnell sich die Bestandsmieten den Angemessenheitsgrenzen der Kosten 
der Unterkunft annähern. 

Im Leistungsbereich SGB XII/SGB IX wird eine Erhöhung der Aufwendungen 
im Vergleich zum Planansatz 2024 von 95,3 Mio. EUR um 43,2 Mio. EUR auf 
138,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2025 und um 51,8 Mio. EUR auf 
147,1 Mio. EUR im Jahr 2026 erwartet. Wesentliche Faktoren sind hier Kos-
tensatzsteigerungen und damit auch verbundene Fallzahlsteigerungen in den 
Hilfen zur Pflege und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung. Die Kostensteigerung in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung wirkt aufgrund der 100-prozentigen Erstattung durch den Bund 
haushaltsneutral. Außerdem sind Kostensteigerungen in der Eingliederungs-
hilfe für Menschen mit Behinderung nach SGB IX infolge höherer Fallzahlen 
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und eines gestiegenen Transfervolumens je Fall zu verzeichnen.  

Im Bereich Bildung und Teilhabe (nach SGB II, SGB XII, Bundeskindergeldge-
setz (BKGG) und wohngeldempfangenden Haushalten) steigen die  
Transferaufwendungen im Vergleich zum Planansatz 2024 von 2,8 Mio. EUR 
um je 1,5 Mio. EUR im Jahr 2025 und 2026. Hintergrund ist insbesondere eine 
weiterhin zu verzeichnende wachsende Inanspruchnahme. Transferaufwen-
dungen für Bildung und Teilhabe sind grundsätzlich über einen expliziten Pro-
zentsatz im Rahmen der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unter-
kunft nach SGB II gedeckt. 

Im Produkt Hilfen für Asylbewerber/-innen werden mit der Haushaltspla-
nung 2025/2026 erstmals auch die Aufwendungen des Gebäudemanage-
ments für den Bereich der Asylbewerber/-innen, welche bisher im Haushalt 
des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung veranschlagt waren, ab-
gebildet. Die Kosten in der Produktgruppe sind Finanzierungsbestandteil der 
Asylbewerberleistungspauschale des Freistaates Sachsen, welche refinan-
zierbar sind.  

Im Bereich der SGB II-Leistungen außerhalb der laufenden KdU wird für das 
Haushaltsjahr 2025 zunächst von einem fortgeschriebenen Bedarf auf dem 
Niveau von 2023/2024 sowie einem sinkenden Bedarf für das Haushaltsjahr 
2026 um 0,4 Mio. EUR ausgegangen. Die Aufwendungen beinhalten einma-
lige Leistungen (insbesondere für Erstausstattung Wohnung und Bekleidung) 
und sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung (insbesondere für Miet-
kautionen, Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten). 
 
Für die beiden Haushaltjahre 2025 und 2026 wird im Bereich der wirtschaft-
lichen Hilfen ohne unbegleitete ausländische Minderjährige mit einer wei-
teren Kostensteigerung gegenüber dem Plan 2024 zu rechnen sein. Dabei 

wird von Mehraufwendungen in Höhe von mindestens 13,9 Mio. EUR im Jahr 
2025 und in Höhe von mindestens 15,7 Mio. EUR im Jahr 2026 ausgegangen. 
Insbesondere ein höherer Hilfebedarf aufgrund der Auswirkungen der 
Corona Pandemie, die allgemeine Kostensteigerung sowie der Tarifabschluss 
im öffentlichen Dienst führen zu steigenden Aufwendungen.  

Für den Bereich der wirtschaftlichen Hilfen mit unbegleiteten ausländi-
schen Minderjährigen wird ebenfalls eine höhere Fallzahl- und Kostenstei-
gerung prognostiziert, sodass Mehraufwendungen in Höhe von 
8,0/9,9 Mio. EUR in den Jahren 2025 und 2026 erwartet werden. Aufgrund 
der Kostenübernahme durch den Freistaat Sachsen werden in diesem Be-
reich Mehrerträge in gleicher Höhe zu verzeichnen sein.  

Im Bereich Unterhaltsvorschuss ist mit einer weiteren Erhöhung der Auf-
wendungen zu rechnen, da mit einer Anpassung der Regelsätze in den drei 
Altersstufen (0 bis 5 Jahre; 6 bis 11 Jahre; 12 bis 17 Jahre) gerechnet wird. 
Insbesondere in der mittleren und höchsten von drei Altersstufen werden 
sich die Fallzahlen und somit die Kosten erhöhen. Aufgrund der steigenden 
Fallzahlen sind aber auch anteilige Mehrerträge im Vergleich zu den Vorjah-
ren geplant, da sich der Bund mit 40 Prozent und das Land Sachsen mit 
30 Prozent an den entstehenden Aufwendungen nach § 1 des Unterhaltsvor-
schussgesetzes beteiligen. 

Für die Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen von Trägern der 
freien Jugendhilfe werden Mittel in Höhe von 23,2 Mio. EUR bzw. 
22,5 Mio. EUR in den Haushaltjahren 2025 und 2026 bereitgestellt. An den 
Aufwendungen zur Durchführung verschiedener Projekte (zum Beispiel 
„Schulsozialarbeit in der Landeshauptstadt Dresden“) beteiligen sich der 
Freistaat Sachsen und der Bund in Summe mit 5,3 Mio. EUR pro Jahr. 
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Position 
(Angaben in Mio. EUR) 

Ansatz 2024 Ansatz 2025 Abweichung 
gegenüber Ansatz 

2024 

Ansatz 2026 Abweichung 
gegenüber Ansatz 

2024 

Sozialumlage -137,8 -126,5 11,3 -135,8 2,0 

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II -95,9 -117,3 -21,4 -117,3 -21,4 

Sozialhilfe einschließlich Grundsicherung nach SGB XII/SGB IX -98,8 -143,1 -44,3 -151,8 -53,0 

Hilfen für Asylbewerber/-innen -34,6 -67,9 -33,3 -70,5 -35,9 

Unterbringung von Wohnungslosen, Flüchtlingen, Aussiedlern -10,2 -16,6 -6,4 -18,9 -8,7 

Hilfen zur Erziehung (ohne unbegleitete ausländische Minderjährige) -97,2 -108,9 -11,7 -110,7 -13,5 

Hilfen zur Erziehung (für unbegleitete ausländische Minderjährige) -4,0 -12,0 -8,0 -13,9 -9,9 

Unterhaltsvorschuss  -23,5 -25,7 -2,2 -26,8 -3,3 

Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe (ohne Mietsubventionierung) -21,0 -23,2 -2,2 -22,5 -1,5 

Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter -6,6 -7,3 -0,7 -7,4 -0,8 

Bildung und Teilhabe SGB II/SGB XII -8,1 -12,0 -3,9 -11,3 -3,2 

Förderung der Wohlfahrtspflege und sonstige soziale Leistungen -13,2 -16,9 -3,7 -16,0 -2,8 

Fördermittel Jugendamt -5,1 -5,9 -0,8 -5,9 -0,8 

Zuwendungen und Zuschüsse Gesundheitsamt -5,0 -5,0 0 -4,9 0,1 

Summe -561,0 -688,3 -127,3 -713,5 -152,7 

Tabelle 35: Aufwendungen für soziale Leistungen für die Jahre 2024 bis 2026 (alle betroffenen Kontengruppen) 
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Transferaufwendungen für städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe 

Ebenfalls als Transferaufwendungen im Ergebnishaushalt wirken die kon-
sumtiven Zuschüsse und Verlustausgleiche an die städtischen Gesellschaften 
und Eigenbetriebe. Detaillierte Informationen finden sich in den Wirtschafts-
plänen der städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe. 

Darüber hinaus werden die Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete 
Investitionsförderungsmaßnahmen bei den Transferaufwendungen abgebil-
det. Dies betrifft insbesondere die Abschreibungen, welche im Planungszeit-
raum aus den investiven Zuschüssen an die Eigenbetriebe Kindertagesein-
richtungen Dresden, Sportstätten Dresden und Städtisches Klinikum Dresden 
zu aktivieren sind.  

Die Zuschüsse und Verlustausgleiche an die städtischen Gesellschaften und 
Eigenbetriebe (ohne Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inves-
titionsförderungsmaßnahmen) im Vergleich zu den Vorjahren sind nachfol-
gend dargestellt: 
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Zuweisungen zum Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt  
(Angaben in EUR) 

Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden 99.408.407 97.578.000 116.530.000 111.540.000 

Eigenbetrieb Sportstätten Dresden 14.677.514 16.430.800 16.668.000 16.168.000 

Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden 0 0 0 0 

Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium  4.055.610 4.046.000 6.461.000 6.273.000 

Dresden Marketing GmbH 3.127.000 3.398.000 3.295.000 3.355.000 

Zoo Dresden GmbH 3.018.300 2.300.000 2.600.000 2.800.000 

Societätstheater GmbH Dresden 988.150 954.000 1.039.000 1.065.000 

Dresdner Verkehrsbetriebe AG 14.287.062 19.450.000 26.256.000 31.208.000 

BUGA Dresden 2033 gGmbH 0 0 1.486.400 1.746.200 

Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH 0 0 1.300.000 1.400.000 

Verkehrsmuseum Dresden gGmbH 0 0 828.000 893.000 

Dresdner Bäder GmbH 68.800 0 0 0 

Summe 139.630.844 144.156.800 172.849.000 172.409.000 

Tabelle 36: Zuweisungen zum Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe 
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Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden 

Gemäß Sächsischem Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen trägt die Landeshauptstadt Dresden die nicht durch die Elternbeiträge 
und den Landeszuschuss gedeckten Betriebskosten. Für die Jahre 2025 und 
2026 werden 25.010 beziehungsweise 24.225 zu betreuende Kinder in den 
Einrichtungen des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden erwar-
tet. Bei der Ermittlung des Zuschussbedarfes wurde auch die seit dem 1. April 
2025 gültige Elternbeitragssatzung unterstellt. Die Steigerung der Zuweisun-
gen 2025 gegenüber 2024 resultiert beispielsweise aus Personalkostenstei-
gerungen aufgrund Tariferhöhungen und Erhöhung der Aufwendungen für 
Reinigungsleistungen aufgrund von Neuvergaben.   

Eigenbetrieb Sportstätten Dresden 

Die Zuweisungen zur Verlustabdeckung werden von der Landeshauptstadt 
Dresden zum Ausgleich des Verlustes aus der laufenden Betriebsführung des 
Eigenbetriebes Sportstätten Dresden geleistet. Zudem erhält der Eigenbe-
trieb an die Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH durchzuleitende Mittel 
der Betriebsbeihilfe zur Betreibung des Rudolf-Harbig-Stadions sowie durch-
zuleitende Mittel für Betreibungskostenzuschüsse für die Dresdner Galopp-
rennbahn und die Förderung der Sportgemeinschaft Weißig. 

Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium  

Die Zuweisungen zur Verlustabdeckung werden von der Landeshauptstadt 
Dresden zum Ausgleich des Verlustes aus dem Musikschulbetrieb und zur 
Vorbereitung und Durchführung der Dresdner Schulkonzerte geleistet. Die 
gegenüber dem Vorjahr höheren Zuweisungen resultieren insbesondere aus 

der Umwandlung der Honorarverträge in Anstellungsverträge und aus Tarif-
erhöhungen.  

Dresden Marketing GmbH 

Die Dresden Marketing GmbH ist als offizielle Dachmarketingorganisation 
der Landeshauptstadt Dresden in den Geschäftsfeldern Markenmanagement 
und Marketing Services, Markt- und Trendforschung, Tourismusmarketing 
sowie MICE Marketing für Dresden und die Region weltweit tätig. 

Die Zuweisungen zur Verlustabdeckung werden von der Landeshauptstadt 
Dresden zum Ausgleich des Verlustes aus der laufenden Betriebsführung an 
die Dresden Marketing GmbH geleistet. 

Societätstheater Dresden GmbH 

Die Zuweisungen zur Verlustabdeckung werden von der Landeshauptstadt 
Dresden für die nicht durch Erträge aus dem Theaterbetrieb und aus Dritt-
mitteln gedeckten Aufwendungen gezahlt. 

Zoo Dresden GmbH 

Die Zuweisungen zur Verlustabdeckung werden von der Landeshauptstadt 
Dresden zum Ausgleich des Verlustes aus der laufenden Betriebsführung an 
die Zoo Dresden GmbH geleistet. Die Steigerung der Zuweisungen 2025 und 
2026 gegenüber 2024 resultieren insbesondere aus Personalminderaufwen-
dungen in 2024 aufgrund Langzeiterkrankter und Beschäftigter in Elternzeit. 
Darüber hinaus wurden die Personalkosten 2025 ff. mit einer moderaten An-
gleichung an den TVöD geplant. Der Haustarifvertrag endet zum 30. Novem-
ber 2024.  
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Dresdner Verkehrsbetriebe AG 

Die Ausgleichszahlungen der Landeshauptstadt Dresden werden auf Grund-
lage des öffentlichen Dienstleistungsauftrages für die Direktvergabe öffentli-
cher Personenverkehrsdienste sowie der Betrauung mit Bergbahnen und 
Fähren zur Finanzierung des betrauten Verkehrsangebotes der Dresdner Ver-
kehrsbetriebe AG geleistet. 

BUGA Dresden 2033 gGmbH 

Die gemeinnützige BUGA Dresden 2033 gGmbH (Gründung zum 1. Januar 
2025 avisiert) ist die alleinige wirtschaftliche und rechtliche Trägerin der Bun-
desgartenschau 2033 in Dresden.  

Die Zuweisungen zur Verlustabdeckung werden von der Landeshauptstadt 
Dresden zum Ausgleich des Verlustes aus dem laufenden Betrieb der Gesell-
schaft geleistet. Basis des aktuellen Verlustausgleiches ist die Machbarkeits-
studie, welcher dem Beschluss zur Bewerbung der Landeshauptstadt Dres-
den zur Durchführung der Bundesgartenschau 2033 (V2485/23) beilag. Be-
dingt durch ihren Gesellschaftszweck wird die Gesellschaft voraussichtlich 
nur im Durchführungsjahr 2033 Einnahmen generieren. 

Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH 

Die Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH stellt 
für die Region Dresden eine Tagungs- und Kongressinfrastruktur in Form des 
bestehenden Kongresszentrums zur Durchführung von Tagungen, Kongres-
sen oder anderen Großveranstaltungen zur Verfügung. Die Zuweisungen zur 
Verlustabdeckung werden von der Landeshauptstadt Dresden zum Ausgleich 
des Verlustes aus der laufenden Betriebsführung geleistet. Die Zuweisungen 

werden aufgrund notwendiger erheblicher Instandhaltungs- und Instandset-
zungsaufwendungen, die durch Pachteinnahmen nicht refinanziert werden 
können, erforderlich. 

Verkehrsmuseum Dresden gGmbH 

Das Verkehrsmuseum informiert über den Eisenbahn- und Straßenverkehr 
sowie über die Luft- und Seeschifffahrt vor ihrem jeweiligen Hintergrund und 
Umfeld.  

Auf der Grundlage des Vertrages zwischen dem Freistaat Sachsen und der 
Landeshauptstadt Dresden vom 30. März 2004 zur gemeinsamen Finanzie-
rung der Landeskultureinrichtungen in Dresden (Hauptstadtkulturvertrag), 
besteht seitens der Landeshauptstadt Dresden die Verpflichtung einer insti-
tutionellen Förderung bis zu einer Höhe von 2,5 Mio. EUR. Diese wird weiter-
hin über die Kulturförderung des Geschäftsbereiches Kultur, Wissenschaft 
und Tourismus ausgereicht. 

Der darüberhinausgehende Zuschussbedarf dient ab 2025 im Wesentlichen 
dem Ausgleich von Tarifsteigerungen. 

7.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2025/2026 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden geplant mit 
338,1 Mio. EUR für 2025 und mit 347,5 Mio. EUR für 2026. Das ist eine Stei-
gerung gegenüber dem Jahr 2024 um 23,5 Mio. EUR für 2025 und 
32,9 Mio. EUR für 2026. 
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Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen: 

 Kosten der Unterkunft, 

 sonstige Personalaufwendungen (Rufbereitschaft, Winterdienst, Prä-
mien, Trennungsgeld etc.),  

 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Postgebühren, Dienst-
reisen, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsführungskosten der Fraktionen etc., 

 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, 

 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit. 

7.2.7 Außerordentliche Aufwendungen 2025/2026 

Außerordentliche Aufwendungen entstehen in der Regel aus unvorhergese-
henen Ereignissen und Geschäftsvorfällen. Sie fallen außerhalb der gewöhn-
lichen Verwaltungstätigkeit an und sind daher nicht regelmäßig wiederkeh-
rend. Dies können Aufwendungen in Form von Abschreibungen aufgrund von 
Verschrottungen, Anlagenabgängen oder außerplanmäßigen Wertminde-
rungen sein bzw. Aufwendungen aus Grundstücks- und Vermögensverkäu-
fen, bei denen der Buchwert unter dem Verkehrswert lag oder auch Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit der Schadensregulierung. 

8 Finanzhaushalt 2025/2026 und Finanzplan 
2027 bis 2029 

Der Finanzhaushalt stellt eine reine Geldflussrechnung dar. Das heißt, es wer-
den die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen betrachtet. Er zeigt 
die Entwicklung des Finanzmittelbestandes, weist die Veränderung an Zah-
lungsmitteln im Haushaltsjahr und den voraussichtlichen Bestand an liquiden 
Mitteln am Ende des Haushaltsjahres aus.  

Der Finanzhaushalt besteht aus drei Teilen: 

1. Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit (Zahlungen aus 
dem Ergebnishaushalt), 

2. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, 

3. Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Finanzierungstätigkeit. 

Soweit der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätig-
keit positiv ist (liegt also ein Überschuss an Zahlungsmitteln vor), kann die 
Gemeinde aus eigenen Mitteln Investitionen tätigen und Liquiditätsreserven 
bilden. Ist der Saldo negativ, müssen Liquiditätsreserven aufgelöst, Einspa-
rungen erwirtschaftet oder Sperren verfügt werden, um die laufenden Aus-
zahlungen aus der Verwaltungstätigkeit zu decken. 

In den Planjahren 2025 bis 2029 wird von einem Überschuss an Zahlungsmit-
teln aus der Verwaltungstätigkeit ausgegangen. Diese stehen insbesondere 
für Investitionen zur Verfügung.  
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Aus der Investitionstätigkeit der Jahre 2025 bis 2028 ergibt sich ein Finanz-
mittelbedarf, der in 2025 bis 2027 teilweise und in 2028 und 2029 vollständig 
durch den Zahlungsmittelüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit ausgegli-
chen werden kann.  

8.1 Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätig-
keit 2025/2026 

Beim Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird in 2025 
ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 48,9 Mio. EUR und in 2026 in 
Höhe von 41,8 Mio. EUR geplant.  

Den im Ergebnishaushalt geplanten Erträgen (einschließlich der außeror-
dentlichen Erträge) in Höhe von 2.428,3 Mio. EUR in 2025 und 
2.454,8 Mio. EUR in 2026 stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen im Jahr 
2025 in Höhe von 2.302,0 Mio. EUR und im Jahr 2026 in Höhe von 
2.336,6 Mio. EUR gegenüber.  

Die Differenz zwischen den veranschlagten Erträgen und Einzahlungen resul-
tiert insbesondere aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, 
welche nicht zahlungswirksam sind.  

Den im Ergebnishaushalt geplanten Aufwendungen (einschließlich der au-
ßerordentlichen Aufwendungen) in Höhe von 2.452,2 Mio. EUR in 2025 und 
2.541,0 Mio. EUR in 2026 stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen im Jahr 
2025 in Höhe von 2.253,1 Mio. EUR und im Jahr 2026 in Höhe von 
2.294,9 Mio. EUR gegenüber.  

Die Differenz zwischen den veranschlagten Aufwendungen und Auszahlun-
gen resultiert insbesondere aus den nicht zahlungswirksamen planmäßigen 
Abschreibungen sowie den Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete 
Investitionsförderungsmaßnahmen. 

Ein positiver Zahlungsmittelsaldo ist notwendig, um den gesetzlich geforder-
ten Haushaltsausgleich erfüllen zu können und um über notwendige Eigen-
mittel für den Investitionshaushalt verfügen zu können. Der positive Zah-
lungsmittelsaldo 2025/2026 war nur möglich, weil die investive Schlüsselzu-
weisung in den Jahren 2025/2026 entfällt, und stattdessen sich die (kon-
sumtiv wirkenden) allgemeinen Schlüsselzuweisungen erhöht haben. 

8.2 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 
2025/2026 

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit für die Haushaltsjahre 
2025 und 2026 übersteigen die geplanten Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit, sodass hier jeweils ein negativer Zahlungsmittelsaldo 
aus der Investitionstätigkeit erwartet wird. Dieser beträgt 192,0 Mio. EUR für 
das Haushaltsjahr 2025 und 251,2 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2026. 

Dieses Defizit kann nur teilweise durch den Zahlungsmittelsaldo aus 
laufender Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden. Es verbleibt ein 
Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe von 143,1 Mio. EUR im Jahr 2025 und 
209,4 Mio. EUR in 2026.  

Der Finanzbedarf für Investitionstätigkeit kann ab dem Jahr 2025 nur 
teilweise aus dem Bestand an liquiden Mitteln und aus Darlehensrückflüssen 
gedeckt werden. Bei unterstelltem vollständigen Mittelabfluss der Planwerte 
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wird der Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Jahres 2025 aufgebraucht 
sein. Im Jahr 2029 wird der Bestand an liquiden Mitteln wieder auf einen 
Betrag von 13,2 Mio. EUR anwachsen. Zu weiteren Erläuterungen wird auf 
Punkt 3 Entwicklung Finanzierungsmittel und liquide Mittel 2025/2026 
verwiesen. 

Hinweis: 

1) Um einen realistischen investiven Mittelabfluss darzustellen und die in-
vestiven Haushaltsreste weiter zu reduzieren, wurden Mittel, die im 
Haushaltjahr 2024 nicht zur Auszahlung kommen werden, gesperrt 
(siehe Anlage 4 zum Vorbericht). Diese Mittel wurden in der Regel ab 
dem Jahr 2025 neu veranschlagt. Da eine Sperre rechnerisch nicht im 
fortgeschriebenen Planansatz wirkt, wurde der Gesamtbetrag dieser 
Sperren im Gesamtfinanzhaushalt nach der Zeile 54 separat ausgewie-
sen. Bei allen betroffenen investiven Einzelmaßnahmen erfolgt dadurch 
in den Spalten 12 „bisher bereitgestellt“ und 13 „Gesamtein- und -aus-
zahlungen“ ein erhöhter Ausweis der Mittel. 

8.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2025/2026 

Die Gliederung der geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit im Dop-
pelhaushalt 2025/2026 ist in Tabelle 37: Einzahlungen für Investitionen für 
die Jahre 2023 bis 2026 dargestellt. 

Den größten Anteil an den Gesamteinzahlungen haben die Investitionszu-
wendungen in Höhe von insgesamt 51,2 Mio. EUR in 2025 und 73,6 Mio. EUR 
in 2026. 

Die Einzahlungen für die Investitionstätigkeit enthalten auch in den Jahren 
2025 bis 2029 die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Ent-
gelten für Investitionstätigkeit, Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegen-
ständen, Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagenver-
mögen sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens. 
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Abbildung 15: Geplante Einzahlungen für Investitionstätigkeit für die Jahre 2025/2026 

Position (Angaben in EUR) Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Fortgeschriebener 
Ansatz 31.12.2024 

Ansatz 2025 Ansatz 2026 

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  153.834.546 157.445.300 249.656.071 51.230.350 73.580.675 

darunter investive Schlüsselzuweisungen 88.902.700 91.293.000 91.293.000 0 0 

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 4.362.292 3.267.000 8.415.981 2.954.633 2.600.000 
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen  
Vermögensgegenständen 13.107.564 1.535.000 7.386.484 9.035.000 3.035.000 

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 139.025 388.000 506.153 200.000 200.000 
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des  
Umlaufvermögens 0 0 0 0 30.000.000 

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 1.072.838 0 1.303.014 0 0 

Gesamt 172.516.266 162.635.300 267.267.702 63.419.983 109.415.675 

Tabelle 37: Einzahlungen für Investitionen für die Jahre 2023 bis 2026 
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Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurde im Rahmen der Verhandlungen 
zum sächsischen Finanzausgleich die Bindung der investiven Schlüsselzuwei-
sungen aufgehoben und diese Finanzmasse den allgemeinen Schlüsselzuwei-
sungen zugeordnet. Damit soll der Ausgleich des Finanzhaushaltes für Kom-
munen erleichtert werden. Weitergehende Erläuterungen finden sich in 
Punkt 10 Haushaltsrisiken 2025/2026.  

 
Abbildung 16: Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2021 bis 2029 
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8.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2025/2026 

 
Abbildung 17: Geplante Auszahlungen für Investitionen für die Jahre 2025/2026  

Position (Angaben in EUR) Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Fortgeschriebener 
Ansatz 31.12.2024 

Ansatz 2025 Ansatz 2026 

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -1.405.489 -12.201.400 -11.238.486 -5.615.933 -9.573.300 
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen  
Vermögensgegenständen -8.113.290 -12.507.600 -44.898.723 -2.417.800 -18.551.800 

Auszahlungen für Baumaßnahmen -211.521.841 -248.232.600 -420.958.347 -182.710.072 -213.232.423 

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -19.063.710 -24.604.950 -46.972.928 -18.182.560 -24.057.150 
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des  
Umlaufvermögens -19.506.512 -20.408.500 -42.718.485 -12.206.000 -2.194.000 

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -35.491.202 -65.757.700 -148.248.218 -34.294.991 -93.021.191 

Gesamt -295.102.045 -383.712.750 -715.035.187 -255.427.356 -360.629.864 

Tabelle 38: Auszahlungen für Investitionen für die Jahre 2023 bis 2026 
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Den höchsten Anteil an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit haben mit 
182,7 Mio. EUR in 2025 und mit 213,2 Mio. EUR in 2026 die Auszahlungen für 
Baumaßnahmen. 

Dabei liegt der Schwerpunkt mit einem Anteil an den Auszahlungen für Bau-
maßnahmen von 81,4 Mio. EUR (45 Prozent) im Jahr 2025 und mit 
76,6 Mio. EUR (36 Prozent) im Jahr 2026 im Bereich Schulbauten und ver-
deutlicht die politisch gesetzten Prioritäten in diesem Bereich. 

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen umfas-
sen insbesondere den Erwerb von Fahrzeugen, Geräten sowie Ausstattungs- 
und Ausrüstungsgegenständen und wurden in Höhe von 18,2 Mio. EUR in 
2025 und 24,1 Mio. EUR in 2026 geplant. 

Weiterhin wurden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge-
bäuden in 2025 in Höhe von 2,4 Mio. EUR und in 2026 in Höhe von 
18,6 Mio. EUR geplant. 

Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine Investitionsquote in Höhe von 10,2 Pro-
zent und im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 13,6 Prozent erreicht. 

Die Investitionsquote wurde wie folgt ermittelt: 

  Auszahlungen für Investitionstätigkeit   

x 100 % 

  
Auszahlungen für Investitionstätigkeit + Auszahlungen aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit + Tilgung von Krediten   
 

Abbildung 18: Auszahlungen für Investitionstätigkeit für die Jahre 2021 bis 2029 
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8.2.3 Investitionsschwerpunkte ausgewählter Ämter 2025/2026 

Detaillierte Informationen finden sich in den Teilfinanzhaushalten der Ämter 
im Band II und III. Auf folgende wesentliche Entwicklungen wird verwiesen: 

Amt für Stadtstrategie, Internationales und Bürgerschaft 

Im städtischen Investitionshaushalt für 2025/2026 sowie der Finanzplanung 
2027 ff. sind (Eigen-)Mittel für beginnende Investitionsmaßnahmen im Zu-
sammenhang mit der BUGA 2033 eingeplant. In Abhängigkeit von der Ausar-
beitung und Fortschreibung des Projekt- und Maßnahmenplanes sowie der 
Konkretisierung der Aufgabenzuordnung zwischen der Landeshauptstadt 
Dresden und der BUGA Dresden 2033 gGmbH werden auch Anpassungen der 
Zuordnung der Finanzierungsmittel für die Investitionsmaßnahmen vorge-
nommen. 

Haupt- und Personalamt 

Investive Leistungen bzw. Anschaffungen zur Informations- und Kommunika-
tionstechnologie der Landeshauptstadt Dresden nehmen dabei den größten 
Anteil des Finanzhaushaltes des Haupt- und Personalamtes ein. Es wurden 
im zentralen IT-Haushalt und den ab 2024 separat dargestellten IT-Projekten 
im Haushaltsjahr 2025 mit 9,5 Mio. EUR und 2026 mit 13,1 Mio. EUR geplant. 
Diese sind u. a. für folgende Maßnahmen vorgesehen: 

 SAP S/4 HANA, 

 SmartCities, 

 eZugang, 

 Investitionszuschuss Rechenzentrum.  

Amt für Schulen 

Hauptziel des Haushalts- und Finanzplanes des Amtes für Schulen ist es, den 
Kapazitätsbedarf der Schulen entsprechend prognostizierter Schülerzahlen, 
den Sanierungsstau und den investiven Erneuerungsbedarf erfolgreich zu ge-
stalten. Grundlage der im Finanzplan verankerten Maßnahmen sind der rich-
tungsweisende Beschluss zum Schulnetzplan (Beschluss-Nr. V2174/23 - Fort-
schreibung der Schulnetzplanung, Planteile Grundschulen, Oberschulen, 
Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, Schulen des zweiten Bildungsweges und 
Schulen in nicht kommunaler Trägerschaft vom 26. Januar 2023) sowie die 
Baubeschlüsse zu Einzelmaßnahmen, mit denen sich der Stadtrat dazu be-
kannt hat, den Schwerpunkt im Bereich der Bildung zu setzen. 

Die Schwerpunkte liegen auf der Ausfinanzierung laufender Vorhaben und 
der Absicherung von Pflichtaufgaben. 

Dabei sind insbesondere folgende Bauvorhaben eingeplant: 

 Berufsschulzentrum - Gehe-Neubau, 

 Universitätsschule - Neubau Schulgebäude und Sporthalle, 

 Gymnasium Leo Neubau Schulstandort. 

Noch im Sammelprojekt Investitionsprogramm veranschlagt: 

 BSZ für Elektrotechnik - Brandschutz und Sanierung Schulgebäude am 
Standort Strehlener Platz, 

 Bertolt-Brecht-Gymnasium - Neubau Schulgebäude. 
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Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung  

Der Finanzhaushalt des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung fo-
kussiert sich im kommenden Doppelhaushalt 2025/2026 auf bereits begon-
nene Baumaßnahmen, wie z. B. die fortführenden Sanierungs- und Baumaß-
nahmen im Neuen Rathaus Dresden sowie die Fertigstellung der Baumaß-
nahmen des Kulturzentrums Scheune.  

Des Weiteren werden Projekte mit zusätzlichen Fördermitteln finanziell un-
tersetzt und umgesetzt. Zu nennen sind hier die Gesamtinstandsetzung des 
Bestandbaus des Alumnats sowie Baumaßnahmen zum Schloss Albrechts-
berg, Römisches Bad im Rahmen eines 1. Bauabschnittes. 

Zudem wird die seit mehreren Jahren notwendige Instandsetzung der Hof-
kellerdecke der Technischen Sammlungen Dresden oder auch der notwen-
dige Um- und Ausbau der ehemaligen Heeresbäckerei auf der Elisabeth-
Boer-Straße im neuen Doppelhaushalt 2025/2026 angestrebt. 

Amt für Wirtschaftsförderung  

Zur Sicherstellung der Wasserversorgung des Dresdner Nordraumes, insbe-
sondere vor dem Hintergrund der Ansiedlung neuer Firmen, war zunächst 
das vorhandene Trinkwassernetz auszubauen. Das zweite Teilprojekt, die Er-
schließung des Dresdner Nordraumes mit Betriebswasser, befindet sich in 
der Abarbeitung. Dieses Vorhaben wird seitens des Freistaates Sachsen  
mit 100 Mio. EUR und seitens der Landeshauptstadt Dresden mit 
50 Mio. EUR gefördert. 

Weiterhin wurden zur planmäßigen Weiterführung der Projekte Wissen-
schaftsstandort Dresden Ost, Ertüchtigung Nordraum, Gewerbegebiet Flug-
hafen, Gewerbestandort Zwickauer Straße und Gewerbegebiet Rossendorfer 
Ring die entsprechenden Auszahlungen veranschlagt. 

Brand- und Katastrophenschutzamt  

Im Planungszeitraum sind neue Gerätehäuser für die Stadtteilfeuerwehren 
Reitzendorf (als Zusammenschluss von Schönfeld und Zaschendorf) sowie 
Langebrück zu errichten.  

Im Bereich des Rettungsdienstes liegt der Fokus auf dem Neubau einer Ret-
tungswache in Reick. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildet der langfristig erforderliche Ersatzneu-
bau der Integrierten Regionalleitstelle im sog. Rettungsdienstzentrum Alt-
stadt, welches auf der Strehlener Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zur 
Feuer- und Rettungswache Altstadt entstehen soll. Dieses Projekt wird das 
Investitionsgeschehen des Brand- und Katastrophenschutzamtes in den kom-
menden Jahren maßgebend bestimmen. 

Neben diesen Bauprojekten liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der kontinu-
ierlichen Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen. 
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Geschäftsbereichsleitung 6 

Die Sanierung und Wiedereröffnung des Dresdner Fernsehturmes für die Öf-
fentlichkeit ist ein Gemeinschaftsprojekt des Bundes, des Freistaates Sach-
sen, der Landeshauptstadt Dresden und der Deutschen Funkturm GmbH. 

Amt für Stadtplanung und Mobilität 

Grundlage der im Finanzplan des Amtes verankerten Maßnahmen sind die 
beschlossenen Entwicklungskonzepte der jeweiligen Fördergebiete. Mit de-
nen bekannte sich der Stadtrat zu einer intensiven Förderung der Stadtteile 
(Fördergebiete). Die Maßnahmen werden mit anteiligen Fördermittelzuwen-
dungen und städtischen Mitteln finanziert. 

Der Schwerpunkt der Haushaltsplanung der Jahre von 2025 bis 2029 liegt in 
der auskömmlichen Finanzierung begonnener Maßnahmen. Für die bewillig-
ten Fördergebiete der Städtebaulichen Erneuerung Westlicher Innenstadt-
rand, Dresden Südost, sowie für die EFRE Fördergebiete Johannstadt, Alt-
gruna, Dresden Südwest/Cottaer Bogen, die ESF Fördergebiete Prohlis, Gor-
bitz, Friedrichstadt, Johannstadt sowie für die Förderprojekte Grüner Bogen 
und Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren können alle bewilligten und be-
antragten Fördermittel in Anspruch genommen werden, indem der notwen-
dige städtische Eigenmittelanteil zur Komplementärfinanzierung eingeplant 
wurde. 

Straßen- und Tiefbauamt 

Mit dem Haushaltsplan 2025/2026 und der Mittelfristplanung 2027 bis 2029 
sind im Straßen- und Tiefbauamt Investitionen insbesondere in folgende Ver-
kehrsanlagen geplant.   

Mit Mitteln des Brückenfonds: 

 Ersatzneubau Carolabrücke inkl. Abbruch, 

 Stadtbahn 2020 - Nossener Brücke, 

 B 0009 Brücke Industriegelände Straße, 

 Fortführung der Instandsetzung der Brücke „Blaues Wunder“, 

 Brücke Fabricestraße. 

Darüber hinaus sind u. a. weitere Investitionen geplant  

 Erneuerung Technische Ausrüstung Tunnel Wiener Platz Haupttunnel 
und Nordumfahrung,  

 Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur, 

 Gehwegerneuerung und Begleitung von Maßnahmen der Dresdner Ver-
kehrsbetriebe AG zur Beschleunigung des öffentlichen Nahverkehrs. 

Weiterhin ist der Ausbau der Hamburger Straße am Haltepunkt Cotta in Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG vorgesehen. 

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft 

Es ist die Sanierung unter anderem der Spielplätze Loschwitzer Park, Her-
mann-Seidel-Park, Am Gorbitzbach/Asternweg, Rathener Straße, der Skater-
anlage Lingnerallee, der Park- und Grünanlagen Bürgerwiese, Hermann-Sei-
del-Park, Alaunplatz sowie der Kugel-und Findlingsbrunnen geplant. 

Auf verschiedenen Spielplätzen erfolgt 2026 eine Zweitherstellung wie der 
Ersatz von verschlissenen Spielgeräten, die Erneuerung der Fallschutzberei-
che und Kunststoffbeläge sowie der Ersatz von Ausstattungsgegenständen.  
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Entsprechend dem gültigen Straßenbaumkonzept werden Baumpflanzungen 
im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Dresden durchgeführt. 

Auch die weitere Sanierung und Wiederherstellung des Brunnens Neustädter 
Markt östlicher Krachtbrunnen sowie die Aufwertung des Neustädter Mark-
tes sind vorgesehen. 

Umweltamt 

Für den Planungszeitraum sind folgende Großprojekte vorgesehen: 

 Roter Graben, 

 Hochwasserrückhaltebecken Leubnitzbach, 

 Prießnitz Gewölbe, 

 Bartlake, 

 Prohliser Landgraben.  

8.2.4 Investive Zuschüsse an Eigenbetriebe und Gesellschaften 
2025/2026 

Einen wesentlichen Anteil an den Auszahlungen für Investitionsförderungs-
maßnahmen haben die Zuschüsse an die Eigenbetriebe und städtischen Ge-
sellschaften für investive Maßnahmen.  

Diese sind wie folgt in der Planung 2025/2026 veranschlagt: 
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Zuschüsse für Investitionen (Angaben in EUR) Ansatz 2025 Ansatz 2026 Finanzplan 2027 Finanzplan 2028 Finanzplan 2029 

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden 0 21.677.000 18.715.000 7.490.000 2.118.000 

Eigenbetrieb Sportstätten Dresden 1.495.000 9.927.041 6.392.653 3.892.653 3.892.653 

Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden 8.100.000 19.100.000 15.700.000 4.200.000 0 

Zoo Dresden GmbH 746.000 494.000 482.000 474.000 454.000 

Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG 11.460.000 0 0 0 0 

WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG 0 1.700.000 6.000.000 0 0 

Dresdner Bäder GmbH 1.500.000 5.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

Dresdner Verkehrsbetriebe AG 6.800.000 13.400.000 15.000.000 13.500.000 10.300.000 

Summe 30.101.000 71.798.041 63.789.653 31.056.653 18.264.653 

Tabelle 39: Investive Zuschüsse und Kapitalanlagen an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe für die Jahre 2025 bis 2029 
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Detaillierte Informationen finden sich in den Wirtschaftsplänen der städti-
schen Gesellschaften und Eigenbetriebe in der Anlage zum Haushaltsplan.  

Auf folgende wesentliche Entwicklungen wird verwiesen: 

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden  

Aufgrund der Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für 
Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt müssen die 
entsprechenden Mittel zur Sicherung der Platzkapazitäten bereitgestellt 
werden. Die investiven Zuweisungen an den Eigenbetrieb in den Jahren 2025 
und 2026 werden im Wesentlichen zur Bestandssicherung und für Ersatzneu-
bauten von Kindertageseinrichtungen eingesetzt. 

Eigenbetrieb Sportstätten Dresden 

Die Investitionszuweisungen der Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbe-
trieb Sportstätten Dresden dienen der Finanzierung von Investitionen in all-
gemeine Baumaßnahmen städtischer Sportanlagen. Zur Tilgung des Träger-
darlehens für den Um- und Ausbau des Heinz-Steyer-Stadions werden dem 
Eigenbetrieb Sportstätten Dresden die Tilgungsraten in Form von Investiti-
onszuwendungen zur Verfügung gestellt. Weiterhin sind in den Zuweisungen 
die Zuschüsse für die Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH gemäß Bau-
konzessionsvertrag eingestellt. 

Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden 

Der Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden erhält die Zuweisungen zur 
Finanzierung von nicht förderfähigen notwendigen Investitionsmaßnahmen 

und zur Anteilsfinanzierung von förderfähigen Investitionsmaßnahmen. Im 
Wirtschaftsplan 2025/2026 sind u. a. Mittel für die Sanierung Haus P, die Er-
weiterung der Medizinischen Berufsfachschule, die Digitalisierungsstrategie 
und den Umzug der Kardiologie nach Dresden-Neustadt eingeplant. 

Zoo Dresden GmbH 

Die Eigenkapitalzuführungen der Landeshauptstadt Dresden an die Zoo Dres-
den GmbH für investive Zwecke dienen der Tilgung von Darlehen. In 2025 
wird des Weiteren eine Eigenkapitaleinlage zur Finanzierung der Investitions-
maßnahme „Sanierung Südstraße“ zur Verfügung gestellt. 

WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG 

Die WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG erhält in 2026 Mittel für den 
Aufbau und die Ausfinanzierung des Wohnungsbestandes. 

Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG 

Die Kapitaleinlage wird im Wesentlichen für die Finanzierung der im Zusam-
menhang mit dem Neubau des Stadtforums bei der KID GmbH & Co. KG ent-
standenen Kosten gemäß Stadtratsbeschluss zur Vorlage V0675/20 „Neubau 
Verwaltungszentrum - Grundstücksübertragung, Bürgschaftsübernahme, 
überplanmäßige Mittelumverteilung, Kapitaleinlagen, Wesentliche 
Änderung der Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG“ vom 17. De-
zember 2020 und die Finanzierung der Großküche des Stadtforums gemäß 
Stadtratsbeschluss zur Vorlage V1623/22 „(Neubau Verwaltungszentrum 
(VWZ01) – Mittelbereitstellung zur Beauftragung der Option „Großküche" 
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durch die KID und Festlegung der Metallfassadenfarbe“ vom 15. September 
2022 verwendet. 

Dresdner Bäder GmbH 

Die Dresdner Bäder GmbH erhält jährliche Zuschüsse für die Tilgung der Alt-
verbindlichkeiten bei der Technische Werke Dresden GmbH (Stadtratsbe-
schluss vom 21. März 2024 zur Vorlage V2593/23). In 2026 erhält die Dresd-
ner Bäder GmbH Mittel für das Luftbad Dölzschen (Sanierung des Badebe-
ckens und Erweiterungsbau Wassertechnik). Der Planung ist eine Förder-
quote von 50 Prozent unterstellt. 

Dresdner Verkehrsbetriebe AG 

Die Dresdner Verkehrsbetriebe AG erhält jährliche Zuschüsse für die Tilgung 
der Altverbindlichkeiten bei der Technische Werke Dresden GmbH (Stadt-
ratsbeschluss vom 21. März 2024 zur Vorlage V2593/23). Für den Eigenanteil 
an den Investitionsmaßnahmen Nossener Brücke (Stadtbahn/Campuslinie), 
Königsbrücker Straße Süd und Brücke Königsbrücker Straße (Gleisbau) erhält 
die Dresdner Verkehrsbetriebe AG investive Zuschüsse. 

8.3 Folgekosten großer Bauvorhaben 2025/2026 

Gemäß § 6 Nr. 4 SächsKomHVO sind für erhebliche Investitionen deren Aus-
wirkungen auf künftige Haushalte darzustellen (Folgekosten). Die Folgekos-
ten für geplante große Bauvorhaben sind in der Anlage 2 zum Vorbericht dar-
gestellt. 

8.4 Weitere Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt 
2025/2026 

Aufgrund der besonderen Situation (Teileinsturz bzw. der dauerhaften Nut-
zungsuntersagung der Carolabrücke und dem damit verbundenen notwendig 
gewordenen Neubau) beabsichtigt die Landeshauptstadt Dresden zur Finan-
zierung des Eigenanteils in der mit dem Haushalt 2025/2026 verbundenen 
mittelfristigen Finanzplanung ab 2027 eine Kreditaufnahme nach § 82 Säch-
sische Gemeindeordnung (SächsGemO). Diese soll für eine eng begrenzte An-
zahl konkret benannter Brückenbaumaßnahmen (abgebildet im sogenann-
ten Dresdner Brückenfond) zur Absicherung des städtischen Eigenanteils ver-
wendet werden. Insofern wurde parallel mit der Beschlussfassung zum Haus-
halt 2025/2026 eine Modifikation des in der Hauptsatzung beinhalteten Ver-
schuldungsverbotes vom Dresdner Stadtrat beschlossen, welches eine Be-
grenzung der Laufzeit der aufzunehmenden Darlehen von 20 Jahren vor-
schreibt. 

Mit der nun teilweisen Abkehr vom bisher geltenden Verschuldungsverbot 
soll die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Dresden gestärkt und beste-
hende Strukturen verfestigt werden. Dies ist auch im Hinblick auf die bishe-
rige Entwicklung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt gerecht-
fertigt, da im Zusammenhang mit den Investitionen im Dresdner Norden mit 
erheblichen Steigerungen der Gewerbesteuer in naher Zukunft zu rechnen 
ist. 

Gemäß Stadtratsbeschluss zu V0953/21 „Ausreichung eines Trägerdarlehens 
an den Eigenbetrieb Sportstätten Dresden“ und ergänzend mit Beschluss zu 
V1897/22 „Ausreichung eines Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb 
Sportstätten Dresden zur Finanzierung der Mehrkosten für den Um- und 
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Ausbau des Heinz-Steyer-Stadions“ wurde dem Eigenbetrieb Sportstätten 
Dresden für den Um- und Ausbau des Heinz-Steyer-Stadions ein Trägerdarle-
hen in Höhe von 32,7 Mio. EUR gewährt. Das Darlehen hat eine Laufzeit bis 
zum 31. Dezember 2025. Eine Umschuldung des Darlehens am Kreditmarkt 
ist der Planung unterstellt. 

Der Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden kann gemäß Stadtratsbe-
schluss V0738/15 „Mittelbereitstellung in Form eines Darlehens für beide 
Eigenbetriebe Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt, Städtisches Klinikum, 
und Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt“ vom 12. Mai 2016 Darle-
hen bis zur Höhe von 11,0 Mio. EUR für Investitionsmaßnahmen vorzugs-
weise bei der Landeshauptstadt Dresden aufnehmen. Bis 31. Dezember 2024 
werden davon 5,25 Mio. EUR in Anspruch genommen sein, die in dieser Höhe 
weiter prolongiert werden sollen. 

Für den Neubau einer Orang-Utan-Anlage wurde der Zoo Dresden GmbH ge-
mäß dem Beschluss zur Vorlage V0837/21 „Neubau der Orang-Utan-Anlage 
durch die Zoo Dresden GmbH“ ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 
12 Mio. EUR und gemäß dem Beschluss zur Vorlage V2672/23 „Ausreichung 
eines Gesellschafterdarlehens an die Zoo Dresden GmbH“ ein Gesellschafter-
darlehen in Höhe von 1,6 Mio. EUR gewährt. Die Darlehen haben eine Lauf-
zeit bis zum 31. Dezember 2031. 

9 Mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029 

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist gesetzlich im § 80 Sächs-
GemO und im § 9 SächsKomHVO verankert. Demnach hat die Landeshaupt-

stadt Dresden ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu-
grunde zu legen, die ihrerseits im Wesentlichen auf einem entsprechenden 
Investitionsprogramm beruht.  

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist in den Ergebnis- und Fi-
nanzhaushalt integriert, d. h. die konsumtive mittelfristige Planung ist auf 
Ebene der Teilhaushalte (Geschäftsbereiche), die mittelfristige Investitions-
planung auf Ebene der Investitionsprojekte zu finden. 

In der Finanzplanung wurden Umfang und Zusammensetzung der voraus-
sichtlichen Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen 
dargestellt. Die mittelfristige Finanzplanung wurde jährlich den voraussicht-
lichen Entwicklungen angepasst. Das bedeutet, insbesondere die Erträge aus 
Steuern aber auch die Aufwendungen für soziale Leistungen sowie Personal-
aufwendungen wurden nach aktuellem Kenntnisstand für die Folgejahre in 
die mittelfristige Finanzplanung eingearbeitet. 

10 Haushaltsrisiken 2025/2026 

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025/2026 sowie die mittelfristige Fi-
nanzplanung bis 2029 erfolgen aus einer ohnehin angespannten Haushaltssi-
tuation im Jahr 2024. Ursache hierfür sind nach wie vor die anhaltend hohen 
Sozialausgaben, die nicht vollständig von Bund oder Freistaat kompensiert 
werden und die zu deckenden Tarifabschlüsse sowohl in der Kernverwaltung 
als auch bei den Eigenbetrieben und freien Trägern, die wiederum zu höhe-
ren kommunalen Zuweisungen führen und nicht zuletzt gestiegene Energie- 
und Sachkosten in Folge der Inflation.  
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Trotz einer mittlerweile abflauenden Inflationsrate (Kerninflation aktuell bei 
etwa 2,6 Prozent) bleiben Risiken für die Zukunft bestehen, die nach wie vor 
nicht abschätzbar sind und Auswirkungen auf die weitere Kostenentwicklung 
der kommenden Jahre haben können. Durch die weltweit vernetzte Wirt-
schaft können aktuell bestehende Konflikte, wie zum Beispiel im Nahen Os-
ten, schnell wieder zu unkalkulierbaren Folgen führen, die momentan noch 
nicht in den mittelfristigen Erwartungen eingepreist sind. Damit sind – trotz 
der mittlerweile eingeleiteten Zinswende sowohl durch die amerikanische 
(FED) wie auch die europäische Zentralbank (EZB) – nach wie vor Inflations- 
und Zinsrisiken vorhanden.  

Einhergehend mit der bisherigen Inflation und in gewisser Weise in Abhän-
gigkeit stehend, hat das Wirtschaftswachstum in Deutschland seit der Pan-
demie nicht mehr nennenswert Fahrt aufgenommen.  

Die deutsche Wirtschaft leidet seit etwa fünf Jahren an einer Wachstums-
schwäche, welche sich zunächst mit der Corona-Pandemie und danach mit 
den Folgen des Ukrainekrieges erklären ließ. Dennoch ist festzustellen, dass 
auch im zweiten und dritten Quartal 2024 das Bruttoinlandsprodukt leicht 
rückläufig war. In der Gesamtbetrachtung des Jahres 2024 erwartet der Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der Wirtschaftslage (Wirtschaftsweise) 
nur ein minimales Wachstum von 0,1 Prozent. Damit wird die Prognose vom 
Herbst 2023 (damals noch 0,7 Prozent) abermals nach unten korrigiert. 
Deutschland verbleibt damit am unteren Ende in der Eurozone - nur noch 
knapp vor Finnland und Estland - und fällt im Aufholprozess im Vergleich zu 
anderen EU- sowie den G7-Staaten dramatisch zurück. 

Zwar sehen die Prognosen der Sachverständigen für das kommende Jahr 
2025 ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 1 Prozent vorher, diese 

Prognose darf jedoch angesichts der anderen negativen Indizes (Geschäfts-
klimaindex, Konsumklimaindex etc.) durchaus mit Fragezeichen versehen 
werden, da der private Konsum immer noch hinter den bisherigen Erwartun-
gen zurückbleibt. Auch die aktuelle Prognose des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Klimaschutz vom April 2025 muss die Annahme für das Jahr 
2025 erneut auf eine Nichtwachstumsrate von 0,0 Prozent senken. 

Hinzukommt, dass Schlüsselindustrien wie der Automobilbau oder die Stahl-
industrie sowie deren Zulieferer in den letzten Monaten weiter an Schwung 
verloren haben. Die Ursachen für die Schwäche dieser Schlüsselindustrien 
können unterschiedlich bewertet werden. Es fällt jedoch in der Gesamtbe-
trachtung der zunehmenden Probleme der deutschen Wirtschaft immer wie-
der das Schlüsselwort struktureller Standortnachteil. Dieser besteht im Ver-
gleich zu den anderen europäischen Ländern, aber auch international, vor 
allem in den hohen Energie- und Personalkosten sowie in der zunehmenden 
Bürokratie. 

Dieser volkswirtschaftliche Exkurs soll verdeutlichen, in welchen gegenwär-
tigen Rahmenbedingungen die Annahmen für die Haushaltsplanung getrof-
fen wurde und welche Risiken im vorgelegten Zahlenwerk stecken. 

Zum Verständnis der Problematik des Haushaltsplanes und seiner Aufstel-
lung ist es notwendig, kurz auf den Anfang des Jahres 2024 zurückzublicken. 
Für die Errechnung der Budgetvorgaben wurde auf der Einnahmenseite auf 
die Annahmen der fortgeschriebenen Novembersteuerschätzung 2023 zu-
rückgegriffen. Das bedeutet, dass die grundsätzliche Mechanik der Progno-
sen 2023 mit den bis zum März 2024 vorliegenden Erkenntnissen hinsichtlich 
des zu erwartenden Steueraufkommens der Landeshauptstadt Dresden so-
wie den abzusehenden Auswirkungen im kommunalen Finanzausgleich des 
Freistaates Sachsen aktualisiert wurde. 
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Gleichzeitig wurden die bis dato vorliegenden Erkenntnisse hinsichtlich der 
Kosten- und Aufwandssituation ebenso berücksichtigt. Diese waren vor al-
lem von der bereits hohen Dynamik in den Ausgabepositionen gekennzeich-
net. Unter Bereinigung von Sondereffekten wurden daher diese Annahmen 
für 2025/2026 fortgeschrieben und den Ämtern zur Untersetzung übermit-
telt.  

Nach der Untersetzung wäre der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 
in 2025 und 2026 jeweils knapp ausgeglichen gewesen. Zwar hätte die Ent-
wicklung des Finanzierungsmittelsaldos von 2025 bis 2029 in den Zwischen-
jahren eine deutliche Unterdeckung erfahren, diese wäre jedoch im Verlauf 
des weiteren Aufstellungsverfahrens mit der Verschiebung von Investitions-
maßnahmen im Ergebnis auszugleichen gewesen. 

Entscheidender Fixpunkt für die weitere Aufstellung des Haushaltsplanes 
war dann die Vorstellung der Ergebnisse der Maisteuerschätzung 2024. Mit 
Veröffentlichung der Maisteuerschätzung wurde deutlich, dass die Kommu-
nen, auch die sächsischen und damit die Landeshauptstadt Dresden in den 
kommenden Jahren mit weniger Deckungsmitteln aus Steuern und vor allem 
aus den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzaus-
gleichs im Freistaat Sachsen auskommen müssen. Die Ursachen liegen zum 
einen in den zunehmend schlechteren Konjunkturaussichten für die Wirt-
schaft und damit auch die Steuererwartungen und zum anderen in den feh-
lenden Kompensationen von Bund und Freistaat bei der Finanzierung über-
tragener Aufgaben. 

Sowohl beim Freistaat Sachsen, als auch in den Kommunen muss in den kom-
menden Jahren mit einem erheblichen Rückgang der Deckungsmittel  
gerechnet werden. Im Vergleich zur letzten Steuerschätzung haben sich die 

Erwartungen um 885 Mio. EUR allein für die kommenden zwei Jahre ver-
schlechtert. 

In den gegenwärtigen Prognosemodellen und nach den Regelungen des kom-
munalen Finanzausgleichs im Freistaat Sachsen führt das in den Jahren 
2025 ff. zu erheblichen negativen Abrechnungsbeträgen, welche die Schlüs-
selmasse für die kommunale Seite deutlich degressiv gestalten. 

Für die Landeshauptstadt Dresden bedeutet dies, dass im Zeitraum für den 
Doppelhaushalt 2025/2026 knapp 72,5 Mio. EUR an Schlüsselzuweisungen 
im Vergleich zu den Annahmen aus den Budgetvorgaben fehlen. Für den Fi-
nanzplanzeitraum von 2027 bis 2029 kommen nach derzeitiger Schätzung 
weitere rund 200 Mio. EUR geringere Schlüsselzuweisungen auf die Landes-
hauptstadt Dresden zu.  

Aufgrund der Dramatik der Situation wurde in den Verhandlungen zwischen 
den kommunalen Spitzenverbänden und dem Sächsischen Staatsministerium 
für Finanzen mit einer vorläufigen Fortschreibung des Finanzausgleichsgeset-
zes (FAG) eine Übereinkunft zur Stundung der negativen Abrechnungsbe-
träge und einer Einmalzahlung in 2025 erzielt, welche jedoch für die kreis-
freien Kommunen als nicht ausreichend bewertet werden muss. Einerseits 
werden die ansonsten in 2025 bereits fälligen negativen Abrechnungsbe-
träge in der Schlüsselmasse zu Lasten der Kommunen bis nach 2027 ff. ge-
stundet. Das erklärt auch die o. g. im Verhältnis höheren Degressionen im 
genannten Zeitraum, da darin die Abzahlung der negativen Abrechnungsbe-
träge zusätzlich zu den ohnehin reduzierten Zuweisungen enthalten ist. 

Andererseits wurde ein Soziallastenausgleich verabredet, der die kreisfreien 
Kommunen für die Jahre 2025/2026 in Höhe von 75 Mio. EUR entlasten soll. 
Auf die Landeshauptstadt Dresden entfallen nach dem derzeit weitgehend 
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zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Freistaat abgestimm-
ten Entwurf dann 26,8 Mio. EUR für beide Jahre. 

Parallel dazu wurde für die Jahre 2025/2026 die investive Zweckbindung für 
den entsprechenden Teil der Schlüsselzuweisungen vorerst aufgehoben. Da-
mit kann die gesamte Zuweisung für konsumtive Zwecke genutzt werden. Die 
Zahlen für den konsumtiven Haushalt der beiden kommenden Jahre zeigen, 
dass dies notwendig ist, um einen ausgeglichenen Saldo der laufenden  
Verwaltungstätigkeit überhaupt erreichen zu können und in einem zweiten 
Schritt die Überschüsse dem Investitionshaushalt 2025/2026 als Finanzie-
rung zuführen zu können. Insofern wurde der Haushaltsplan bei der Einnah-
menseite an der Eckpunktevereinbarung zum FAG 2025/2026 ausgerichtet. 

In den bisher mit dem Freistaat Sachsen verhandelten Eckpunkten konnte 
weder die Erhöhung oder Dynamisierung der Kita-Pauschale noch eine wei-
tere Kompensation bei der Erledigung der Asylunterbringung erzielt werden. 
Im letzteren Punkt wurde zwar seitens des Sächsischen Städte- und Gemein-
detages (SSG) ein Modell zur Abschöpfung der Überkompensation der Asyl-
bewerberleistungspauschale im kreisangehörigen Raum zugunsten der über-
belasteten kreisfreien Kommunen entworfen und mit letzteren abgestimmt. 
Eine Einigung mit den jeweils zuständigen Ministerialressorts im Freistaat 
steht bislang noch aus. 

Besonders problematisch im Hinblick auf Planungssicherheit und Risikoanfäl-
ligkeit des vorzulegenden Haushaltes war die bis Ende 2024 noch andau-
ernde Regierungsbildung im Freistaat Sachsen. So wurde bereits vor der 
Landtagswahl seitens des Freistaates kommuniziert, dass eine verbindliche 
Neufassung des FAG nicht vor Juni 2025 zu erwarten ist. 

Im Hinblick auf die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel lässt sich 
festhalten, dass die jüngsten Prognosen auch hier eine Reduzierung vorher-
sagen.  

Vor allem im Vergleich zu anderen ostdeutschen Kommunen ist jedoch ein 
„Wegbrechen“ von Steuereinnahmen in Größenordnungen für die Landes-
hauptstadt Dresden nicht zu sehen.  Daher und auch wegen des jüngsten An-
siedlungserfolgs in der Chipindustrie wurde zumindest für das Ende des Fi-
nanzplanzeitraums 2029 mit einer steigenden Tendenz bei der Gewerbe-
steuer ausgegangen. Ähnliches gilt für die Einkommen- und die Umsatz-
steuer. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben zudem gezeigt, dass Dresden nach 
wie vor ein touristischer Hotspot ist. Das wirkt sich auf die Entwicklung der 
Beherbergungssteuer aus. Die bisherigen Annahmen wurden daher ab 2025 
bis 2028 um jeweils 0,5 Mio. EUR pro Jahr dynamisch angehoben, um sich 
den bisherigen Wachstumszahlen – vor allem nach der Pandemie – wieder 
nähern zu können. 

Um einerseits der deutlichen Degression der Deckungsmittel entgegenzuwir-
ken und auch um andererseits eine im Zuge der Inflation der letzten Jahr-
zehnte entstandenen Wertlücke entgegenzuwirken, wird seitens der  
Landeshauptstadt Dresden ab 2027 eine Anhebung des Grundsteuerhebe-
satzes ins Auge gefasst. Dies wurde in der nunmehr vorliegenden mittelfris-
tigen Finanzplanung mit einem jährlichen Mehrertrag von 25 Mio. EUR ab 
dem Jahr 2027 unterstellt. Die entsprechende Beschlusslage dazu ist noch 
herzustellen und steht selbstredend unter dem Gremienvorbehalt des  
Dresdner Stadtrates. 
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In der Bewertung der Risiken auf der Einnahmenseite der künftigen Jahre 
bleibt abzuwarten, ob mit den Steuerschätzungen weitere Anpassungsbe-
darfe im Haushaltsvollzug entstehen. Gleichzeitig bildet – wie schon aufge-
zeigt – die weitere konjunkturelle Entwicklung ein wesentliches Risiko für die 
künftigen Jahre. Mit Stand Anfang 2025 hat sich gezeigt, dass hier keine Ent-
lastungseffekte zu erwarten sind. 

In seinem Rundschreiben vom 7. Oktober 2024 hinsichtlich der „Rechtsauf-
sichtlichen Hinweise zu den kommunalen Haushalten 2025/2026“ des Säch-
sischen Staatsministeriums des Innern, hat der SSG daher auch darauf hinge-
wiesen, dass mit einer signifikanten Verbesserung der Entwicklung der allge-
meinen Deckungsmittel für die sächsischen Kommunen kurzfristig - ange-
sichts der konjunkturellen Rahmenbedingungen - nicht zu rechnen sei.   

Im Folgenden ein Blick auf die Ausgabensituation des Haushaltsplanes der 
Landeshauptstadt Dresden für 2025/2026.  

Schon die Analyse der Vorjahre offenbart, dass die Landeshauptstadt Dres-
den durch die steigenden Ausgaben in den Bereichen Soziales, Asyl und Per-
sonal einen großen Teil ihrer verfügbaren Finanzmittel binden muss. In 2023 
wurden rund 85 Prozent der Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätig-
keit in diesen Segmenten im Haushalt gebunden. Zudem sind weitere expo-
nentielle Steigerungen wie bei den Zahlungen der Sozialumlage im kommu-
nalen Sozialverband zur Kenntnis zu nehmen.  

In den letzten zehn Jahren hat sich dieser Zuschuss von 54,5 Mio. EUR in 2013 
auf jetzt 126,7 Mio. EUR mehr als verdoppelt. Die für 2025/2026 angesetzten 
Prognosen sehen Steigerungen von fast 10 Prozent vor. 

Die Personalausgaben der Landeshauptstadt Dresden haben sich von 2013 
bis 2023 um rund 69 Prozent erhöht. Der Kita-Verlustausgleich stieg im glei-
chen Zeitraum um fast 84 Prozent. 

Diese Zahlen verdeutlichen, dass eine simple Fortschreibung der haushalte-
rischen Situation der Landeshauptstadt nicht mehr gerecht geworden wäre. 
Daher wurden für den konsumtiven Teil des Haushaltes alle zumutbaren An-
strengungen unternommen, um diesen einerseits den gesetzlichen Erforder-
nissen entsprechend in jedem Haushaltsjahr auszugleichen, aber dennoch 
die Leistungsfähigkeit der Stadt in ihrer Aufgabenerbringung abzusichern. 
Daher galt im Rahmen der Haushaltsplanung der Grundsatz, Pflichtaufgaben 
vor freiwilligen Aufgaben zu priorisieren und auch die bestehenden Be-
schlusslagen auf ihre weitere Umsetzungsnotwendigkeit hin zu überprüfen. 

Es wird darüber hinaus erwartet, dass Mittel in Höhe von 4,8 Mio. EUR durch 
die vorläufige Haushaltsführung im Jahr 2025 eingespart werden. Diese Ein-
sparung wird entsprechend dem Ersetzungsantrag zum Haushalt 2025/2026 
(V0068/24) durch eine globale Minderaufwendung in 2025 im Produkt 
10.100.61.2.0.01 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt. Die Un-
tersetzung in den Geschäftsbereichen erfolgt mit dem Haushaltsvollzug 2025 
im fortgeschriebenen Ansatz. 

Zudem wurde als Planungsprämisse gesetzt, dass der Stellenplan in den kom-
menden Jahren nicht weiter aufwachsen darf. Im Haushaltsjahr 2026 wurden 
mit dem Ersetzungsantrag zum Haushalt 2025/2026 (V0068/24) Einsparun-
gen von 5 Mio. EUR, ab dem Haushaltsjahr 2027 Einsparungen in Höhe von 
mindestens 10 Mio. EUR jährlich als globale Minderaufwendungen im Pro-
dukt 10.100.11.1.2.05 Zentraler Personalhaushalt dargestellt. Im Haushalts-
vollzug 2025 ff. ist zu untersetzen, inwieweit und in welcher Größenordnung 
dies durch eine Reduktion von Personalstellen erzielt werden kann. Dabei ist 

Haushaltsplan 2025/2026 | Landeshauptstadt Dresden

107 | Band I



entsprechend Beschluss zum Haushalt 2025/2026 eine Zielgröße von mittel-
fristig 5 Prozent anzustreben. In diesem Zusammenhang soll auch ohne das 
Vorliegen der Voraussetzungen für ein verpflichtendes Haushaltsstruktur-
konzept ein freiwilliges Haushaltskonsolidierungskonzept erstellt und dessen 
Ergebnis dem Stadtrat vorgelegt werden. 

Für den Bereich der Kindertagesbetreuung wurde im Haushaltsentwurf eine 
Anhebung der Kita-Gebühren bis zum gesetzlich vorgegeben Höchstmaß un-
terstellt. Das verdeutlicht nochmals, dass in allen Bereichen, auch den sozia-
len, die Grenze zur Zumutbarkeit ausgeschöpft wurde. Im Rahmen des Haus-
haltsbegleitbeschlusses wurden zusätzliche Mittel in den Jahren 2025/2026 
bereitgestellt, um die Erhöhung der Elternbeiträge zu reduzieren wie in der 
am 31. März 2025 beschlossenen Elternbeitragssatzung (Beschluss zu 
V0289/25 (SR/009/2025) festgelegt. 

Für die Finanzierung des Öffentlichen Personenverkehrs (ÖPNV) wurden im 
Haushaltsentwurf Zuschüsse an die Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) an-
gesetzt. Planerisch unterstellt waren auch Bundes- bzw. Landesmittel von 
18 Mio. EUR (2025). Zum Ende des Jahres 2024 zeichnete sich ab, dass die 
bisher geplanten Entlastungen seitens des Bundes bzw. des Freistaates Sach-
sen ausbleiben. Dies erforderte zwingend und zeitnah eine Kompensation 
auf der Grundlage einer Prioritätendiskussion im Stadtrat. Nur so kann der 
angezeigt leistbare Ergebnisausgleich der Technischen Werke Dresden 
GmbH in Höhe von 55 Mio. EUR gehalten werden. Zur Kompensation der Fi-
nanzierungslücke wurden dem Stadtrat mit der Vorlage V0203/25 weitrei-
chende Reduzierungen im Verkehrsangebot vorgelegt. 

Mit dem Haushaltsbegleitbeschluss hat sich der Stadtrat zum Erhalt eines 
leistungsfähigen und modernen ÖPNV-Angebotes in Dresden bekannt. Die 

ab dem Jahr 2025 aufgrund unzureichender Bundes- und Landesmittel ent-
stehende Finanzierungslücke von rund 18 Mio. EUR wird über zusätzliche 
städtische Haushaltsmittel, ergebnisverbessernde Maßnahmen der DVB 
(z. B. Tarifmaßnahmen, Personal- und Budgetkürzungen, verringerte Reini-
gungsintervalle und Verschiebung von Instandhaltungsleistungen) und ge-
ringfügige Reduzierungen im Verkehrsangebot kompensiert.   

Ab 2027 wird der mittelfristigen Finanzplanung eine wieder vollständige Fi-
nanzierung der Dresdner Verkehrsbetriebe AG über den Querverbund mit 
der TWD ohne zusätzliche städtische Zuschüsse unterstellt. 

(Angaben in EUR) 2025 2026 2027 2028 2029 

LHD - Zuschuss 26.256.000 31.208.000 0 0 0 

Tabelle 40: Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt an die DVB für die Jahre 2025 bis 2029 

Dies erfordert erhöhte Ausschüttungen aus dem Energieverbund der Techni-
schen Werke Dresden von bis zu 36,3 Mio. EUR jährlich. Dies entlastet den 
Haushalt in der mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von insgesamt rund 
101 Mio. EUR, in dem die vormals geplanten städtischen Zuweisungen an die 
Dresdner Verkehrsbetriebe AG durch Ergebnisabführung im TWD-Konzern 
kompensiert werden sollen. Dies ist notwendig, um am Ende des Finanzplan-
zeitraums einen ausgeglichenen Zahlungsmittelsaldo zu erreichen. 

Im Investitionsbereich der Landeshauptstadt Dresden wurde im Zuge der 
Aufstellung dieses Haushaltsplanes eine besondere Priorisierung der Vorha-
ben unter sehr enger Einbeziehung der immer noch hohen Haushaltsausga-
benreste vorgenommen.  
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Zwar bleibt es nach wie vor strategischer Ansatz, dass das Investitionsniveau 
– trotz aller Risiken – soweit wie möglich und fiskalisch vertretbar fortgeführt 
werden soll. 

Im Schulbaubereich wurden insgesamt 42,3 Mio. EUR Auszahlungsmittel für 
die Universitätsschule, weitere 62,4 Mio. EUR Auszahlung für das Berthold-
Brecht-Gymnasium veranschlagt. Die größte Position wird mit rund 
147 Mio. EUR für die Neuerrichtung des Berufsschulzentrums Elektrotechnik 
bei einer angestrebten Einzelförderung von 38,7 Mio. EUR unterstellt. Diese 
Investition soll aufgrund der besonderen Bedeutung im Zusammenhang mit 
der Ansiedlung von ESMC durch ein Tochterunternehmen der Landeshaupt-
stadt Dresden vollständig realisiert und nicht über den Haushalt der Landes-
hauptstadt Dresden abgebildet werden. Das Gebäude soll nach Errichtung 
durch die Stadt angemietet werden. Im Vorfeld der Umsetzung konnte mit 
dem Freistaat Sachsen angesichts der Bedeutung des Vorhabens eine Ab-
sichtserklärung für eine Einzelförderung abgeschlossen werden.  

Mit insgesamt 300 Mio. EUR ist das Amt für Schulen im Zeitraum von 2025 
bis 2029 das zweitinvestitionsstärkste Amt der Landeshauptstadt Dresden. 

Im Bereich der verkehrlichen Infrastruktur sind Auszahlungsmittel in Höhe 
von insgesamt 74,7 Mio. EUR für die Realisierung der Campuslinie eingestellt 
worden. Ebenso für die Königsbrücker Straße mit 32,0 Mio. EUR und die Sa-
nierung der Loschwitzer Brücke in Höhe von 33,6 Mio. EUR. 

Mit dem Einsturz des Zuges C der Carolabrücke am 11. September 2024 ent-
stand ein zusätzlicher enormer Investitionsbedarf, der zum größten Teil über 
eine Fremdkapitalaufnahme ab 2027 gedeckt werden muss.  

Für den Wiederaufbau der Carolabrücke sind im Zeitraum von 2025 bis 2029 
Investitionsmittel von insgesamt 175,4 Mio. EUR für Abbruch und Ersatzneu-
bau veranschlagt, finanziert über den Dresdner Brückenfond. Hierzu wurde 
die Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden parallel zum Beschluss der 
Haushaltssatzung insoweit geändert, dass ein sog. Dresdner Brückenfonds 
eine Fremdkapitalaufnahme bis zu einer einmaligen Höhe von 220 Mio. EUR 
für eine begrenzte Anzahl von Maßnahmen der verkehrlichen Infrastruktur-
ermöglicht. Beschlossen wurde auch, dass die Rückführung der für den Dres-
dner Brückenfonds erforderlichen Kreditaufnahmen (Zins und Tilgung) 20 
Jahre nicht überschreiten darf. 

Durch die zwei Großprojekte ist das Straßen- und Tiefbauamt von 2025 bis 
2029 mit 433,6 Mio. EUR an Auszahlungsmitteln das investitionsstärkste Amt 
der Landeshauptstadt Dresden geworden. 

Für den Gesamtzeitraum von 2025 bis 2029 wird nach den derzeitigen An-
nahmen ein durchschnittliches jährliches Auszahlungsniveau für Investitio-
nen der Landeshauptstadt Dresden von rund 289,2 Mio. EUR aufrechterhal-
ten werden. 

Dennoch bleiben im vorliegenden Haushaltsplan eine Reihe grundsätzlicher 
Risiken vor allem für den konsumtiven Haushalt in den  
kommenden Jahren latent bestehen. Hier sind zu allererst der Sozial- und Ju-
gendhilfebereich zu nennen. Der vom Freistaat Sachsen gewährte einmalige 
Soziallastenausgleich für die Jahre 2025/2026 kann die Problematik nur et-
was dämpfen. Es fehlen klare und auskömmliche Finanzierungen der von den 
Kommunen übernommen Aufgaben.  
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Das betrifft angesichts des immer noch hohen Migrationsdrucks vor allem 
die Kosten zur Unterbringung und Betreuung der Asylsuchenden. Die Kom-
munen, vor allem die kreisfreien, werden sowohl von der Bundes- aber auch 
von der Landespolitik bisher nicht ausreichend entlastet. Zugleich finden auf-
grund des Wachstums in den Städten und der damit verbundenen Woh-
nungsknappheit aber auch dort die größten Kostensteigerungen statt. Wenn 
sich die Entwicklung fortsetzen sollte und politische Entscheidungen zur Ent-
lastung der Kommunen nicht zeitnah getroffen werden, besteht eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass selbst bei Kommunen wie der Landeshauptstadt 
Dresden die haushalterische Leistungsfähigkeit dauerhaft und strukturell 
überreizt wird. 

Ähnliches gilt für die Verlustausgleiche beim Städtischen Klinikum und dem 
Eigenbetrieb Kindertagesstätten. Auch hier sind verlässliche Refinanzierun-
gen nicht in Sicht. 

Grundsätzlich wurde mit dem vorliegenden Haushaltsplan ein Zahlenwerk 
vorgelegt, welches im Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltungstätig-
keit in allen Jahren ausgeglichen bzw. mit Überschüssen  
ausgestattet ist. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln am Ende 
des Finanzplanzeitraums 2029 wird ebenfalls knapp positiv sein. Damit liegen 
die wesentlichen Voraussetzungen für eine rechtskonforme Aufstellung vor. 

10.1 Bürgschaften 2025/2026 

Die Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und Verlustabdeckung der 
städtischen Gesellschaften sind in den Ausführungen zum Ergebnis- und Fi-
nanzhaushalt enthalten. Nachfolgend werden die Haftungsrisiken aus Bürg-
schaftsverpflichtungen eingeschätzt, die von der Landeshauptstadt Dresden 

zugunsten städtischer Gesellschaften sowie der Stadion Dresden Projektge-
sellschaft mbH & Co. KG eingegangen wurden: 

Stadtentwässerung Dresden GmbH  

Eine Insolvenz der Stadtentwässerung Dresden GmbH ist in hohem Maße un-
wahrscheinlich, sodass diesbezügliche Risiken nicht ernsthaft in Betracht 
kommen. Die Stadtentwässerung Dresden GmbH ist von der  
Landeshauptstadt Dresden mit der Durchführung der Abwasserbeseitigung 
in der Landeshauptstadt Dresden beauftragt. Dazu hat die Landeshauptstadt 
Dresden mit der Stadtentwässerung Dresden GmbH einen Abwasserentsor-
gungsvertrag (AEV) geschlossen, der erstmals zum 31. Dezember 2033 künd-
bar ist. Die Stadtentwässerung Dresden GmbH erhält nach dem Vertrag ein 
Entsorgungsentgelt, das so bemessen ist, dass die Stadtentwässerung Dres-
den GmbH die von ihr übernommenen Aufgaben vollständig erfüllen kann 
(§ 22 AEV).  

Allgemeine Preissteigerungen werden durch Preisanpassungsklauseln be-
rücksichtigt. Zudem enthält der Vertrag für bestimmte Sonderfälle einer zu-
sätzlichen wirtschaftlichen Belastung weitere Möglichkeiten für eine Preis-
anpassung. 

Technische Werke Dresden GmbH 

Das von der Landeshauptstadt Dresden eingegangene Risiko der Inanspruch-
nahme der Bürgschaft hängt von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Technischen Werke Dresden GmbH ab. Diese wiederum ist insbesondere ab-
hängig von der Entwicklung der Tochterunternehmen der Technischen 
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Werke Dresden GmbH, deren Verluste bzw. Gewinne über die Verlustüber-
nahme-/Ergebnisabführungsverträge von der Technischen Werke Dresden 
GmbH zu übernehmen sind. Zur Sicherstellung des Kapitaldienstes aus den 
besicherten Darlehen hat die Technische Werke Dresden GmbH entspre-
chende Maßnahmen vorbereitet.  

Messe Dresden GmbH 

Das von der Landeshauptstadt Dresden eingegangene Risiko der Inanspruch-
nahme der Bürgschaft hängt von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Messe Dresden GmbH ab. Entsprechend dem Wirtschaftsplan 2025 geht die 
Messe Dresden GmbH für die kommenden Jahre von einem regulären Ver-
anstaltungsbetrieb aus.  

STESAD GmbH 

Die Landeshauptstadt Dresden ist alleinige Gesellschafterin und wichtigster 
Auftraggeber der STESAD GmbH. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme aus 
der Ausfallbürgschaft ist auf den Fall einer teilweisen oder vollständigen 
Nichtleistung der STESAD GmbH gegenüber der finanzierenden Bank be-
schränkt. Daher hängt das von der Landeshauptstadt Dresden eingegangene 
Risiko von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der STESAD GmbH ab. Der-
zeit erwachsen der Landeshauptstadt Dresden keine Haftungsrisiken aus der 
modifizierten Ausfallbürgschaft zugunsten der STESAD GmbH. 

Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH 

Das Haftungsrisiko für die Landeshauptstadt Dresden für das Darlehen, wel-

ches mit einer städtischen Bürgschaft besichert ist, wird gegenwärtig als ge-
ring eingeschätzt. Der Kapitaldienst erfolgt vertragsgemäß. Die Finanzlage 
der Gesellschaft ist stabil. Die Liquidität ist sichergestellt. Die Auslastung der 
vier Standorte (Gründer- und Gewerbezentrum Löbtauer Straße, Gründer- 
und Gewerbehof Großenhainer Straße, Gründer- und Gewerbezentren Frei-
berger Straße 112 und 114) lag zum Stand 30. Juni 2024 bei 95 bis 100 Pro-
zent.   

TechnologieZentrumDresden GmbH 

Das Haftungsrisiko für die Landeshauptstadt Dresden für das Darlehen, wel-
ches mit einer städtischen Bürgschaft besichert ist, wird gegenwärtig als  
gering eingeschätzt. Der Kapitaldienst erfolgt vertragsgemäß. Die Liquidität 
der Gesellschaft ist sichergestellt. Die Auslastung an den vier Standorten Süd, 
Nord, BioInnovationsZentrum und Universelle Werke betrug 96 Prozent zum 
30. Juni 2024.  

Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG  

Die modifizierten Ausfallbürgschaften zugunsten der Kommunalen Immobi-
lien Dresden GmbH & Co. KG besichern die stillen Einlagen der Stadtstiftung 
Dresdner Kreuzchor und der Sozialstiftung der Stadt Dresden sowie den aus 
den stillen Einlagen garantierten Mindestertrag. Das Haftungsrisiko aus den 
Bürgschaften ist unmittelbar von den Einnahmen aus der Vermietung des 
Kraftwerkes Mitte und des Kulturpalastes Dresden an städtische Einrichtun-
gen und Dritte abhängig und beinhalten die garantierte Einlagenverzinsung. 
Des Weiteren wird ein Darlehen für den Neubau des Verwaltungszentrums 
durch eine Ausfallbürgschaft der Landeshauptstadt Dresden zugunsten der 
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Kommunalen Immobilien Dresden GmbH & Co. KG besichert. Der Kapital-
dienst für das Darlehen ab 2025 ist Bestandteil der Umsatzerlöse aus Vermie-
tung des Verwaltungszentrums an die Landeshauptstadt Dresden. Gegen-
wärtig sind keine Haftungsrisiken für die Landeshauptstadt Dresden ersicht-
lich. 

WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG 

Die modifizierten Ausfallbürgschaften zugunsten der WiD Wohnen in Dres-
den GmbH & Co. KG besichern Darlehen im Zusammenhang mit der Über-
nahme von Grundstücken im ehemaligen Sanierungsgebiet Dresden- 
Pieschen und den Ankauf von VONOVIA-Wohneinheiten. Die Zahlungsfähig-
keit der Gesellschaft ist durch die Kommanditistin Landeshauptstadt Dresden 
sichergestellt. Gegenwärtig sind keine Haftungsrisiken für die Landeshaupt-
stadt Dresden ersichtlich. 

Zoo Dresden GmbH 

Das Haftungsrisiko aus der modifizierten Ausfallbürgschaft für den Kredit der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau ist unmittelbar von weiteren Kapitaleinlagen 
der alleinigen Gesellschafterin Landeshauptstadt Dresden an die Zoo Dres-
den GmbH abhängig. Derzeit sind keine Risiken für die Landeshauptstadt 
Dresden ersichtlich.  

Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG 

Die Landeshauptstadt Dresden übernahm gegenüber dem finanzierenden 
Kreditinstitut für die Verpflichtungen der Stadion Dresden Projektgesell-

schaft mbH & Co. KG eine Bürgschaft in Höhe des jährlichen Schuldendiens-
tes von 2,7 Mio. EUR bis zum 1. Februar 2039 für einen Gesamtkreditrahmen 
von 40,8 Mio. EUR. Die Möglichkeit einer Inanspruchnahme der Stadt aus der 
Ausfallbürgschaft ist auf den Fall einer teilweisen oder vollständigen Nicht-
leistung der Projektgesellschaft gegenüber der finanzierenden Bank be-
schränkt. Daher hängt das Bürgschaftsrisiko wesentlich vom wirtschaftlichen 
Erfolg der Projektgesellschaft ab. 
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Sicherheitennehmer 
(Angaben in EUR) 
 

Stand zum 
31.12.2023 

Stand zum 
30.06.2024 

Stand zum 
31.12.2024 

Bürgschaften (Haftungssummen gemäß Bürgschaftsurkunden)    

Technische Werke Dresden GmbH 533.760.000 533.760.000 533.760.000 
Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG 143.000.000 143.000.000 143.000.000 
EVD EnergieVerbund Dresden GmbH 0 0 0 
Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG 40.759.569 40.759.569 40.759.569 
Messe Dresden GmbH 18.917.800 18.917.800 18.917.800 
WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG  14.918.149 74.918.149 74.918.149 
TechnologieZentrumDresden GmbH 5.010.661 5.010.661 5.010.661 
Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH 1.799.747 1.799.747 1.799.747 
Stadtentwässerung Dresden GmbH 1.738.393 111.738.393 111.738.393 
STESAD GmbH (Stadthaus Theaterstraße) 826.680 826.680 826.680 
ZOO Dresden GmbH 439.200 439.200 439.200 
NanoelektronikZentrumDresden GmbH 0 0 0 

Summe Bürgschaften 761.170.199 931.170.199 931.170.199 
Nachrichtlich 
Bürgschaftsübernahmen für Treuhanddarlehen im Rahmen des Treuhandgeschäftes nach BauGB für städtebauliche Maßnahmen  
(die bürgschaftsbesicherten Verbindlichkeiten aus Treuhanddarlehen der Sanierungsträger sind in der Bilanz erfasst) 
PSG Planungs- und Sanierungsträgergesellschaft mbH Dresden-Pieschen  
(Übertragung der Treuhanddarlehen an die WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG) 0 0 0 

Einredeverzichtsvereinbarungen 
Die Landeshauptstadt Dresden hat mit dem Abwasserentsorgungsvertrag vom 6. April 2004 die Abwasserentsorgung auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Dresden auf die Stadtentwässe-
rung Dresden GmbH übertragen. Diese übernimmt als Erfüllungsgehilfin für die Landeshauptstadt Dresden nach dem Sächsischen Wassergesetz die Aufgabe der Abwasserentsorgung. Die 
Landeshauptstadt Dresden bleibt jedoch weiterhin gebührenerhebungsberechtigt. Für die zu erbringenden Leistungen erhält die Stadtentwässerung Dresden GmbH von der Landeshaupt-
stadt Dresden Leistungsentgelte. Zur Finanzierung von Investitionen der Stadtentwässerung Dresden GmbH hat diese, Teilbeträge der Entgelte (Forderungen) an verschiedene Kreditinsti-
tute verkauft (Forfaitierung). Für die Forderungsankäufe der Kreditinstitute hat die Landeshauptstadt Dresden Einredeverzichtsvereinbarungen einschließlich abstrakter Schuldanerkennt-
nisse abgegeben.   
Stadtentwässerung Dresden GmbH 351.216.534 351.216.534 331.029.108 
Patronatserklärung 
Entsprechend der Patronatserklärung vom 30. Juni 2004 i. V. m. dem Konsortialvertrag haben sich die Aktionäre der Mitteldeutsche Flughafen AG verpflichtet, Bilanzverluste der Mittel-
deutsche Flughafen AG auszugleichen, wenn die Verluste in den folgenden Geschäftsjahren von der Mitteldeutsche Flughafen AG nicht abgedeckt werden können. Der Finanzierungsbeitrag 
der Aktionäre ist auf einen Anteil gemäß Gesellschafteranteil begrenzt (Anteil Landeshauptstadt Dresden von 1,87 Prozent).  
Mitteldeutsche Flughaben AG 1 1 1 

Tabelle 41: Maximale Inanspruchnahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen der Landeshauptstadt Dresden 2023 bis 2024 
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10.2 Einschätzung zu den in Liquidation und Insolvenz 
befindlichen Gesellschaften mit städtischer Beteili-
gung 2025/2026 

Für 2025/2026 werden keine Liquidationen/Insolvenzen für Gesellschaften 
mit städtischer Beteiligung erwartet. 

11 Verzicht auf die Aufstellung des Gesamtab-
schlusses für die Jahre 2025/2026 

Die Landeshauptstadt Dresden verzichtet in Ausübung des Wahlrechts ge-
mäß § 88b SächsGemO und gemäß Stadtratsbeschluss vom 16. Juli 2020 zu 
V0032/19 (Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses der Landes-
hauptstadt Dresden) auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für die 
Jahre 2025 und 2026. 
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Anlage 1 
Wesentliche Rechtsvorschriften für die Haushaltsplanung 2025/2026 

 
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen  
(Sächsische Gemeindeordnung – SächsGemO)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. 
S. 500) 
 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kom-
munale Haushaltswirtschaft  
(Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung – SächsKomHVO)  
vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910), zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung vom 18. März 2022 (SächsGVBl. S. 259) 
 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Kas-
sen- und Buchführung der Kommunen  
(Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung – SächsKom-
KBVO)  
vom 26. Januar 2005 (SächsGVBl. S. 3), zuletzt geändert durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 4. September 2017 (SächsGVBl. S. 504) 
 
Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 
die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie 
Muster für das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Frei-
staat Sachsen  
(VwV Kommunale Haushaltssystematik – VwV KomHSys)  
vom 11. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 82) geändert durch die 
Verwaltungsvorschrift vom 7. Dezember 2020 (SächsABl. S. 1451), enthalten 
in der Verwaltungsvorschrift vom 24. November 2023 (SächsABl. SDr. 
S. S 243) 

Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 
die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und 
die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauer-
haften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung  
(VwV Kommunale Haushaltswirtschaft – VwV KomHWi)  
vom 14. Juni 2024 (SächsABl. S. 698) 
 
Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums 
der Finanzen und des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur kom-
munal- und haushaltsrechtlichen Beurteilung von Investorenvorhaben im 
kommunalen Bereich  
(VwVKommInvest)  
vom 4.  Juli 2005 (SächsABl. S. 725), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvor-
schrift vom 1. Dezember 2023 (SächsABl. SDr. S. S 253) 
 
Abgabenordnung  
(AO)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
24), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 
387)  
 
Viertes Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen 
und seinen Kommunen  
vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 743) 
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Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im 
Freistaat Sachsen  
(Sächsisches Finanzausgleichsgesetz – SächsFAG)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.  September 2023 
(SächsGVBl. S.  788) 
 
Gesetz zur Regelung des Mehrbelastungsausgleiches für die Verwaltungs- 
und Funktionalreform 2008  
(Sächsisches Mehrbelastungsausgleichsgesetz 2008 – SächsMBAG 2008) 
vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 144), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 639) 
 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über kommu-
nale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen  
(Sächsische Eigenbetriebsverordnung – SächsEigBVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 2018 (SächsGVBl. 
S.  816) 
 
Gesetz zur Stärkung der Investitionskraft der kreisangehörigen Gemeinden, 
Landkreise und Kreisfreie Städte im Freistaat Sachsen  
(Sächsisches Investitionskraftstärkungsgesetz – SächsInvStärkG) 
vom 16.  Dezember 2015 (SächsGVBl. S. 656, 657), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 20.  Dezember 2022 (SächsGVBl. S.  743)  
 
Sächsisches Kommunalabgabengesetz  
(SächsKAG)  
in der Fassung der Bekanntgabe vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13.  Dezember 2023 (Sächs-
GVBl. S. 876)  
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Anlage 2
Folgekosten für geplante große Bauvorhaben

Projekt geplantes Bauvolumen konsumtive Folgekosten
pro Jahr 

Folgekosten ab

HI3760003 SW_RZD_Neubau STF Reitzendorf 11.000.000,00 307.870,00 2027

11.000.000,00 307.870,00

HI4010335 GS_033 Neubau SH 2-Feld Schilfweg 6.500.000,00 97.000,00 2025
HI4010493 GS_049 Neubau_SH_Sanierung_SH_und_FF 11.980.000,00 124.200,00 2026
HI4010511 GS_051_Sanierung_Erweit_SG_Neubau_SH 9.881.000,00 211.400,00 2025
HI4030271 GYM Leo Neubau Schulstandort 62.045.000,00 893.900,00 2026
HI4051335 BSZ_Gehe_Neubau_Komplex 41.158.000,00 694.900,00 2026
HI4051455 BSZ_AuE_Neubau_TH 7.250.000,00 98.000,00 2026
HI4060011 GEM_Uni_Neubau SG und SH

138.814.000,00 2.119.400,00

HI6520039 SZP_JOH_Stadtteilhaus Johannstadt 12.530.000,00 151.000,00 2026

12.530.000,00 151.000,00

HI2720027 BM Alaunstr. 36-40 Scheune 7.163.000,00 137.000,00 2026

7.163.000,00 137.000,00

TI31213 B0122 Bautzner Straße JHW2013 6.647.908,00 76.950,00 2025
TI20319 Breitbandausbau Stadtnetz 500+ 12.459.200,00 1.932.000,00 2026
TI41510 SW_K 6201 - Staffelsteinstraße 9.026.932,00 20.200,00 2025

28.134.040,00 2.029.150,00

Summe Amt 40 - Amt für Schulen

Summe Amt 61 - Amt für Stadtplanung und Mobilität

Summe Amt 65 - Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung 

Summe Amt 66 - Straßen- und Tiefbauamt 

(Angaben in EUR)

Summe Amt 37 - Brand- und Katastrophenschutzamt
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Anlage 3

Produkt Produktbezeichnung Amt
10.100.11.1.3.03 Heranziehung zu kommunalen Steuern A22-11 Beendigung 2023, ab 2024 Zusammenlegung mit 10.100.11.1.3.02 
10.100.11.1.6.18 Modellprojekte Smart Cities A10 Neubildung 2023
10.100.25.2.0.05 Verkehrsmuseum Dresden gGmbH A205 Neubildung 2025
10.100.28.1.0.05 BUGA Dresden 2033 gGmbH A205 Neubildung 2025
10.100.31.3.0.02 Gebäudemanagement Asylbewerber A65 Beendigung 2022
10.100.31.5.4.02 Gebäudemanagement Wohnungslose A65 Beendigung 2022
10.100.31.5.6.01 Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden A205 Neubildung 2022
10.100.36.4.8.02 Gebäudemanagement uaM-Einrichtungen A65 Beendigung 2024
10.100.42.1.0.02 Sportgroßveranstaltungen GBL2 Neubildung 2023
10.100.51.1.0.22 Städtebauliche Entwicklungsmaßn. Nickern A61 Neubildung 2023
10.100.53.1.0.01 Komm. Beteiligungsgesellsch. a.d. ENSO mbH A205 Beendigung 2022
10.100.53.7.0.04 Altkleidersammlung durch Dritte A67 Neubildung 2025
10.100.56.1.0.02 Immissionsschutz, Klima A86 Beendigung 2023, Einrichtung von Produkt-Profitcentern, neues Produkt siehe 10.100.56.1.0.05
10.100.56.1.0.03 Umweltberatung, Umweltinformation A86 Beendigung 2023, Einrichtung von Produkt-Profitcentern, neues Produkt siehe 10.100.56.1.0.06
10.100.56.1.0.04 Umweltverträglichkeit/Grünordnung A86 Beendigung 2023, Einrichtung von Produkt-Profitcentern, neues Produkt siehe 10.100.56.1.0.07
10.100.56.1.0.05 Immissionsschutz, Klima A86 Neubildung 2024, Einrichtung von Produkt-Profitcentern, Ersatz für Produkt 10.100.56.1.0.02
10.100.56.1.0.06 Umweltberatung, Umweltinformation A86 Neubildung 2024, Einrichtung von Produkt-Profitcentern, Ersatz für Produkt 10.100.56.1.0.03
10.100.56.1.0.07 Umweltverträglichkeit/Grünordnung A86 Neubildung 2024, Einrichtung von Produkt-Profitcentern, Ersatz für Produkt 10.100.56.1.0.04
10.100.57.3.0.07 Obj.ges. Kongresszentr. Neue Terr.DD mbH A205 Neubildung 2025
10.100.71.1.1.03 Covid-19 Presseamt A13 Beendigung 2024
10.100.71.1.1.05 Covid-19 Versicherungen A30 Beendigung 2024
10.100.71.1.1.07 Covid-19 Politische Gremien DOB Beendigung 2024
10.100.72.1.5.01 Covid-19 Oberschulen A40 Beendigung 2024
10.100.72.1.7.01 Covid-19 Gymnasien A40 Beendigung 2024
10.100.72.4.1.01 Covid-19 Schülerbeförderung A40 Beendigung 2024
10.100.72.5.3.01 Covid-19 Zoo Dresden GmbH A205 Beendigung 2024
10.100.72.6.1.02 Covid-19 Staatsoperette Dresden A41-25 Beendigung 2024
10.100.72.6.1.05 Covid-19 Theaterhaus Rudi A41-25 Beendigung 2024
10.100.72.6.1.06 Covid-19 Societätstheater GmbH A205 Beendigung 2024
10.100.72.6.2.02 Covid-19 Dresdner Musikfestspiele A41-25 Beendigung 2024
10.100.72.6.3.01 Covid-19 Heinrich-Schütz-Konservatorium A205 Beendigung 2024
10.100.72.7.3.02 Covid-19 Jugend&KunstSchule A41-25 Beendigung 2024
10.100.74.1.0.02 Covid-19 Städtisches Klinikum A205 Beendigung 2024
10.100.75.7.0.02 Covid-19 Soforthilfen Kleinstunternehmen A80 Beendigung 2024
10.100.75.7.0.03 Covid-19 Wirtschaftsförderung A80 Beendigung 2024
10.100.75.7.3.01 Covid-19 Märkte A80 Beendigung 2024
10.100.75.7.3.02 Covid-19 Messe Dresden GmbH A205 Beendigung 2024
10.100.75.7.3.03 Covid-19 Mitteldeutsche Flughafen AG A205 Beendigung 2024

Neubildung und Streichung von Produkten gegenüber dem Doppelhaushalt 2023/2024

Änderung
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Anlage 4
In 2024 für die Folgejahre gesperrte Mittel im Investitionshaushalt

Finanzstelle Bezeichnung Finanzstelle Globale Sperre
(Angaben in EUR)

Finanzstelle Bezeichnung Finanzstelle Globale Sperre
(Angaben in EUR)

70101106 eZusammenarbeit 56.235,00 GI05612/0402 SUOI_Aufwertung Promenadenring West 443.583,00

70101107 E-Akte 1.315.663,00 GI05763/0701 SSPP_Reicker Str. - Parkanl. westl. v. ODC 35.150,00

70205097 EB IT - Finanzanlagen 1.383.197,53 HI3760003 SW_RZD_Neubau STF Reitzendorf 237.650,00

70370001 Erwerb bew. Anlagevermögen A37 3.154.418,00 HI3790008 Zentrale NEA Tanklager Dresden 1.828.700,00

70370101 SP_Erwerb von Fahrzeugen A37 444.243,00 HI6510026 Elisabeth-Boer-St.1 (Stadtarchiv) 2.114.000,00

70379000 SP_Investitionsprogrogramm A37 1.800.000,00 HI6520045 Römisches Bad, Schloss Albrechtsberg 150.000,00

70379040 Invest.programm Löschwasserversorgung 200.000,00 TI20111 SP_G-Standorterschließung/-gestaltung 70.609,48

70610001 SP_Sanierungsgebiet Äußere Neustadt 4.337.609,00 TI20511 SP_G-ÖPNV-Maßnahmen 125.599,78

70610002 SP_Sanierungsgebiet Pieschen 1.252.112,00 TI21111 SP_S-Begleitung DVB AG-Maßnahmen 73.345,95

70610003 SP_Sanierungsgebiet Hechtviertel 1.395.928,00 TI21311 SP_G-Eisenbahnkreuzungsnetz 180.440,53

70610006 SP_Sanierungsgebiet Löbtau Süd 2.362.200,00 TI22014 Quohrener Straße - K6212 210.990,33

70610010 Sanierungsgebiet Neumarkt 413.811,00 TI23410 Augsburger Straße 93.507,41

70610011 SP_Sanierungsgebiet Friedrichstadt 1.228.400,00 TI23810 B97 Königsbrücker Str./Süd 396.737,66

70610014 Entwicklungsgebiet Nickern 100.000,00 TI26110 ÄSW HA 1 - Emerich-Ambros-Ufer 88.740,28

70610028 SP_WEP_WIR_Westl. Innenstadtrand 300.000,00 TI26421 Neuländer Straße 247.845,12

70610056 SP_EFCO_Cottaer Bogen 100.000,00 TI26621 Kreuzstraße 294.456,16

70610064 SP_WESZ_Stadtzentrum 183.300,00 TI26721 Kesselsdorfer Straße 170.000,00

70610081 SP_Sonderförderprogramm Städtebau 222.418,00 TI26921 KP An der Rennbahn/Winterberg/Dobritzer 247.546,43

70611003 SP_SGHE_sonstige Maßnahmen 9.940,00 TI27021 Blasewitzer-/Loschwitzer Straße 17.070,17

70611036 SP_SZP_GOR_sonstige Maßnahmen 101.257,15 TI28022 Bodenbacher Straße 203.120,00

70611056 SP_EFCO_Cottaer Bogen_sonst. Maßnahmen 198.742,85 TI29023 Fußverkehrsstategie 39.112,06

70659000 SP_Investitionsprogrogramm A65 3.107.600,00 TI30119 SP_G-Ingenieurbauwerke II 1.225.241,80

70659001 SP_Planungsbudget Lph 0-3 A65 325.000,00 TI30715 B0001 - Brücke Blaues Wunder 19.001,55

70660001 Erwerb Sachanlagevermögen A66 149.582,21 TI31011 B0010 - Brücke Fabricestraße 3.981,57

70690002 Fernsehturm Dresden 3.223.900,00 TI40121 SP_G-Einzelmaßnahme Straße III 241.706,98

70801036 Ertüchtigung Nordraum 500.000,00 TI40521 SP_G-Gehwege-IV 240.410,01

GI02800/0201 SZPJ_Stadteilhaus 45.917,00 TI41510 SW_K6201 - Staffelsteinstraße 3.540,03
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Finanzstelle Bezeichnung Finanzstelle Globale Sperre
(Angaben in EUR)

TI42410 SW_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße 108.024,91

TI50121 SP_Radwege an Gemeindestraßen III 15.857,76

TI50412 SP_Radwege an Bundesstraßen 269.232,83

TI50519 SP_G-Verkehrssicherheit, -leiteinrich. II 31.106,25

TI50911 SP_G-Verkehrsmanagementmaßnahmen 13.005,48

TI51711 SP_G-Schulwegsicherheit 28.647,82

TI52111 SP_G-Ausbau Behindertenw./Verkehrsberuhigung 183.372,35

TI52511 SP_Parkplätze/Parkscheinautomaten 41.729,22

TI52711 SP_Dyn. Parkinformations- und Leitsystem 99.397,92

TI52823 SP_Investitionen ÖB Elt III 208.748,28

TI53022 Verkehrsmanagement-System 219.276,47

TI60215 SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich. 287.000,00

TI60519 SSPJ_Quartierserschl._ehem. Blumenstr. 760.694,00

UI4320U221 Flössertgraben Schwimmhalle Dresden-Nord 237.920,24

UI4330E160 SB_Schönborner Wiesenbach 175.000,00

UI4330E167 I-167 Blasewitzer-Grunaer-Landgraben 100.000,00

UI4330E229 I-229 Lockwitzer Mühlgraben 54.398,65

UI4330E407 LZP_DSO_BBG Blaues Band Geberbach 251.633,00

UI4341P289 I-289 Messstellen an Gewässern 8.374,19

UI4342W001 Weißeritz Los 1 Münd. Elbe bis Wernerstr. 70.127,44

UI4342W002 Weißeritz Los 2 Wernerstr. bis Oederaner 503.762,42

UI4342W003 Weißeritz Los 3 Oederaner Str. bis Neu. Sorge 508.112,38

UI4342W004 Weißeritz Los 4 Neu. Sorge bis Bienertmühle 25.484,39

UI4342W005 Weißeritz; losübergreifende Leistungen 1.288,00

Gesamt 41.115.754,04
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Gesamtergebnishaushalt
2025/2026
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Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 
2023

übertragene
Ermächti-

gungen aus
2023

Ansatz
2024

Fortgeschrie-
bener Ansatz

2024
Stand:   

31.12.2024

Ansatz
2025

Ansatz
2026

Ansatz
2027

Ansatz
2028

Ansatz
2029

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Steuern und ähnliche Abgaben nach 
Arten 

901.034.719 0 841.525.000 885.834.000 888.700.000 921.600.000 979.800.000 1.019.023.550 1.051.431.700

darunter:

Grundsteuern A und B 85.624.635 0 83.180.000 84.200.000 85.200.000 85.200.000 110.200.000 110.200.000 110.200.000

Gewerbesteuer 501.670.238 0 412.603.000 442.696.000 443.400.000 463.100.000 479.100.000 502.723.550 523.131.700

Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer 

227.023.046 0 236.996.000 245.692.000 261.700.000 271.400.000 287.200.000 301.100.000 311.100.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 59.008.874 0 61.500.000 62.200.000 64.300.000 66.000.000 67.400.000 68.600.000 70.600.000

2 + Zuweisungen und Umlagen nach 
Arten sowie aufgelöste Sonderposten

905.891.773 0 841.592.648 961.602.190 1.027.013.575 1.010.139.581 923.678.608 931.383.204 950.540.773

darunter:

allgemeine Schlüsselzuweisungen 503.781.965 0 517.327.000 563.736.000 629.147.000 615.421.000 533.875.000 541.045.000 559.766.000

sonstige allgemeine Zuweisungen 39.188.815 0 30.376.000 30.479.183 42.621.000 42.933.000 29.561.000 29.571.000 29.571.000

allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aufgelöste Sonderposten 95.597.247 0 97.187.872 97.187.872 103.106.630 103.048.248 113.687.458 114.212.054 114.648.623

3 + sonstige Transfererträge 13.828.420 0 12.738.140 15.313.640 13.528.650 13.647.050 13.647.050 13.647.050 13.647.050

4 + öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

136.060.449 0 163.077.850 187.075.330 183.591.750 186.525.538 186.349.800 186.349.800 186.042.250

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 47.472.521 0 46.321.850 49.561.945 50.220.300 49.495.800 49.495.800 49.495.800 49.495.800

6 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

139.449.126 0 130.103.100 177.996.532 177.926.440 193.561.990 200.894.550 200.894.550 200.894.550

7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 12.748.629 0 5.611.300 20.242.812 8.976.500 9.056.500 13.056.500 13.056.500 13.056.500

Version: D8

Haushaltsplan 2025/2026 | Landeshauptstadt Dresden

122 | Band I



Ergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 
2023

übertragene
Ermächti-

gungen aus
2023

Ansatz
2024

Fortgeschrie-
bener Ansatz

2024
Stand:   

31.12.2024

Ansatz
2025

Ansatz
2026

Ansatz
2027

Ansatz
2028

Ansatz
2029

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 +/- aktivierte Eigenleistungen und 
Bestandsveränderungen 

4.621.055 0 4.162.423 4.162.423 4.046.000 4.046.000 4.145.000 4.145.000 4.145.000

9 + sonstige ordentliche Erträge 71.795.812 0 66.019.322 69.457.183 73.060.261 65.410.608 64.693.450 64.693.450 64.693.450

darunter: Ertrag aus Zuschreibungen 
Finanzanlagen 

3.885.468 0 10.038.874 10.038.874 9.926.650 1.678.900 1.678.900 1.678.900 1.678.900

10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9) 2.232.902.505 0 2.111.151.633 2.371.246.054 2.427.063.476 2.453.483.067 2.435.760.758 2.482.688.904 2.533.947.073

11 Personalaufwendungen -506.408.570 0 -528.102.000 -554.568.843 -565.942.350 -573.437.900 -582.723.152 -595.266.202 -606.802.598

darunter: Zuführungen zu 
Rückstellungen für Entgeltzahlungen 
für Zeiten d. Freistellung v. d. Arbeit 
im Rahmen d. Altersteilzeit 

-3.116.719 0 -388.750 -388.750 -256.200 -37.200 -39.250 -41.350 -43.750

12 + Versorgungsaufwendungen 0 0 -27.650 -27.650 -27.650 -27.650 -27.650 -27.650 -27.650

13 + Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

-309.654.219 0 -272.150.390 -345.223.310 -325.477.050 -334.056.150 -338.368.550 -338.368.550 -338.061.000

14 + Abschreibungen im ordentlichen 
Ergebnis 

-216.832.135 0 -178.712.504 -178.712.504 -155.049.379 -200.578.529 -173.098.170 -171.206.823 -168.578.332

darunter: Aufwand aus 
Abschreibungen Finanzanlagen 

-40.032.617 0 -22.200.005 -22.200.005 -11.373.600 -56.706.850 -11.373.600 -11.373.600 -11.373.600

15 + Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

-2.337.567 0 -4.345.200 -4.370.144 -2.863.500 -2.863.500 -2.863.500 -5.664.650 -6.889.000

16 + Transferaufwendungen und 
Abschreibungen auf Sonderposten 
für geleistete 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

-956.621.205 0 -915.971.495 -1.058.195.402 -1.062.402.533 -1.080.260.905 -1.023.494.719 -1.025.560.476 -1.029.527.934

darunter:

Umlagen an Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Version: D8
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Ergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 
2023

übertragene
Ermächti-

gungen aus
2023

Ansatz
2024

Fortgeschrie-
bener Ansatz

2024
Stand:   

31.12.2024

Ansatz
2025

Ansatz
2026

Ansatz
2027

Ansatz
2028

Ansatz
2029

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sozialumlage -122.322.150 0 -137.837.184 -126.506.184 -126.500.000 -135.800.000 -135.800.000 -135.800.000 -135.800.000

Abschreibungen auf Sonderposten 
für geleistete 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

-30.301.672 0 -37.924.163 -37.924.163 -39.749.505 -40.759.186 -44.503.884 -47.041.991 -47.526.799

17 + sonstige ordentliche Aufwendungen -307.630.546 0 -314.550.735 -356.944.506 -338.139.800 -347.482.200 -344.821.650 -344.621.650 -344.621.650

18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 
bis Nr. 17) 

-2.299.484.242 0 -2.213.859.974 -2.498.042.359 -2.449.902.263 -2.538.706.834 -2.465.397.391 -2.480.716.001 -2.494.508.164

19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 
18) 

-66.581.737 0 -102.708.342 -126.796.305 -22.838.786 -85.223.767 -29.636.632 1.972.904 39.438.909

20 realisierbare außerordentliche 
Erträge 

36.209.450 0 1.208.300 5.473.134 1.258.200 1.289.700 1.289.700 1.289.700 1.289.700

21 realisierbare außerordentliche 
Aufwendungen 

-12.320.607 0 -2.208.300 -2.492.374 -2.248.200 -2.284.700 -2.284.700 -2.284.700 -2.284.700

22 = Sonderergebnis (Nr. 20 ./. Nr. 21) 23.888.843 0 -1.000.000 2.980.760 -990.000 -995.000 -995.000 -995.000 -995.000

23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder
Fehlbetrag (Nr. 19 + Nr. 22) 

-42.692.895 0 -103.708.342 -123.815.545 -23.828.786 -86.218.767 -30.631.632 977.904 38.443.909

24 veranschlagte Abdeckung von 
Fehlbeträgen des ordentlichen 
Ergebnisses aus Vorjahren 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 veranschlagte Abdeckung von 
Fehlbeträgen des Sonderergebnisses 
aus Vorjahren 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Verrechnung eines Fehlbetrages im 
ordentlichen Ergebnis mit dem 
Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 
SächsGemO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Version: D8
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Ergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 
2023

übertragene
Ermächti-

gungen aus
2023

Ansatz
2024

Fortgeschrie-
bener Ansatz

2024
Stand:   

31.12.2024

Ansatz
2025

Ansatz
2026

Ansatz
2027

Ansatz
2028

Ansatz
2029

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

27 Verrechnung eines Fehlbetrages im 
Sonderergebnis mit dem Basiskapital 
gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO

0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als 
Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 23 
bis Nr. 27) 

-42.692.895 0 -103.708.342 -123.815.545 -23.828.786 -86.218.767 -30.631.632 977.904 38.443.909

Fehlbetragsabdeckung

29 Entnahme (+) aus / Zuführung (-) zu 
der Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses 

66.581.737 0 102.708.342 126.796.305 22.838.786 85.223.767 29.636.632 -1.972.904 -39.438.909

30 Entnahme (+) aus / Zuführung (-) zu 
der Rücklage aus Überschüssen des 
Sonderergebnisses 

-23.888.843 0 1.000.000 -2.980.760 990.000 995.000 995.000 995.000 995.000

31 Vortrag eines Fehlbetrages des 
ordentlichen Ergebnisses auf 
Folgejahre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Vortrag eines Fehlbetrages des 
Sonderergebnisses auf Folgejahre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Gesamtfinanzhaushalt
2025/2026
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Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt
Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2023

übertragene
Ermächtigungen

aus 2023

Ansatz
2024

Fortgeschrie-
bener Ansatz

2024
Stand: 

31.12.2024

Ansatz
2025

Ansatz
2026

Ansatz
2027

Ansatz
2028

Ansatz
2029

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Steuern und ähnliche Abgaben 873.527.607 0 841.525.000 885.834.000 888.700.000 921.600.000 979.800.000 1.019.023.550 1.051.431.700

darunter:

Grundsteuern A und B 84.483.653 0 83.180.000 84.200.000 85.200.000 85.200.000 110.200.000 110.200.000 110.200.000

Gewerbesteuer 459.391.575 0 412.603.000 442.696.000 443.400.000 463.100.000 479.100.000 502.723.550 523.131.700

Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer

243.102.599 0 236.996.000 245.692.000 261.700.000 271.400.000 287.200.000 301.100.000 311.100.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 59.008.874 0 61.500.000 62.200.000 64.300.000 66.000.000 67.400.000 68.600.000 70.600.000

2 + Zuweisungen und Umlagen für 
laufende Verwaltungstätigkeit

811.844.350 0 742.563.200 862.572.742 921.558.500 904.581.050 809.921.700 817.101.700 835.822.700

darunter:

allgemeine Schlüsselzuweisungen 503.781.965 0 517.327.000 563.736.000 629.147.000 615.421.000 533.875.000 541.045.000 559.766.000

sonstige allgemeine Zuweisungen 38.892.686 0 30.376.000 30.479.183 42.621.000 42.933.000 29.561.000 29.571.000 29.571.000

allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 + sonstige Transfereinzahlungen 12.180.533 0 12.738.140 15.313.640 13.528.650 13.647.050 13.647.050 13.647.050 13.647.050

4 + öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte, ausgenommen 
Investitionsbeiträge

129.145.244 0 163.077.850 186.425.330 181.549.550 184.478.900 184.349.800 184.349.800 184.349.800

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 43.794.522 0 44.577.550 48.289.853 46.484.950 45.791.950 45.791.950 45.791.950 45.791.950

6 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen

126.288.950 0 130.103.100 177.996.532 177.926.440 193.561.990 200.894.550 200.894.550 200.894.550

7 + Zinsen und sonstige 
Finanzeinzahlungen

12.379.901 0 5.611.300 20.242.812 8.976.500 9.056.500 13.056.500 13.056.500 13.056.500
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Finanzhaushalt
Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2023

übertragene
Ermächtigungen

aus 2023

Ansatz
2024

Fortgeschrie-
bener Ansatz

2024
Stand: 

31.12.2024

Ansatz
2025

Ansatz
2026

Ansatz
2027

Ansatz
2028

Ansatz
2029

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 + sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

58.460.809 0 56.121.450 63.351.937 63.302.050 63.914.550 63.514.550 63.514.550 63.514.550

9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)

2.067.621.916 0 1.996.317.590 2.260.026.846 2.302.026.640 2.336.631.990 2.310.976.100 2.357.379.650 2.408.508.800

10 Personalauszahlungen -502.120.894 -12.198.443 -530.887.100 -569.552.386 -569.884.900 -575.733.000 -583.569.702 -595.314.152 -606.787.498

11 + Versorgungsauszahlungen 0 -4.524.816 -27.650 -4.552.466 -27.650 -27.650 -27.650 -27.650 -27.650

12 + Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen

-294.139.045 -26.914.626 -273.465.390 -373.287.935 -324.337.050 -332.916.150 -334.969.450 -334.969.450 -334.661.900

13 + Zinsen und sonstige 
Finanzauszahlungen

-2.084.872 -5.294.632 -2.845.200 -8.164.776 -2.863.500 -2.863.500 -2.863.500 -5.664.650 -6.889.000

14 + Transferauszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

-922.002.462 -20.182.284 -873.245.790 -1.035.651.981 -1.015.590.390 -1.033.559.040 -975.499.000 -975.026.650 -978.509.300

15 + sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

-307.382.109 -8.334.214 -316.759.035 -367.771.095 -340.388.000 -349.766.900 -347.106.350 -346.906.350 -346.906.350

16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 
15)

-2.027.729.381 -77.449.015 -1.997.230.165 -2.358.980.639 -2.253.091.490 -2.294.866.240 -2.244.035.652 -2.257.908.902 -2.273.781.698

17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit als 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
(Nr. 9 ./. Nr. 16)

39.892.535 -77.449.015 -912.575 -98.953.793 48.935.150 41.765.750 66.940.448 99.470.748 134.727.102

18 Einzahlungen aus 
Investitionszuwendungen

153.834.546 82.281.980 157.445.300 249.656.071 51.230.350 73.580.675 200.003.500 178.005.900 143.771.550

darunter: investive 
Schlüsselzuweisungen

88.902.700 0 91.293.000 91.293.000 0 0 94.213.000 95.479.000 98.782.000

Version: D8

Haushaltsplan 2025/2026 | Landeshauptstadt Dresden

129 | Band I



Finanzhaushalt
Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2023

übertragene
Ermächtigungen

aus 2023

Ansatz
2024

Fortgeschrie-
bener Ansatz

2024
Stand: 

31.12.2024

Ansatz
2025

Ansatz
2026

Ansatz
2027

Ansatz
2028

Ansatz
2029

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19 + Einzahlungen aus 
Investitionsbeiträgen und ähnlichen 
Entgelten für Investitionstätigkeit

4.362.292 3.780.770 3.267.000 8.415.981 2.954.633 2.600.000 2.050.000 1.950.000 1.950.000

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung 
von immateriellen 
Vermögensgegenständen

0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Grundstücken, Gebäuden und 
sonstigen unbeweglichen 
Vermögensgegenständen

13.107.564 264.913 1.535.000 7.386.484 9.035.000 3.035.000 3.035.000 3.035.000 31.930.000

22 + Einzahlungen aus der Veräußerung 
von übrigem Sachanlagevermögen

139.025 0 388.000 506.153 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

23 + Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Finanzanlagevermögen und von 
Wertpapieren des Umlaufvermögens

0 0 0 0 0 30.000.000 15.000.000 0 0

24 + Einzahlungen für sonstige 
Investitionstätigkeit

1.072.838 0 0 1.303.014 0 0 0 0 0

25 = Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 
24)

172.516.266 86.327.662 162.635.300 267.267.702 63.419.983 109.415.675 220.288.500 183.190.900 177.851.550

26 Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen 
Vermögensgegenständen

-1.405.489 -9.307.718 -12.201.400 -11.238.486 -5.615.933 -9.573.300 -2.283.250 -837.541 -204.950

27 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken, Gebäuden und 
sonstigen unbeweglichen 
Vermögensgegenständen

-8.113.290 -24.036.218 -12.507.600 -44.898.723 -2.417.800 -18.551.800 -5.421.800 -3.835.000 -2.835.000

28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen -211.521.841 -174.812.316 -248.232.600 -420.958.347 -182.710.072 -213.232.423 -214.673.318 -203.330.224 -192.211.730
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Finanzhaushalt
Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2023

übertragene
Ermächtigungen

aus 2023

Ansatz
2024

Fortgeschrie-
bener Ansatz

2024
Stand: 

31.12.2024

Ansatz
2025

Ansatz
2026

Ansatz
2027

Ansatz
2028

Ansatz
2029

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

29 + Auszahlungen für den Erwerb von 
übrigem Sachanlagevermögen

-19.063.710 -16.963.708 -24.604.950 -46.972.928 -18.182.560 -24.057.150 -23.185.550 -14.169.550 -9.408.424

30 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzanlagevermögen und von 
Wertpapieren des Umlaufvermögens

-19.506.512 -25.289.143 -20.408.500 -42.718.485 -12.206.000 -2.194.000 -6.482.000 -474.000 -454.000

31 + Auszahlungen für 
Investitionsförderungsmaßnahmen

-35.491.202 -89.597.585 -65.757.700 -148.248.218 -34.294.991 -93.021.191 -79.615.028 -44.345.503 -26.057.753

32 + Auszahlungen für sonstige 
Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 = Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 
32)

-295.102.045 -340.006.687 -383.712.750 -715.035.187 -255.427.356 -360.629.864 -331.660.946 -266.991.818 -231.171.857

darunter: Tilgungszahlungen, die 
nicht in Position 38 enthalten sind

0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 = Zahlungsmittelsaldo aus 
Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 
33)

-122.585.780 -253.679.025 -221.077.450 -447.767.486 -192.007.373 -251.214.189 -111.372.446 -83.800.918 -53.320.307

35 = veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-
fehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)

-82.693.245 -331.128.039 -221.990.025 -546.721.278 -143.072.223 -209.448.439 -44.431.998 15.669.830 81.406.795

36 Einzahlungen aus der Aufnahme von 
Krediten und diesen wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsgeschäften 
für Investitionen

0 0 0 0 0 0 92.128.800 44.400.000 75.805.000

darunter: Einzahlungen im Rahmen 
von Umschuldungen

0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 + Einzahlungen aus sonstiger 
Wertpapierverschuldung

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Finanzhaushalt
Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2023

übertragene
Ermächtigungen

aus 2023

Ansatz
2024

Fortgeschrie-
bener Ansatz

2024
Stand: 

31.12.2024

Ansatz
2025

Ansatz
2026

Ansatz
2027

Ansatz
2028

Ansatz
2029

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

38 - Auszahlungen für die Tilgung von 
Krediten und diesen wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsgeschäften 
für Investitionen

-661.969 0 0 0 0 0 0 -5.122.400 -7.306.200

darunter:

Auszahlungen im Rahmen von 
Umschuldungen

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für außerordentliche 
Tilgung

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 - Auszahlungen für die Tilgung 
sonstiger Wertpapierverschuldung

0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 = Zahlungsmittelsaldo aus 
Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 + Nr. 
37 ./. (Nr. 38 + Nr. 39))

-661.969 0 0 0 0 0 92.128.800 39.277.600 68.498.800

41 = Änderung des Finanzmittelbestands 
im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 40)

-83.355.214 -331.128.039 -221.990.025 -546.721.278 -143.072.223 -209.448.439 47.696.802 54.947.430 149.905.595

42 Einzahlungen aus 
Darlehensrückflüssen und aus 
Liquiditätsverbund

285.009.079 5.250.000 1.368.300 6.618.300 32.534.000 1.194.100 454.000 454.000 454.000

43 - Auszahlungen für die Gewährung 
von Darlehen und aus 
Liquiditätsverbund

-274.988.000 0 0 -1.620.000 0 0 0 0 0

44 + Einzahlungen aus durchlaufenden 
Geldern

392.939.765 0 0 0 0 0 0 0 0

45 - Auszahlungen aus durchlaufenden 
Geldern

-397.097.495 0 0 0 0 0 0 0 0

46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen 
Vorgängen (Nr. 42 bis Nr. 45)

5.863.350 5.250.000 1.368.300 4.998.300 32.534.000 1.194.100 454.000 454.000 454.000
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Finanzhaushalt
Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2023

übertragene
Ermächtigungen

aus 2023

Ansatz
2024

Fortgeschrie-
bener Ansatz

2024
Stand: 

31.12.2024

Ansatz
2025

Ansatz
2026

Ansatz
2027

Ansatz
2028

Ansatz
2029

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

47 = Überschuss oder Bedarf an 
Zahlungsmitteln aus 
Veranschlagungen im Haushaltsjahr 
(Nr. 41 + Nr. 46)

-77.491.864 -325.878.039 -220.621.725 -541.722.978 -110.538.223 -208.254.339 48.150.802 55.401.430 150.359.595

48
bis
50

Die übertragenen Ermächtigungen 
der Vorjahre werden in der Spalte Nr.
4 ausgewiesen.

51 + Einzahlungen aus der Aufnahme von 
Kassenkrediten

0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 - Auszahlungen für die Tilgung von 
Kassenkrediten

0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 = Veränderung des Bestandes an 
Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr 
(Nr. 47 + 51 ./. Nr. 52)

-77.491.864 -325.878.039 -220.621.725 -541.722.978 -110.538.223 -208.254.339 48.150.802 55.401.430 150.359.595

54 vorauss. Bestand an liquiden Mitteln 
zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne 
Kassenkredite und 
Kontokorrentverbindlichkeiten)

397.295.380 319.803.516 80.343.945 -30.648.278 -239.356.617 -191.659.815 -136.712.385

darunter: Bestand an fremden 
Finanzmitteln

0 0 0 0 0 0 0

Berücksichtigung der in 2024 für die 
Folgejahre gesperrten Mittel im 
Investitionshaushalt

41.115.754
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Finanzhaushalt
Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2023

übertragene
Ermächtigungen

aus 2023

Ansatz
2024

Fortgeschrie-
bener Ansatz

2024
Stand: 

31.12.2024

Ansatz
2025

Ansatz
2026

Ansatz
2027

Ansatz
2028

Ansatz
2029

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Berücksichtigung bilanziell bereits 
gebundener Mittel (Rückstellungen, 
Sonderposten Gebührenhaushalt, 
Verbindlichkeiten, gefasste 
Beschlüsse mit Deckung) und offener
wertberichtigter Forderungen 
einschließlich des voraussichtlichen 
Ergebnisses 2024

262.147.653

Beleihung langfristige Rückstellungen
für Darlehen

-1.000.000 -1.000.000 -454.000 -454.000 -454.000 -454.000 -454.000

55 = voraussichtlicher Bestand an 
liquiden Mitteln am Ende des 
Haushaltsjahres (Nr. 53 + Nr. 54)

319.803.516 80.343.945 -30.648.278 -239.356.617 -191.659.815 -136.712.385 13.193.210

darunter: Bestand an fremden 
Finanzmitteln

0 0 0 0 0 0 0

nachrichtlich:

Saldo aus den Einzahlungen und 
Auszahlungen aus fremden 
Finanzmitteln (§ 15 SächsKomHVO)

0 0 0 0 0 0 0

Betrag der Einzahlungen aus der 
Aufnahme von Krediten für 
Investitionen, der sich auf 
übertragene Kreditermächtigungen 
bezieht

0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für die ordentliche 
Kredittilgung gemäß § 3 Abs. 2 
SächsKomHVO

-981.895 -239.077 -239.077 -365.872 -366.633 -367.404 -5.490.544 -7.675.169

Betrag der verfügbaren Mittel gemäß
§ 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO

37.903.613 80.343.945 -30.648.278 -239.356.617 -191.659.815 -136.712.385 13.193.210

Version: D8

Haushaltsplan 2025/2026 | Landeshauptstadt Dresden

134 | Band I



Haushaltsquerschnitt
2025/2026
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Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025                   zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO

Bezeichnung Teilhaushaushalte anteilige ordentliche Erträge Anteilige ordentliche
Aufwendungen

Ordentliches Ergebnis Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf

                                                                                             EUR

1 2 3 4 5 6

OB Oberbürgermeister 1.651.080.288 -317.921.454 1.333.158.834 1.325.041.392

GB2
Geschäftsbereich Bildung, Jugend 
und Sport

185.356.219 -662.068.567 -476.712.348 -485.010.319

GB3
Geschäftsbereich Wirtschaft, 
Digitales, Personal und Sicherheit

77.729.979 -238.875.599 -161.145.620 -160.329.321

GB4
Geschäftsbereich Kultur, 
Wissenschaft und Tourismus

20.780.205 -136.436.306 -115.656.101 -124.940.950

GB5
Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Wohnen

269.275.038 -593.931.178 -324.656.140 -330.759.833

GB6
Geschäftsbereich 
Stadtentwicklung, Bau, Verkehr 
und Liegenschaften

131.142.564 -305.539.681 -174.397.117 -169.601.736

GB7
Geschäftsbereich Umwelt und 
Klima, Recht und Ordnung

91.699.183 -195.129.478 -103.430.295 -77.238.020

Gesamt 2.427.063.476 -2.449.902.263 -22.838.786 -22.838.786
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Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026                   zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO

Bezeichnung Teilhaushaushalte anteilige ordentliche Erträge Anteilige ordentliche
Aufwendungen

Ordentliches Ergebnis Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf

                                                                                             EUR

1 2 3 4 5 6

OB Oberbürgermeister 1.660.670.920 -369.440.590 1.291.230.330 1.283.522.130

GB2
Geschäftsbereich Bildung, Jugend 
und Sport

182.804.937 -667.792.436 -484.987.499 -493.608.065

GB3
Geschäftsbereich Wirtschaft, 
Digitales, Personal und Sicherheit

78.783.986 -235.083.565 -156.299.579 -155.905.885

GB4
Geschäftsbereich Kultur, 
Wissenschaft und Tourismus

20.765.391 -138.304.383 -117.538.992 -126.831.976

GB5
Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Wohnen

281.033.070 -615.647.812 -334.614.742 -340.727.792

GB6
Geschäftsbereich 
Stadtentwicklung, Bau, Verkehr 
und Liegenschaften

134.643.445 -311.053.547 -176.410.102 -172.063.649

GB7
Geschäftsbereich Umwelt und 
Klima, Recht und Ordnung

94.781.318 -201.384.503 -106.603.185 -79.608.530

Gesamt 2.453.483.067 -2.538.706.834 -85.223.767 -85.223.767
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Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt  zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO

Bezeichnung Teilhaushalte Zahlungsmittelsaldo aus
laufender

Verwaltungstätigkeit

anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit

Finanzierungsmittel-
überschuss/-fehlbetrag

Verpflich-
tungs-

ermäch-
tigungen

2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025/2026

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

OB Oberbürgermeister 1.332.791.800 1.348.278.050 0 32.000.000 -32.654.450 -75.448.491 -32.654.450 -43.448.491 1.300.137.350 1.304.829.559 -152.439.400

GB2
Geschäftsbereich 
Bildung, Jugend und 
Sport

-451.013.000 -459.200.900 21.314.150 29.118.950 -90.436.500 -89.855.700 -69.122.350 -60.736.750 -520.135.350 -519.937.650 -100.562.500

GB3

Geschäftsbereich 
Wirtschaft, Digitales, 
Personal und 
Sicherheit

-152.971.400 -148.534.250 5.137.050 5.157.800 -34.205.058 -47.045.250 -29.068.008 -41.887.450 -182.039.408 -190.421.700 -137.933.691

GB4
Geschäftsbereich 
Kultur, Wissenschaft 
und Tourismus

-114.743.450 -116.545.000 0 0 -520.000 -430.000 -520.000 -430.000 -115.263.450 -116.975.000 0

GB5

Geschäftsbereich 
Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und 
Wohnen

-324.525.700 -334.379.650 0 0 -110.000 -93.650 -110.000 -93.650 -324.635.700 -334.473.300 -294.300

GB6

Geschäftsbereich 
Stadtentwicklung, 
Bau, Verkehr und 
Liegenschaften

-138.084.050 -141.886.800 33.270.150 40.353.175 -85.862.704 -137.395.468 -52.592.554 -97.042.293 -190.676.604 -238.929.093 -621.354.965

GB7
Geschäftsbereich 
Umwelt und Klima, 
Recht und Ordnung

-102.519.050 -105.965.700 3.698.633 2.785.750 -11.638.644 -10.361.305 -7.940.011 -7.575.555 -110.459.061 -113.541.255 -4.420.644

Gesamt 48.935.150 41.765.750 63.419.983 109.415.675 -255.427.356 -360.629.864 -192.007.373 -251.214.189 -143.072.223 -209.448.439 -1.017.005.500
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